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Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Dr. Birgit HAVRANEK als 

Einzelrichterin über die Beschwerde von XXXX , geb. XXXX , StA. Iran, vertreten durch die 

Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), gegen den Bescheid des 

Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 06.11.2023,  

Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 28.02.2024 zu Recht:  

A) 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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Entscheidungsgründe: 

I. Verfahrensgang: 

 

I.1. Der Beschwerdeführer (BF) ist ein iranischer Staatsangehöriger und Angehöriger der 

Volksgruppe der Araber. Er reiste ins österreichische Bundesgebiet ein und stellte am 

27.12.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz. 

 

I.2. Im Rahmen der am selben Tag erfolgten Erstbefragung durch ein Organ des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes gab der BF im Wesentlichen an, dass sein Bruder politische Probleme im 

Iran gehabt habe und deshalb nach Australien geflüchtet sei. Die Polizei würde seinen Vater 

immer wieder mitnehmen. Sein Vater habe ihm gesagt, dass er nach Europa gehen solle. Er 

sei auch zuckerkrank. Im Iran würde er über 10 Jahre inhaftiert werden. 

 

I.3. Bei der Einvernahme durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) am 

21.06.2018 gab der BF zusammengefasst an, dass er wegen seines Bruders ausgereist sei. 

Dieser sei ein Gegner des iranischen Regimes gewesen und die Polizei habe sie ständig 

aufgesucht. Als Araber habe man im Iran keine Rechte. Sein Bruder sei verhaftet worden und 

danach ausgereist. Sein Vater habe Angst gehabt, dass sie auch den BF verhaften würden. Er 

sei frisch verheiratet gewesen und habe nicht ausreisen wollen, aber sei dazu gezwungen 

gewesen. Im Falle einer Rückkehr würde die Regierung ihn verhaften, bis sein Bruder 

zurückkehre. 

 

I.4. Mit Bescheid vom 05.09.2018 wies das BFA den Antrag des BF auf internationalen Schutz 

gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 ab (Spruchpunkt I.), erkannte ihm den Status 

eines Asylberechtigten ebenso wie gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 den Status 

eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Iran nicht zu (Spruchpunkt 

II.) und erteilte ihm keinen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 

57 AsylG 2005 (Spruchpunkt III.). Weiters wurde gegen den BF gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 

2005 iVm § 9 BFA-VG eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen 

(Spruchpunkt IV.) und gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung des 

Beschwerdeführers nach Iran gemäß § 46 FPG zulässig sei (Spruchpunkt V.). Gemäß § 55 Abs. 

1 bis 3 FPG betrage die Frist für die freiwillige Ausreise des Beschwerdeführers 14 Tage ab 



- 3 - 

Rechtskraft der Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt VI.). Gemäß § 53 Abs. 1 iVm Abs. 2 FPG 

wurde gegen den Beschwerdeführer ein auf die Dauer von 1 Jahr befristetes Einreiseverbot 

erlassen (Spruchpunkt VII.). 

 

I.5. Gegen diesen Bescheid erhob der BF Beschwerde. In der Beschwerdebegründung wurde 

insbesondere ausgeführt, dass der BF Mitglied einer bestimmten politischen Partei sei. Die 

Volksgruppe der Araber würde im Iran ständig unterdrückt werden und Ziel von Angriffen sein.  

 

I.6. Nach mündlichen Verhandlungen gab das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerde 

statt, erkannte dem BF gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 den Status des Asylberechtigten zu und 

erteilte gemäß § 3 Abs. 4 AsylG 2005 eine befristete Aufenthaltsberechtigung für die Dauer 

von 3 Jahren (Erkenntnis vom 22.08.2022, W 259 2207152-1).  

 

Zum Fluchtgrund führte das Bundesverwaltungsgericht aus: 

 

„Der Bruder des B war den iranischen Behörden als Gegner der iranischen Regierung bekannt. 

Aufgrund dessen geriet auch der Beschwerdeführer im Iran ins Visier der iranischen Behörden. 

Iranische Sicherheitsbehörden suchen die Familie des Beschwerdeführers seit seiner Ausreise 

aus dem Iran regelmäßig auf. 

 

In Österreich wurde er Mitglied der „Ahwazi democtratic-Popular Front“ und nimmt an deren 

Veranstaltungen teil. Dazu gehören auch Demonstrationen gegen die iranische Regierung. 

Während seines Aufenthaltes in Österreich übte der Beschwerdeführer regierungskritische 

Tätigkeiten aus und er äußerte sich fast täglich regierungskritisch in den sozialen Netzwerken. 

Aufgrund dieser Äußerungen werden seine Familienmitglieder im Iran wiederholt von 

Vertretern der iranischen Regierung aufgesucht. 

 

Der Beschwerdeführer ist im Falle der Rückkehr in den Iran aufgrund seiner oppositionellen 

politischen Einstellung, die er insbesondere durch seine regierungskritischen Aktivitäten 

während seines mehrjährigen Aufenthaltes in Österreich öffentlich zum Ausdruck brachte und 

bringt, von psychischer und/oder physischer Gewalt bedroht.“ 

I.7. Nach mehreren Verurteilungen, zuletzt am 08.08.2023 wegen u.a. wegen des Verbrechens 

des Suchtgifthandels, wurde gegen den BF ein Aberkennungsverfahren eingeleitet. 
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I.8. Mit gegenständlichem Bescheid des BFA wurde der dem BF mit Erkenntnis vom 

22.08.2022, W 259 2207152-1, zuerkannte Status des Asylberechtigten gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 

AsylG 2005 aberkannt und gemäß § 7 Abs. 4 AsylG festgestellt, dass ihm die 

Flüchtlingseigenschaft kraft Gesetzes nicht mehr zukommt (Spruchpunkt I.). Gemäß § 8 Abs. 

3a iVm § 9 Abs. 2 AsylG 2005 wurde dem BF der Status des subsidiär Schutzberechtigten nicht 

zuerkannt (Spruchpunkt II.) und die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung aus 

dem österreichischen Bundesgebiet in den Iran gem. § 8 Abs. 3a iVm § 9 Abs. 2 AsylG 2005 

unzulässig erklärt. 

Begründend führte die Behörde aus, dass aufgrund der rechtskräftigen Verurteilung des BF 

wegen Suchtgifthandel der BF eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle und der Asylstatus 

gem. § 6 Abs. 1 Z 4 AslyG 2005 zu entziehen sei. Es liege auch ein besonders schweres 

Verbrechen iSd § 6 Abs. 1 Z 3 AslyG 2005 vor. Der BF würde zwar aus dem im Erkenntnis vom 

22.08.2022, W 259 2207152-1 genannten Gründen bei einer Rückkehr in sein Heimatland 

gefährdet sein. Der Status eines subsidiär Schutzberechtigten sei ihm gem. § 8 Abs. 3a iVm § 

9 Abs. 2 AslyG 2005 aber nicht zuzuerkennen, da der BF ein besonders schweres Verbrechen 

(Drogenhandel) verübt habe und deswegen verurteilt worden sei. Gem. § 8 Abs. 3a AslyG 2005 

sei auszusprechen gewesen, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung aus 

dem österreichischen Bundesgebiet in den Iran gem. § 8 Abs. 3a iVm § 9 Abs. 2 AsylG 2005 

unzulässig sei. 

I.9. Gegen Spruchpunkt I und den ersten Satz des Spruchpunkt II erhob der BF fristgerecht 

Beschwerde und führte darin aus, dass die Voraussetzungen für die Aberkennung des 

Asylstatus nicht vorlägen. Das Bundesverwaltungsgericht habe die Straftaten des BF bereits 

im ersten Verfahren berücksichtigt und trotzdem Asyl zuerkannt. Es läge kein besonders 

schweres Verbrechen iSd Gesetzes vor. Die Milderungsgründe hätten berücksichtigt werden 

müssen. Dem BF hätte zumindest der Status des subsidiär Schutzberechtigten erteilt werden 

müssen. 

I.10. Am 28.02.2023 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht eine mündliche 

Beschwerdeverhandlung statt, an der der BF und seine Vertretung teilnahmen.  
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II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

II.1. Feststellungen: 

II.1.1. Zur Person des BF: 

Der Beschwerdeführer wurde am  XXXX im Iran geboren. Er besitzt die iranische 

Staatsangehörigkeit, gehört der Volksgruppe der Araber an und ist sunnitischer Moslem.  

Der BF ist geschieden. Zur genauen Anzahl seiner Kinder können keine Feststellungen 

getroffen werden.  

Die Muttersprache des BF ist Arabisch. Er spricht auch Farsi. 

Der BF ist zuckerkrank und muss täglich Insulin spritzen. Es wurde die Diagnose 

„unkontrollierter Diabetes mellitus Typ 1 mit HbA1c von 8,3 % 01/2020 mit chrin. C2 Abusus“. 

Er hat bereits im Iran an dieser Krankheit gelitten und Insulin erhalten. 

Der BF hat im Iran mehrere Jahre die Schule besucht. Im Iran arbeitete der BF zuletzt als 

Kraftfahrer. Der BF arbeitet auch in der Haft und ist als arbeitsfähig einzustufen. 

Der BF wuchs in der Provinz Ahwaz auf. Zu seiner Familie zählen jedenfalls seine Eltern, drei 

Brüder, eine Schwester und Nachkommen. Seine Eltern leben in Ahwaz. Seine Familie besitzt 

in seiner Heimatregion zwei Häuser.  

Ein Bruder des BF lebt in Australien. Der Vater des BF ist Pensionist und die beiden Brüder des 

BF, die früher und auch zur Zeit der Zuerkennung des Asylstatus an den BF in der Türkei 

aufhältig waren, sind jetzt wieder im Iran bei der Familie in Ahwaz aufhältig und arbeiten 

freiberuflich am Bazar. Der BF hat zu seiner Familie Kontakt. Seiner Familie geht es gut, auch 

die wirtschaftliche Situation der Familie ist gut. 

Der BF hat den Iran legal verlassen. 

II.1.2. Zu den Verurteilungen des BF:  

II.1.2.1. Der BF wurde in Österreich mit Urteil des Bezirksgerichts Gmunden vom 18.05.2017 

wegen §§ 125 und 83 Abs. 1 StGB zu einer bedingen Freiheitsstrafe im Ausmaß von drei 

Monaten unters Setzung einer Probezeit von drei Jahren rechtskräftig verurteilt. Der Tat lag 

der Sachverhalt zugrunde, dass der BF schuldig erkannt wurde, eine Glastür durch 

Faustschläge vorsätzlich beschädigt zu haben und einen anderen am Hals gewürgt, in die Brust 

gezwickt und am Hals gekratzt zu haben.  



- 6 - 

II.1.2.2. Mit Urteil des Landesgerichtes Wels vom 27.02.2019, GZ 12 Hv 130/18s wurde der BF 

wegen § 288 Abs. 1 und 4, § 297 Abs. 1 2. Fall und § 107 Abs. 1 StGB rechtskräftig zu einer 

Freiheitsstrafe im Ausmaß von 8 Monaten unter Setzung einer Probezeit von drei Jahren 

verurteilt. Der BF wurde schuldig erkannt, als Zeuge falsch ausgesagt zu haben, einen anderen 

falsch verdächtigt zu haben, eine Straftat begangen zu haben und einen anderen mit 

Körperverletzung gefährlich bedroht zu haben. Mildernd wurden keine Gründe festgestellt. 

Als erschwerend wurde das Zusammentreffen zweier Vergehen und eines Verbrechens 

gewürdigt. Der Berufung des BF wurde vom OLG Linz mit Urteil 10 Bs 124/19k nicht Folge 

gegeben.  

II.1.2.3. Mit Urteil des LG Linz vom 08.08.2023 23 Hv 33/23k wurde der BF wegen Verbrechens 

des Suchtgifthandels (§ 28a Abs. 1 5. Fall, Abs. 4 Z 3 SMG), des Verbrechens der Vorbereitung 

von Suchtgifthandel (§ 28 Abs. 1 1. Satz 1. Und 2. Fall, Abs. 2 SMG), des Vergehens des 

unerlaubten Umgangs mit Sichtmitteln (§ 27 Abs. 1 Z 1 1. Und 2. Fall, Abs. 2 SMG und wegen 

des Vergehens der pornographischen Darstellung Minderjähriger (§ 207a Abs. 3 2. Fall StGB) 

zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 4 (vier) Jahren und 6 (sechs) Monaten verurteilt. 

Mildernd waren das teilweise Geständnis und die teilweise Sicherstellung, erschwerend der 

lange Tatzeitraum, das Zusammentreffen von Verbrechen und Vergehen, die Vorstrafe und 

die Gewinnabsicht zu werten. 

Der Verurteilung lag zugrunde, dass der BF in im Urteil näher bezeichneten Tatzeiträumen im 

Jahr 2022 mehreren Personen (12 namentlich genannten und weiteren unbekannten 

Abnehmern) vorschriftswidrig Suchtgift, nämlich Heroin, Crystal Meth, Cannabiskraut und 

Joints, gewinnbringend überließ, bzw. div. Suchtgift in einer die Grenzmenge 49-fach 

übersteigenden Menge mit dem Vorsatz besaß, es gewinnbringend in Verkehr zu setzen. 

Weiters, dass er vorschriftswidrig Suchtgift erworben und zum Eigenkonsum besessen und 

konsumiert hatte (Heroin, Crystal Meth). Schließlich, dass sich der BF sich eine 

pornographische Darstellung einer minderjährigen Person verschafft und am Handy 

gespeichert hatte.  

Er hat seine Strafe angetreten und ist in einer JA in Haft. Das errechnete Strafende ist der 

05.06.2027. Der BF hat sich aus der Haft wegen seines Drogenkonsums für eine Therapie 

beworben, aber noch keinen Therapieplatz zugeteilt erhalten. Er erhält in der Haft 

Psychopharmaka und Schlaftabletten. Er arbeitet in der Haft. Er verneint, noch Drogen zu 

nehmen. 
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Das schwerwiegende Fehlverhalten des BF und des sich daraus ableitbaren 

Persönlichkeitsbildes lässt auf eine sozialschädliche Neigung zur Missachtung der 

österreichischen Rechtsvorschriften schließen. 

Der BF ist aufgrund der Schwere seiner Straftat und seines Persönlichkeitsbildes als Gefahr für 

die Gemeinschaft einzuschätzen. 

Ein weiterer Aufenthalt des BF im österreichischen Bundesgebiet stellt eine erhebliche 

Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit dar.  

II.1.3. Zur Lage im Herkunftsstaat: 

Auszug aus der Länderinformation der Staatendokumentation des BFA zum Iran (Version 7, 

Stand 26.01.2024): 

Politische Lage 

Iran ist seit 1979 eine Islamische Republik (FAZ 24.3.2023). Sie kombiniert republikanisch-demokratische 
Elemente mit einem theokratischen System (BS 23.2.2022; vgl. BPB 10.1.2020). Das Kernkonzept der Verfassung 
ist die „Rechtsgelehrtenherrschaft“ (velayat-e faqih). Nach schiitischem Glauben gibt es einen verborgenen 
Zwölften Imam, den als Erlöser am Jüngsten Gericht von Gott gesandten Muhammad al-Mahdi (BPB 10.1.2020). 
Gemäß diesem Prinzip soll ein schiitischer Theologe praktisch in Stellvertretung des seit dem Jahr 874 in 
Verborgenheit weilenden Mahdi agieren und die Geschicke des Gemeinwesens lenken (BAMF 5.2022). Darauf 
aufbauend schuf Ajatollah Ruhollah Khomeini 1979 ein auf ihn zugeschnittenes Amt, das über allen gewählten 
Organen steht, und somit die republikanischen Verfassungselemente des Präsidenten und des Parlaments 
neutralisiert: das Amt des „Herrschenden Rechtsgelehrten“ (vali-ye faqih), dessen Inhaber auch 
„Revolutionsführer“ (rahbar) genannt wird. Der Revolutionsführer übt quasi stellvertretend für den Zwölften 
Imam bis zu dessen Rückkehr die Macht aus (BPB 10.1.2020).  

Der Revolutionsführer (auch Oberster Führer, Oberster Rechtsgelehrter, religiöser Führer) ist seit 1989 Ayatollah 
Seyed Ali Hosseini Khamenei (ÖB Teheran 11.2021; vgl. USDOS 20.3.2023). Er wird von einer 
Klerikerversammlung (Expertenrat) auf Lebenszeit gewählt (AA 14.9.2021), ist höchste Autorität des Landes, 
Oberbefehlshaber der Streitkräfte und ernennt den Leiter des Justizwesens sowie des staatlichen Rundfunks und 
die Mitglieder des Schlichtungsrats (FH 10.3.2023). Ihm unterstehen auch die Islamischen Revolutionsgarden 
(Pasdaran oder IRGC) inkl. der mehrere Millionen Mitglieder umfassenden, paramilitärischen Basij-Milizen. In der 
Hand religiöser Stiftungen und der „Garden“ liegen mächtige Wirtschaftsunternehmen, die von der infolge der 
US-Sanktionen wachsenden Schattenwirtschaft profitieren (ÖB Teheran 11.2021). Obwohl der Revolutionsführer 
oberste Entscheidungsinstanz ist, kann er zentrale Entscheidungen nicht gegen wichtige Machtzentren treffen. 
Die Revolutionsgarden, die direkt Revolutionsführer Khamenei unterstehen, bleiben ein militärischer, politischer 
und wirtschaftlicher Machtfaktor (AA 30.11.2022). 

Entscheidende Gremien sind der vom Volk direkt gewählte Expertenrat mit 86 Mitgliedern sowie der Wächterrat 
mit zwölf Mitgliedern. Davon sind sechs vom Obersten Führer ernannte Geistliche und sechs von der Judikative 
bestimmte (klerikale) Juristen, die vom Parlament bestätigt werden müssen (ÖB Teheran 11.2021). Des Weiteren 
gibt es noch den Schlichtungsrat. Er vermittelt im Gesetzgebungsverfahren und hat darüber hinaus die Aufgabe, 
auf die Wahrung der „Gesamtinteressen des Systems“ zu achten (AA 14.9.2021). Der Expertenrat ernennt den 
Obersten Führer und kann diesen (theoretisch) auch absetzen (ÖB Teheran 11.2021; vgl. USDOS 20.3.2023), er 
sollte die Arbeit des Revolutionsführers kontrollieren. In der Praxis scheint er die Entscheidungen des 
Revolutionsführers jedoch nicht herauszufordern (FH 10.3.2023). Auch wenn der Expertenrat nominell direkt von 
der Bevölkerung gewählt wird, hat der Revolutionsführer indirekt Einfluss auf dessen Zusammensetzung, da der 
Wächterrat, der zur Hälfte vom Revolutionsführer und zur Hälfte vom (durch den Revolutionsführer 
eingesetzten) Leiter des Justizwesens besetzt wird, die Kandidatenauswahl dafür vornimmt und den 
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Wahlvorgang kontrolliert (USDOS 20.3.2023). Der Wächterrat hat mit einem Verfassungsgerichtshof 
vergleichbare Kompetenzen (Gesetzeskontrolle), ist jedoch wesentlich mächtiger. Ihm obliegt unter anderem 
auch die Genehmigung von Kandidaten bei allen nationalen Wahlen (ÖB Teheran 11.2021). Da der Wächterrat 
die Kandidaten für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen (Majles oder Islamische Beratende 
Versammlung) überprüft und regelmäßig eine bedeutsame Anzahl an Kandidaten von der Wahl ausschließt und 
den Wahlvorgang kontrolliert, übt der Revolutionsführer somit indirekt Einfluss auf die legislativen und 
exekutiven Institutionen des Landes aus (USDOS 20.3.2023). Der Wächterrat ist somit das zentrale Mittel zur 
Machtausübung des Revolutionsführers (GIZ 2020). Der Präsident ist nach dem Revolutionsführer der 
zweithöchste Amtsträger im Staat. Er bildet ein Regierungskabinett, das vom Parlament bestätigt werden muss 
(FH 10.3.2023). Das iranische Regierungssystem ist damit ein semipräsidiales und an der Spitze der Regierung 
steht der vom Volk für vier Jahre direkt gewählte Präsident (ÖB Teheran 11.2021). Der Präsident ist für das 
tagespolitische Geschäft zuständig und hat einen bedeutsamen Einfluss auf die Innenund Außenpolitik des 
Landes (BBC 8.10.2022). Seine Macht ist allerdings vergleichsweise beschränkt (BBC 8.10.2022; vgl. BPB 
10.1.2020). Der religiöse Führer hat das letzte Wort in allen staatlichen Angelegenheiten (DW 16.6.2021). Die 
Macht des Präsidenten wird auch durch das Parlament eingeschränkt und der Wächterrat muss neuen Gesetzen 
zustimmen oder kann ein Veto einlegen (BBC 8.10.2022). 

Am 18.6.2021 fanden in Iran Präsidentschaftswahlen statt (AA 14.9.2021). Gewonnen hat die Wahl der 
konservative Hardliner und vormalige Justizchef Ebrahim Raisi mit mehr als 62 % der Stimmen. Die 
Wahlbeteiligung lag bei unter 50 % und war somit niedriger als jemals zuvor bei einer Präsidentschaftswahl in 
der Geschichte der Islamischen Republik. In der Hauptstadt Teheran lag die Wahlbeteiligung bei nur 26 %. Zudem 
wurden mehr als 3,7 Millionen Stimmzettel für ungültig erklärt (Standard 19.6.2021). Der Wettbewerb um die 
Wählerstimmen war stark manipuliert. Der Wächterrat hatte im Vorfeld die meisten der 600 
Präsidentschaftskandidaten darunter auch 40 Frauen - abgelehnt. Drei der genehmigten Kandidaten zogen ihre 
Kandidatur wenige Tage vor der Wahl zurück. Die Behörden übten auf die Medien Druck aus, um kritische 
Berichterstattung über Raisi oder den Wahlvorgang zu verhindern (FH 10.3.2023). In Folge der 
Präsidentschaftswahlen vom Juni 2021 befindet sich die gesamte Befehlskette in konservativer bzw. 
erzkonservativer Hand (Oberster Führer, Präsident/Regierungschef, Leiter der religiösen Judikative, Regierung, 
Parlament, Wächterrat, Expertenrat) (ÖB Teheran 11.2021). 

 

Ebenfalls alle vier Jahre gewählt wird das Einkammerparlament, genannt Majles, mit 290 Abgeordneten, das 
gewisse legislative Kompetenzen hat und Ministern das Vertrauen entziehen kann (ÖB Teheran 11.2021). Die 
Bewerber um einen Parlamentssitz erhalten ihre Unterstützung nicht von Parteien, sondern von klerikalen und 
wirtschaftlichen Interessengruppen. Das Parlament ist die gesetzgebende Institution Irans. Allerdings muss bei 
Gesetzesvorhaben ihre Vereinbarkeit mit der islamischen Rechtstradition beachtet werden. Gesetzesvorschläge 
kommen von den Ministern oder den Abgeordneten. Ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz kann vom 
Wächterrat so lange an das Parlament zurückverwiesen werden, bis es seinen Vorstellungen entspricht (DW 
16.6.2021). Bei den Parlamentswahlen vom 21.2.2020 haben (ultra-) konservative Kandidaten knapp 80 % der 
Sitze im Parlament gewonnen (AA 30.11.2022). Vor der Abstimmung disqualifizierte der Wächterrat mehr als 
9.000 der 16.000 Personen, die sich für eine Kandidatur angemeldet hatten, darunter eine große Anzahl 
reformistischer und gemäßigter Kandidaten (FH 10.3.2023). Die Wahlbeteiligung lag bei 42,6 %, was als die 
niedrigste Wahlbeteiligung bei einer Parlamentswahl in die Geschichte der Islamischen Republik einging (FH 
10.3.2023; vgl. AA 30.11.2022). 

Präsident, Parlament und Expertenrat werden also in geheimen und direkten Wahlen vom Volk gewählt. Den 
OECD-Standards entspricht das Wahlsystem jedoch schon aus dem Grund nicht, dass sämtliche Kandidaten im 
Vorfeld durch den vom Revolutionsführer und Justizchef ernannten Wächterrat zugelassen werden müssen (AA 
30.11.2022; vgl. FH 10.3.2023, BPB 31.1.2020a). Dennoch kommt es in kaum einem anderen Land des Nahen 
Ostens zu derart umkämpften Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. Die bestehenden programmatischen 
Differenzen zwischen prinzipientreuem Klerus und neokonservativen Technokraten, wirtschaftsliberalen 
Pragmatikern und klerikalen oder gar säkularen Reformern spiegeln einen Pluralismus in Iran wider, der 
allerdings phasenweise aufs Schärfste bedroht ist (BPB 31.1.2020a). 

Das Regime reagierte auch unter der moderaten Regierung von Ex-Präsident Rohani in den letzten Jahren auf die 
wirtschaftliche Krise und immer wieder hochkommenden Unmut und Demonstrationen mit einem harten 
Vorgehen gegen Menschenrechtsverteidiger, Frauenrechtsaktivisten, religiöse und ethnische Minderheiten und 
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Umweltaktivisten. Die Regierung Raisi ist noch dabei, ihre Machtstruktur auf allen Ebenen zu festigen. Sie hat 
jedoch bereits stärkere Einschränkungen der Meinungsfreiheit im Sinne der „islamischen Gesellschaftsordnung“ 
(Rolle der Frauen fokussiert auf Gebärfunktion), der Ablehnung „westlicher“ Kultur, der Unterdrückung von Kritik 
(Internetzensur) und eine stärkere Ausrichtung auf Russland und China und deren politische Modelle 
angekündigt (ÖB Teheran 11.2021). 

Frauen haben das aktive Wahlrecht, werden bei der politischen Teilhabe allerdings mit bedeutsamen rechtlichen, 
religiösen und kulturellen Hindernissen konfrontiert. Nach Interpretation des Wächterrats verwehrt die iranische 
Verfassung es Frauen, die Ämter des Revolutionsführers oder Präsidenten, Funktionen im Experten-, Wächter- 
und Schlichtungsrat sowie mancher Richterposten anzutreten (USDOS 20.3.2023). Unter 40-Jährige, die etwa 
drei Viertel der iranischen Bevölkerung ausmachen, waren bislang größtenteils von jeglicher politischen 
Partizipation ausgeschlossen. Politische Ämter werden überwiegend von Männern der ersten Generation der 
Elite der Islamischen Republik - den heute über 70-jährigen Gründungsvätern - und der zweiten Generation - den 
heute über 60-jährigen Veteranen des Iran-Irak-Kriegs sowie Vertretern der Revolutionsgarden - regiert (BPB 
31.1.2020a). 

Proteste 2022/2023 

Nach dem Tod der 22-Jährigen Mahsa Jîna (ihr kurdischer Vorname) Amini am 16.9.2022 (US-DOS 20.3.2023) in 
Gewahrsam der sogenannten Sittenpolizei (gasht-e ershâd) in Teheran (BPB 16.2.2023) aufgrund eines angeblich 
unkorrekt getragenen Hijabs kam es in Iran zu den größten Protesten seit Jahren (EN 1.2.2023). Während in den 
letzten Jahren in Iran häufig Demonstrationen stattfanden, waren die Proteste hinsichtlich ihrer geographischen 
Verbreitung und Dauer beispiellos (ACLED 12.4.2023). 

Als Frau sunnitischer Konfession und als Kurdin verkörperte Mahsa Jina Amini alle drei Dimensionen der 
systematischen Diskriminierung durch die Islamische Republik: Geschlecht, Konfession und ethnische 
Zugehörigkeit (Posch/Chatham 5.5.2023). Die Proteste in Iran richteten sich gegen Diskriminierung und 
fokussierten auf Menschenrechte. Die Wut der Tausenden von Demonstranten, die auf die Straße gingen, 
konzentrierte sich auf die Tatsache, dass weder das Geschlecht noch die ethnische Zugehörigkeit die Ursache für 
den Tod eines iranischen Bürgers in Gewahrsam sein sollte, was eine eindeutige Menschenrechtsfrage darstellt 
(Posch 2023). Der von den Demonstranten verwendete Spruch „Frau, Leben, Freiheit“ (auf Farsi: „zan, zendegi, 
âzâdi“) stammt dabei ursprünglich von der kurdischen Arbeiterpartei (PKK) (auf Kurdisch „jin, jîyan, azadî“). Er 
war zunächst unter iranischen Demonstranten im Westen zu hören. Dann begannen auch in Iran die säkularen 
und linken Teile der Gesellschaft, ihn zu verwenden, bevor er sich landesweit über Klassen- und ethnische 
Grenzen hinweg verbreitete (Posch/Chatham 5.5.2023). Die Proteste wurden insbesondere von den folgenden 
Gruppen getragen: Frauen, Jugendliche, Studentinnen und Studenten sowie von marginalisierten Ethnien – 
insbesondere Kurden und Belutschen (BPB 16.2.2023). Die auf Menschen- und Bürgerrechten basierende Agenda 
der Proteste konnte jedoch sowohl säkulare Teheraner aus der Mittelschicht als auch sunnitische 
Fundamentalisten aus den marginalisierten Grenzprovinzen Irans mobilisieren. Unter anderem kritisierten auch 
prominente Stimmen wie Kak Hasan Amini, einer der profiliertesten sunnitischen Geistlichen Irans, oder 
Moulana Abdulhamid aus Belutschistan, Führer der sunnitischen Gemeinschaft im Osten des Irans, das Regime 
(Posch 2023). Dieses reagierte mit massiver Repression auf die Proteste. Zeitweise wurden rund 20.000 Personen 
inhaftiert (BPB 16.2.2023). Bis Mitte Februar 2023 zählte die NGO Human Rights Activists News Agency (HRANA) 
530 Todesopfer unter den Protestteilnehmern (DIS 3.2023; vgl. BPB 16.2.2023).Auch wurden im Rahmen der 
Proteste zwischen September 2022 und April 2023 rund 50 Angehörige der Basij, Revolutionsgarden und Polizei 
getötet (ACLED 12.4.2023), laut HRANA waren es beinahe 70 Regimekräfte (BPB 16.2.2023). Eine unbekannte 
Zahl von Personen, wie z.B. Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Studenten, Künstler, Akademiker, 
Rechtsanwälte, medizinisches Personal, das sich um Protestteilnehmer gekümmert hat, Minderjährige und 
Personen, die sich online an anti-Regierungsaktivitäten beteiligt haben, wurde wegen „Verbreitung von 
Propaganda“, „Absprachen zur Begehung von Straftaten und Handlungen gegen die nationale Sicherheit“ oder 
„Kriegsführung gegen Gott“ sowie „Korruption auf Erden“ verurteilt, wobei diese Tatbestände vor den iranischen 
Revolutionsgerichten mit hohen Strafen geahndet werden (DIS 3.2023).Die Proteste zeichneten sich durch ihre 
Dezentralität, die Bedeutung von zivilem Ungehorsam und Flashmobs als Protestform - insbesondere durch 
Frauen, die ihr Kopftuch ablegen - und, wie vor allem in europäischen Debatten oft bemängelt wird, durch 
fehlende Organisationsund Führungsstrukturen aus (BPB 16.2.2023). Die fehlenden Führungsstrukturen waren 
sowohl Stärke als auch Schwäche der Proteste, bei denen das Internet und soziale Medien eine große Rolle zur 
Mobilisierung und Verbreitung der Protestbotschaften spielten: Einerseits machen die fehlenden 
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Führungsstrukturen staatliche Repression schwieriger, andererseits erschweren sie auch die Herausbildung einer 
Bewegung, welche eine politische Alternative zum derzeitigen System darstellen könnte (FR24 16.12.2022). 

Bis zum Sommer 2023 sind die Straßenproteste schließlich abgeflaut und die Regierung hat beispielsweise 
versucht, die Strafen für Verstöße gegen die Hijab-Regeln zu verschärfen (USIP 6.9.2023). Die Islamische 
Republik blieb weiterhin funktionsfähig und im Zuge der Proteste konnte nicht beobachtet werden, dass eine 
Einheit des hochkompetitiven iranischen Sicherheitsapparats geschwächelt hätte oder sich illoyal verhalten 
habe (Posch/Chatham 5.5.2023). Die Regierung ist darauf bedacht, ihre Anhängerschaft zu halten, versucht 
aber auch, Menschen am Rande der Gesellschaft zu Anhängern der Islamischen Republik zu machen. So 
haben die staatlichen Medien jüngst beispielsweise neue Fernsehsendungen produziert und eine größere 
Anzahl von Gästen eingeladen, um heikle politische Themen zu diskutieren. Die Regierung möchte 
aufgeschlossen und sympathisch erscheinen, um ein gewisses Maß an Legitimität aufrechtzuerhalten und 
gleichzeitig Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Die Regierungsvertreter sind sich allerdings darüber im 
Klaren, dass die Legitimität des Regimes erodiert ist, insbesondere seit der gewaltsamen Niederschlagung 
der landesweiten Demonstrationen, die durch den Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam im Jahr 2022 
ausgelöst worden sind (USIP 17.11.2023). Die Proteste scheinen im Jahr 2023 abgeklungen zu sein, aber die 
dort artikulierten Missstände bleiben weiterhin bestehen (CRS 29.9.2023). 

Sicherheitslage 

Verglichen mit Nachbarstaaten wie dem Irak, Libanon, Syrien und Afghanistan hat Iran eine sehr starke 
Zentralregierung mit mächtigen Geheimdienst- und Sicherheitsbehörden. Mit Ausnahme von einigen 
peripheren Grenzregionen ist die Regierung im Besitz der Kontrolle über das gesamte Staatsterritorium. In 
den Provinzen West-Aserbaidschan und Kermanshah, an der westlichen Staatsgrenze zu Irakisch-Kurdistan, 
kommt es regelmäßig zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC, 
Pasdaran) und separatistischen Gruppierungen, wie der Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI) und der 
Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê (PJAK) (BS 23.2.2022). 

Die schwierige Wirtschaftslage und die latenten Spannungen führen periodisch zu Kundgebungen, zum 
Beispiel im Zusammenhang mit Preiserhöhungen oder an (religiösen) Lokalfeiertagen und Gedenktagen. Es 
muss mit schwerenAusschreitungen und gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Sicherheitskräften 
und Demonstrierenden sowie mit Straßenblockaden gerechnet werden. Ab Mitte September 2022 kam es in 
zahlreichen Städten des Landes immer wieder zu Protesten gegen die Regierung. Bei Ausschreitungen und 
gewaltsamen Zusammenstößen zwischen den Sicherheitskräften und Demonstrierenden sind zahlreiche 
Personen getötet oder verletzt worden. Teilweise wird scharfe Munition eingesetzt (EDA4.1.2024). Die 
Sicherheitskräfte gingen insbesondere in Randgebieten wie den Provinzen Kurdistan sowie Sistan und 
Belutschistan hart gegen Protestierende vor (Newsweek 1.12.2022; vgl. UNHRC 7.2.2023). Während 
Mitglieder der Basij-Miliz in Teheran Demonstranten verprügelten, haben die Sicherheitsbehörden in 
Kurdistan, Belutschistan undAhwaz beispielsweise schwere Maschinengewehre, gepanzerte Fahrzeuge, 
schwere Artillerie und sogar Kampfhubschrauber zur Bekämpfung der Proteste in Stellung gebracht (TWI 
14.10.2022). 

Das Risiko von Anschlägen besteht im ganzen Land. Am 3.1.2024 forderte ein Anschlag anlässlich einer 
Gedenkfeier in der Stadt Kerman [Provinz Kerman] rund 100 Todesopfer und zahlreiche Verletzte. Im August 
2023 sowie Oktober 2022 wurden mehrere Personen bei Attentaten auf den Shah Cheragh-Schrein in Shiraz 
[Provinz Fars] getötet oder verletzt. In den Grenzprovinzen im Osten und Westen werden die 
Sicherheitskräfte immer wieder Ziel von bewaffneten Überfällen und Anschlägen (EDA 4.1.2024). Vor allem 
in Grenzregionen kommt es unregelmäßig zu Zwischenfällen mit terroristischem Hintergrund. Besonders 
betroffen sind die Provinzen Kurdistan und Sistan und Belutschistan, der Osten der Provinz Kerman sowie die 
Grenzgebiete zu Irak, Pakistan und Afghanistan. Die iranischen Behörden haben seit einiger Zeit die 
allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen im Grenzbereich zu Irak und zu Pakistan, aber auch in der Hauptstadt 
Teheran, erhöht (AA 18.12.2023). 

Der o.g. Anschlag in der Stadt Kerman am 3.1.2024 mit fast 100 Todesopfern und über 200 Verletzten 
ereignete sich während einer Gedenkfeier anlässlich des Todestags von Qassem Soleimani (IRINTL 3.1.2024; 
vgl. Soufan 4.1.2024). Als Befehlshaber der Auslandsoperationen der Revolutionsgarden, der Quds-Kräfte 
(BBC 4.1.2024; vgl. AP 4.1.2024), war Soleimani einer der Architekten der iranischen Politik in der Region. Er 
war für die geheimen Missionen der Quds-Kräfte und die Bereitstellung von Führung, Finanzierung, Waffen, 
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Geheimdienstinformationen und logistischer Unterstützung für verbündete Regierungen und bewaffnete 
Gruppen, einschließlich der Hisbollah und der Hamas, verantwortlich (BBC 4.1.2024; vgl. Soufan 4.1.2024). Er 
war auch im Irak und in Syrien aktiv, wo er das Assad-Regime gegen den Islamischen Staat (IS) und andere 
Gruppierungen unterstützt hat. Der in Iran populäre Soleimani wurde im Jahr 2020 bei einem Drohnenangriff 
der USA nahe Bagdad getötet (AP 4.1.2024). Zum Anschlag in Kerman bekannte sich der IS, wobei von einem 
US-amerikanischen Nachrichtendienst abgefangene Gespräche gemäß der Nachrichtenagentur Reuters 
bestätigen, dass der Ableger des IS in Afghanistan, der Islamische Staat Khorasan Provinz (ISKP), für den 
Anschlag verantwortlich war (REU 5.1.2024; vgl. FAZ 12.1.2024). Seit 2015 kommt es nach iranischen Angaben 
in der Provinz Khuzestan und in anderen Landesteilen, auch in Teheran, wiederholt zu Verhaftungen von 
Personen, die mit dem IS in Verbindung stehen und Terroranschläge in Iran geplant haben sollen (AA 
18.12.2023; vgl. TWI 31.10.2022). Die Anschläge im Oktober 2022 und August 2023 auf den schiitischen Shah 
Cheragh-Schrein in Shiraz haben iranische staatliche Medien ebenfalls dem IS zugeschrieben (AJ 26.10.2022) 
bzw. bekannte sich die Organisation selbst zu ihnen (AJ 13.8.2023). Dieser Anschlag war der erste des IS auf 
iranischem Boden seit 2018. Zuvor hatte der ISKP mehrere Drohungen gegen den iranischen Staat 
ausgesprochen (TWI 31.10.2022). Der ISKP hat seine Strategie nach der Machtübernahme der Taliban 2021 
teils geändert und seine Operationsgebiete sowie Rekrutierungsbestrebungen „internationalisiert“ 
(Conversation 11.1.2024; vgl. FAZ 12.1.2024). 

Die Grenzzone zu Afghanistan, das östliche Kerman und Sistan und Belutschistan stehen teilweise unter dem 
Einfluss von Drogenhändler- sowie von extremistischen Organisationen. Sie verüben immer wiederAnschläge 
und setzen teilweise Landminen auf Überlandstraßen ein (EDA 4.1.2024). Die Bewegungsfreiheit ist 
eingeschränkt und es gibt vermehrte Sicherheits- und Personenkontrollen (AA 18.12.2023). Es kann jederzeit 
zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften kommen (EDA 4.1.2024). In Sistan und 
Belutschistan (Südosten, Grenze zu Pakistan/Afghanistan) wurden zahlreiche Zusammenstöße zwischen 
Mitgliedern von Drogenbanden, Kämpfern, Zivilisten und Sicherheitskräften verzeichnet, bei denen 
Menschen getötet und verletzt wurden (MBZ 9.2023; vgl. AA 18.12.2023, Arabiya 17.1.2024). 

Im Dezember 2023 wurde ein Angriff auf eine Polizeistation in der Stadt Rask in Sistan und Belutschistan 
verübt, der mindestens elf Tote forderte. Laut dem staatlichen iranischen Fernsehen war die dschihadistische 
Gruppierung Jaysh al-Adl (JAA, auch JUA) für den Anschlag verantwortlich (Spiegel 15.12.2023; vgl. NZZ 
16.12.2023). Im Juli 2023 hatte sich die Gruppierung zu einem Angriff auf eine Polizeistation in Zahedan 
[Anm.: Hauptstadt von Sistan und Belutschistan] bekannt (IRJ 10.7.2023; vgl. BAMF 10.7.2023). Mitte Jänner 
2024 führten die Revolutionsgarden einen Raketenangriff auf eine angebliche Stellung der JAA auf 
pakistanischem Staatsgebiet durch (IRINTL 17.1.2024; vgl. BBC 18.1.2024), woraufhin die pakistanischen 
Streitkräfte mehrere Ziele in der Ortschaft Saravan in der iranischen Provinz Sistan und Belutschistan 
angriffen, bei denen es sich nach pakistanischen Angaben um „terroristische Verstecke“ handelte (IRINTL 
18.1.2024; vgl. BBC 18.1.2024). Zeitgleich tötete die JAA nach eigenen Angaben einen Kommandanten der 
Revolutionsgarden, als sie sein Fahrzeug nahe der pakistanischen Grenze unter Beschuss nahmen (IRINTL 
17.1.2024; vgl. AnA 18.1.2024). Die JAA bestätigte, dass bei dem Raketenbeschuss der Revolutionsgarden auf 
pakistanisches Territorium die Häuser zweier Mitglieder getroffen worden waren, wobei unter anderem zwei 
Kinder getötet wurden (IRINTL 17.1.2024). Bei den pakistanischen Angriffen auf Ziele in Saravan starben nach 
staatlichen iranischen Angaben drei Frauen und vier Kinder, die keine iranischen Staatsbürger waren (IRINTL 
18.1.2024; vgl. BBC 18.1.2024). Die JAA operiert vor allem von Pakistan aus (IRINTL 17.1.2024; vgl. AnA 
18.1.2024) und Iran war auch schon früher in bewaffnete Auseinandersetzungen mit der Gruppe entlang der 
Grenze verwickelt (IRINTL 17.1.2024). 

Die Grenze [zu Afghanistan und Pakistan] ist durchlässig, größtenteils gebirgig und eine wichtige 
Schmuggelroute für Drogen und andere Waren, die das organisierte Verbrechen anzieht (DFAT 24.7.2023; 
vgl. BAMF 10.7.2023). Die Beziehungen zwischen der iranischen Regierung und der Taliban-Regierung in 
Afghanistan sind teils angespannt (DFAT 24.7.2023). Seit die Taliban im August 2021 die Kontrolle 
übernommen haben, liefern sich iranische Soldaten und Taliban-Sicherheitskräfte entlang der gemeinsamen 
Grenze immer wieder bewaffnete Auseinandersetzungen (DFAT 24.7.2023; vgl. IRINTL 3.9.2022). Iranische 
Nachrichtenagenturen mit Verbindungen zur Regierung behaupteten, dass die Kämpfe jeweils entweder mit 
den Taliban oder mit Drogenschmugglern stattfanden (DFAT 24.7.2023). 

In der Provinz Kurdistan und der ebenfalls von Kurden bewohnten Provinz West-Aserbaidschan gibt es 
wiederholt Anschläge gegen Sicherheitskräfte, Personal der Justiz und Angehörige des Klerus. In diesem 
Zusammenhang haben Sicherheitskräfte ihr Vorgehen gegen kurdische Separatistengruppen sowie 
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Kontrollen mit Checkpoints noch einmal verstärkt (AA 18.12.2023). Die Sicherheitskräfte sind in den 
Provinzen Kurdistan, Kermanshah und West-Aserbaidschan in großer Zahl präsent (MBZ 9.2023). In dieser 
von Kurden bewohnten Region an der Grenze zum Irak und der Türkei (Izady/Gulf 2000 o.D.) kam es zu 
einigen bewaffneten Zusammenstößen zwischen iranischen Sicherheitskräften und Mitgliedern kurdischer 
Parteien, die Stützpunkte im Nordirak haben, manchmal auch mit Toten und Verletzten auf beiden Seiten. 
Die iranischen Behörden behaupteten, dass die Proteste ab Mitte September 2022 auch aus dem Nordirak 
unterstützt wurden. Scheinbar als Reaktion darauf führten die Revolutionsgarden mehrfach Raketenangriffe 
und Drohnenangriffe gegen Stützpunkte und Mitglieder kurdischer Parteien im Nordirak durch (MBZ 9.2023). 
Im Herbst 2022 feuerten iranische Sicherheitskräfte zur Bekämpfung iranisch-kurdischer Gruppen mehr als 
70 Raketen über die Grenze auf Gebiete des benachbarten Irak - der größte grenzüberschreitende Angriff 
des Landes seit den 1990er-Jahren (DW 13.11.2022; vgl.K24 28.11.2022, Rudaw 28.9.2022). Im Juni 2023 
kam es an verschiedenen Orten in der Provinz Kurdistan zu Gefechten zwischen Mitgliedern der PJAK und 
Angehörigen der Revolutionsgarden, wobei auch Todesopfer gemeldet wurden (BAMF 19.6.2023; vgl. RFE/RL 
14.6.2023). Eine kurdische NGO warf den Revolutionsgarden vor, bei einem der Vorfälle unterschiedslos 
Häuser von Zivilisten beschossen zu haben (RFE/RL 14.6.2023). 

Im iranisch-irakischen Grenzgebiet sind zahlreiche Minenfelder vorhanden (in der Regel Sperrzonen) (EDA 
4.1.2024). Gelegentlich wirken sich die Spannungen aus dem Grenzkonflikt zwischen Armenien und 
Aserbaidschan auf die Sicherheitslage im iranischen Grenzgebiet aus (EDA 4.1.2024). Mitunter kommt es im 
Grenzgebiet zur Türkei zu Schusswechseln zwischen militanten Gruppierungen und den iranischen 
Sicherheitskräften. Auch für unbeteiligte Personen besteht das Risiko, unversehens in einen Schusswechsel 
zu geraten (EDA 4.1.2024). 

Iran und regionale Konflikte 

Der neue de facto-Anführer von al-Qaida - sein Amtsantritt wurde bislang nicht offiziell bekannt gegeben - 
Sayf al-Adl befindet sich nach Einschätzungen von Mitgliedstaaten des UN-Sicherheitsrats in Iran (UNSC 
13.2.2023). 

Den komplexen Verhältnissen in der Region muss stets Rechnung getragen werden. Bestimmte Ereignisse 
und Konflikte in Nachbarländern können sich auf die Sicherheitslage in Iran auswirken (EDA 4.1.2024). 

Iran hat eine lange Geschichte der Unterstützung von terroristischen Organisationen wie der Hisbollah, der 
Hamas und des Palästinensischen Islamischen Jihad (JPOST 27.2.2023). Das Regime unterstützt auch 
verschiedene „Widerstands“-Milizen im Irak (TWI 20.12.2023), in Syrien, im Jemen und auch Bahrain (CFR 
11.12.2023). Die Hilfen umfassen umfangreiche finanzielle und logistische Unterstützung (TWI 20.12.2023). 
Im Zentrum des iranischen Netzwerks steht die libanesische Hisbollah, die Iran dabei unterstützt hat, die 
schiitisch-arabisch-persische Kluft zu überbrücken. Die Hisbollah half dem Iran auch bei der Unterstützung 
des Regimes von Bashar al-Assad im Bürgerkrieg in Syrien, wo sie andere Milizen zur Verteidigung des 
Regimes heranzog (CFR 11.12.2023). Die geografische Ausdehnung von Irans Allianznetz ist derzeit so groß 
wie nie zuvor seit der Islamischen Revolution 1979. Die mit Iran verbündeten Milizen agieren laut dem 
Experten Walter Posch selbstständig. Doch bei allen Aktionen gibt es Spuren, die zurück nach Iran führen 
(NZZ 2.1.2024). 

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7.10.2023 haben die Spannungen in der Region 
zugenommen (IRINTL 11.1.2024; vgl. BBC 16.1.2024a). Seitdem [Stand Mitte Jänner 2024] kommt es in einem 
Gebiet an der libanesisch-israelischen Grenze zu vermehrtem Raketenbeschuss zwischen der Hisbollah und 
Israel (DlF 4.1.2024; vgl. ORF 14.1.2024). In Syrien und dem Irak haben iranische Stellvertreter seit dem 
7.10.2023 mehr als 100 Mal US-Streitkräfte beschossen (Soufan 8.1.2024; vgl. IRINTL 11.1.2024). Mitte Jänner 
2024 haben die Revolutionsgarden auch direkt Ziele in der Kurdistan Region Irak (KRI) und in Nordwestsyrien 
angegriffen. Nach iranischen Angaben handelte es sich dabei um Vergeltungsschläge gegen den IS und 
israelische Spione anlässlich des Anschlags in Kerman am 3.1.2024 sowie gezielter Tötungen von ranghohen 
Verbündeten Irans in Syrien und dem Libanon, für die Israel verantwortlich gemacht wird. Iran hat auch schon 
zu früheren Zeitpunkten Stützpunkte separatistischer iranischer Oppositionsgruppen [s. Unterkap. 
„Kurdische separatistische Gruppierungen“] und „israelische Agenten“ in der KRI angegriffen (IRINTL 
16.1.2024; vgl. BBC 16.1.2024a). Die von Iran unterstützte jemenitische Houthi-Bewegung hat nach dem 
7.10.2022 Geschosse auf Israel abgefeuert, von denen fast alle abgefangen wurden (Soufan 8.11.2023). Mitte 
November sind die Houthis dazu übergegangen, Handelsschiffe im Roten Meer und vor der jemenitischen 
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Küste ins Visier zu nehmen und bedrohen damit eine bedeutsame Welthandelsroute (Soufan 9.1.2024; vgl. 
BBC 16.1.2024b). Die USA haben daraufhin gemeinsam mit dem Vereinigten Königreich eine 
Sicherheitsoperation im Roten Meer aufgestellt (Soufan 9.1.2024; vgl. BBC 16.1.2024b) und Stellungen der 
Houthis im Jemen bombardiert (BBC 16.1.2024b). Mitte Jänner 2024 haben die Houthis auch ein US-
Kriegsschiff beschossen. Die Houthis sind der Militärmacht der USA und des Vereinigten Königreichs nicht 
gewachsen, aber sie scheinen über genügend Entschlossenheit und Waffen zu verfügen - die von Iran 
bereitgestellt werden -, um das Rote Meer für die Schifffahrt unsicher zu machen und den Konflikt im Nahen 
Osten zu verschärfen (IRINTL 15.1.2024). 

Seit 2010 hat Israel angeblich mindestens zwei Dutzend Operationen - darunter Attentate, Drohnenangriffe 
und Cyberangriffe - gegen Iran durchgeführt (USIP 30.1.2023). Die meisten Ziele standen im Zusammenhang 
mit dem umstrittenen Atomprogramm Teherans, das Israel als existenzielle Bedrohung betrachtet (USIP 
30.1.2023; vgl. TIS 29.12.2023). Im Jahr 2022 wurden zwei Einrichtungen, die Teil des zunehmend 
fortschrittlichen iranischen Drohnenprogramms waren, von Drohnen getroffen (USIP 30.1.2023). Israel hat 
Berichten zufolge auch Militärkommandeure ins Visier genommen, die für Operationen im Ausland 
verantwortlich sind (USIP 30.1.2023; vgl. TIS 29.12.2023). 2023 wurde im Jänner (RFE/RL 31.1.2023) und April 
von israelischen Drohnenangriffen auf militärische Ziele in Iran berichtet (IRINTL 5.4.2023), im Dezember 
vermeldete der iranische Ölminister einen Cyberangriff, den er Israel und den USA zuschrieb (FR24 
18.12.2023; vgl. NZZ 2.1.2024). 

Rechtsschutz / Justizwesen 

Das in der iranischen Verfassung enthaltene Gebot der Gewaltenteilung ist in der Praxis stark eingeschränkt 
(AA 30.11.2022; vgl. BS 23.2.2022). Art. 57 der Verfassung verleiht dem Revolutionsführer weitreichende 
Aufsichtsbefugnisse über das Justizwesen (BS 23.2.2022). Er ernennt für jeweils fünf Jahre den Chef der 
Judikative (AA 30.11.2022; vgl. FH 10.3.2023), der wiederum für die Ernennung und Entlassung der 
Gerichtsleiter (Soltani/Shooshinasab 8.2022) und von Richtern zuständig ist (BS 23.2.2022). Die 
Unabhängigkeit der Gerichte ist in der Verfassung festgeschrieben (AA 30.11.2022). Während die Gerichte 
innerhalb des herrschenden Establishments ein gewisses Maß an Autonomie genießen, wird das Justizsystem 
regelmäßig als Instrument eingesetzt, um Regimekritiker und Oppositionelle zum Schweigen zu bringen (FH 
10.3.2023). Der Sicherheitsapparat (AA 30.11.2022) - insbesondere die Revolutionsgarden (BS 23.2.2022) - 
nehmen v. a. in politischen Fällen jedoch massiven Einfluss auf Urteilsfindung und Strafzumessung (AA 
30.11.2022; vgl. BS 23.2.2022). Das Justizwesen ist geprägt von Korruption (AA 30.11.2022; vgl. USIP 
1.8.2015). Es wird von Fällen berichtet, in denen Richter bestochen wurden, um Gerichtsprozesse zu 
beeinflussen (IrWire 28.4.2021). 

Iranische Gerichte, insbesondere Revolutionsgerichte, sind regelmäßig weit davon entfernt, faire 
Gerichtsverfahren zu gewährleisten (HRW 12.1.2023). So verweigerten die Behörden z. B. 
Untersuchungshäftlingen den Zugang zu einem Rechtsbeistand, ließen Inhaftierte ”verschwinden“ oder 
hielten sie ohne Kontakt zur Außenwelt fest (AI 27.3.2023), ließen in Prozessen „Geständnisse“ als Beweise 
zu, die unter Folter erpresst worden waren (AI 27.3.2023; vgl. HRW 12.1.2023), und führten summarische 
und geheime Scheinprozesse durch, die keinerlei Ähnlichkeit mit fairen Verfahren aufwiesen, in denen jedoch 
Haftstrafen, Körperstrafen und Todesurteile verhängt wurden (AI 27.3.2023). Im Zusammenhang mit den 
weitverbreiteten Protesten haben die Justizbehörden im September und November 2022 über 1.000 
Anklagen erhoben (HRW 12.1.2023), wobei in den ersten Wochen der Proteste über 15.000 Personen 
inhaftiert worden sind. Im Laufe des Jahres 2022 wurden Tausende Menschen willkürlich inhaftiert und/oder 
zu Unrecht strafrechtlich verfolgt, nur weil sie friedlich ihre Menschenrechte wahrgenommen haben. 
Unzählige weitere bleiben zu Unrecht in Haft (AI 27.3.2023). 

Das Recht ist in allen Rechtsbereichen umfassend kodifiziert, so etwa das Zivilrecht, das Familien- und 
Erbrecht oder das Strafrecht. Die iranischen Gerichte müssen auf der Grundlage dieser Gesetze Recht 
sprechen. Die Bindung der Rechtsprechung an das Gesetz ist somit formal gewahrt (LTO 26.10.2022). Der 
Grundsatz der Rechtmäßigkeit ist zwar durch die Verfassung geschützt, aber mit einem Vorbehalt versehen. 
In Artikel 167 der Verfassung, einem der umstrittensten Artikel, heißt es, dass die Richter verpflichtet sind, 
sich zu bemühen, jeden Fall auf der Grundlage des kodifizierten Rechts zu entscheiden. Im Falle des Fehlens, 
der Unzulänglichkeit, der Kürze oder der Widersprüchlichkeit der Gesetze müssen die Richter den Fall jedoch 
auf der Grundlage der maßgeblichen islamischen Quellen und der authentischen Fatwas (fatāwā) 
entscheiden, um zu verhindern, dass ein Fall unentschieden bleibt (Islamic Law Blog 22.11.2015). 
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Gerichtswesen 

Die iranische Justiz verwaltet ein vielschichtiges Gerichtssystem. Die Strafverfolgung geht von niedrigeren 
Gerichten aus und kann bei höheren Gerichten angefochten werden. Der Oberste Gerichtshof überprüft Fälle 
von Kapitalverbrechen und entscheidet über Todesurteile. Er hat auch die Aufgabe, für die ordnungsgemäße 
Anwendung der Gesetze und die Einheitlichkeit der Gerichtsverfahren zu sorgen (USIP 1.8.2015). Bestimmte 
Urteile können vor dem Obersten Gerichtshof angefochten werden (Soltani/Shooshinasab 8.2022; vgl. 
Landinfo/et al. 12.2021). Anders als die Berufungsgerichte ist der Oberste Gerichtshof nicht befugt, ein neues 
Urteil zu fällen. Im Falle einer erfolgreichen Anfechtung verweist er den betroffenen Fall wieder an ein 
zuständiges Gericht zurück (Landinfo/et al. 12.2021). 

Die allgemeinen Gerichte des Iran sind offiziell damit beauftragt, alle Arten von Fällen und Streitigkeiten zu 
schlichten. Diese verteilen sich auf die kleineren Landkreise, Bezirke und Distrikte des Landes. In den 
Strafgerichten werden Fälle gemäß der iranischen Strafprozessordnung behandelt, in den Zivilgerichten 
[Anm.: auf Englisch „legal courts“] gilt die Zivilprozessordnung (IrWire 9.9.2020). 

Seit 2001 gibt es darüber hinaus sogenannte Streitschlichtungsräte (Shurāhā-I hal-e ikhtilāf) als alternative 
Konfliktlösungskörperschaften. Die Richter dieser Räte können in Abstimmung mit den Ratsmitgliedern in 
bestimmten Fragen in den Bereichen Finanzen, Miete, Erbschaft, Mitgift und Unterhalt sowie bestimmten 
Ta’zir-Vergehen Fälle anhören und Urteile sprechen. 

Sie können aber z. B. keine Scheidungsfragen behandeln und sind auch nicht dazu befugt, Körper- oder 
Haftstrafen auszusprechen. Die Zuständigkeit der Streitbeilegungsräte in den Dörfern beschränkt sich auf 
Friedens- und Kompromissentscheidungen (Soltani/Shooshinasab 8.2022). 

Die Zivilgerichte verhandeln über lokale materielle und immaterielle zivilrechtliche Streitigkeiten, die nicht in 
die Zuständigkeit der Streitschlichtungsräte fallen. Die Familiengerichte entscheiden hierbei unter anderem 
bei Ehe- und Scheidungsfragen, Obsorge wie auch geschlechtsangleichenden Operationen. Die Urteile 
werden von einem männlichen Richter gefällt, nachdem er eine beratende Richterin schriftlich konsultiert 
hat (Soltani/Shooshinasab 8.2022). 

Die Strafgerichte unterteilen sich in verschiedene Untereinheiten (IrWire 9.9.2020). Neben den 
Strafgerichten 1 und 2 gibt es die Revolutionsgerichte, Jugendgerichte und Militärgerichte (Landinfo/et al. 
12.2021; vgl. Soltani/Shooshinasab 8.2022). Darüber hinaus gibt es mehrere Sondergerichte (IrWire 
9.9.2020), darunter beispielsweise ein Sondergericht für die Geistlichkeit (Dadgah-e Vīzheh-ye Rouhaniyat), 
das als einziges Gericht nicht dem Justizchef, sondern direkt dem Revolutionsführer untersteht (Landinfo/et 
al. 12.2021). Es wird u. a. dazu genutzt, um prominente Kleriker, welche Kritik am Regime äußern, 
strafrechtlich zu verfolgen (IrWire 9.9.2020; vgl. USIP 1.8.2015). Das Gesetz ermöglicht die Einsetzung eines 
zuständigen Gerichts zur Behandlung von Verstößen gegen das Pressegesetz von 1986 - das sogenannte 
Pressegericht das unter Einbeziehung von Schöffen tagen soll. Derzeit werden Journalisten allerdings eher 
vor Revolutionsgerichten wegen Vergehen gegen die nationale Sicherheit, „Propaganda gegen den Staat“ 
und/oder das „Schüren von Angst in der öffentlichen Meinung“ angeklagt - nach Ansicht eines Experten, um 
Prozesse unter Anwesenheit von Schöffen zu vermeiden. Das Pressegericht ist derzeit nicht im Einsatz 
(Landinfo/et al. 12.2021). 

Die Revolutionsgerichte haben verschiedene Zweige in der Hauptstadt, in den Provinzen und in manchen 
Justizdistrikten (Landinfo/et al. 12.2021). Die Verfassung sieht weder ihre Einrichtung noch ein Mandat für 
die Revolutionsgerichte vor. Sie wurden gemäß dem Dekret des ehemaligen obersten Führers, Ayatollah 
Khomeini, unmittelbar nach der Revolution von 1979 geschaffen, wobei ein Scharia-Richter zum Leiter der 
Gerichte ernannt worden ist. Die Revolutionsgerichte waren ursprünglich als vorübergehende Maßnahme 
gedacht, um hochrangige Beamte der abgesetzten Monarchie vor Gericht zu stellen, aber sie wurden später 
institutionalisiert und arbeiten weiterhin parallel zum restlichen Strafjustizsystem (USDOS 20.3.2023). Sie 
sollten eigentlich von der Justiz beaufsichtigt werden (IrWire 9.9.2020). In der Praxis werden sie allerdings 
von und für Sicherheitsbehörden betrieben, die außerhalb des Gesetzes stehen (IrWire 9.9.2020; vgl. MRAI 
19.6.2023). Manche Quellen gehen davon aus, dass die Revolutionsgerichte in Zusammenarbeit mit den 
Revolutionsgarden und dem Geheimdienstministerium (MOIS) operieren (Landinfo/et al. 12.2021). 
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Die Revolutionsgerichte unterscheiden sich bezüglich der Angelegenheiten, welche sie behandeln, von 
anderen Gerichten. Sie befassen sich in erster Linie mit Straftaten im Zusammenhang mit der nationalen 
Sicherheit, was im Grunde alle politischen und sozialen Aktivitäten von Dissidenten und 
Menschenrechtsaktivisten einschließt (MRAI 19.6.2023). Weiters sind sie auch für bestimmte 
Finanzverbrechen zuständig (Soltani/Shooshinasab 8.2022). Die Zuständigkeit der Revolutionsgerichte 
beschränkt sich auf die folgenden Delikte: 

 

•  Alle Verbrechen gegen die nationale und internationale Sicherheit, „mohārebeh“ 

(Waffenaufnahme gegen Gott und Staat) oder „baghei“ (bewaffneter Aufstand gegen die Regierung) 

(Soltani/Shooshinasab 8.2022; vgl. IrWire 9.9.2020) und „efsād fe-l-arz“ [„Korruption auf Erden“] - 

jeweils definiert und kriminalisiert in den Artikeln 279 bis 285 und 286 bis 288 des islamischen 

Strafgesetzbuchs von 2013 (Soltani/Shooshinasab 8.2022); 

•  Rebellion, geheime Absprachen und Versammlungen gegen die Islamische Republik Iran oder 

bewaffnete Aktionen, Brandanschläge, Zerstörung und Verschwendung von Eigentum, um sich 

gegen das Regime zu stellen (Soltani/Shooshinasab 8.2022; vgl. JIS 

8.9.2018); 

•  Spionage gegen das Regime (JIS 8.9.2018); 

•  Beleidigung des Revolutionsgründers Ayatollah Khomeini und aller Revolutionsführer, die ihm 

nachfolgen (JIS 8.9.2018; vgl. Soltani/Shooshinasab 8.2022); 

•  Alle Straftaten im Zusammenhang mit Drogen, psychotropen Stoffen und deren 

Vorläufersubstanzen sowie dem Schmuggel von Waffen, Munition und anderen einschlägigen 

Gegenständen (Soltani/Shooshinasab 8.2022; vgl. JIS 8.9.2018); 

•  Andere Fälle, für die laut Gesetz das Revolutionsgericht zuständig ist (Artikel 303 der 

Strafprozessordnung 2014) (Soltani/Shooshinasab 8.2022): z.B. in Art. 49 der Verfassung erwähnte 

Delikte wie Bestechung, Korruption, Unterschlagung öffentlicher Mittel und Verschwendung von 

Volksvermögen (JIS 8.9.2018; vgl. Soltani/Shooshinasab 8.2022). 

Strafrecht und Scharia 

Die Verfassung Irans ist ein hybrides System aus republikanisch-demokratischen und theokratisch-
autoritären Elementen unter dem Vorrang des islamischen Rechts der Ja’afari-Rechtsschule (BAMF 5.2021). 
Die iranische Verfassung besagt, dass alle Gesetze sowie die Verfassung auf islamischen Grundsätzen beruhen 
müssen (ÖB Teheran 11.2021). Von den drei Staatsgewalten haben die Geistlichen in der Judikative die 
stärkste Präsenz, wobei sie eine Ausbildung in islamischer Rechtswissenschaft oder Abschlüsse von religiösen 
Rechtsschulen haben müssen, um Richter zu werden. Der Chef der Justiz, der Generalstaatsanwalt des Landes 
und alle Richter des Obersten Gerichtshofs müssen hochrangige Geistliche oder Mujtahids sein (USIP 
1.8.2015), also Rechtsgelehrte, die nach schiitischer Auslegung dazu qualifiziert sind, Ijtihad zu betreiben (EB 
o.D.a), d. h. islamische Texte in ungeklärten Rechtsfragen unabhängig auszulegen (EB o.D.b). Die iranische 
Justiz ist insofern ein einzigartiges System, als sie islamische Prinzipien und eine vom französischen System 
inspirierte Gesamtstruktur kombiniert. Nach der islamischen Revolution wurde das Justizsystem stark 
verändert, um die Scharia einzubeziehen. Das neue System wurde jedoch auf einer bereits bestehenden 
säkularen Struktur aufgebaut, wodurch ein sehr komplexes Justizwesen entstanden ist (Landinfo/et al. 
12.2021). Mit der islamischen Revolution von 1979 kam es zur Wiedereinführung des islamischen Strafrechts, 
das die bisherige, vom „code pénal napoléon“ von 1810 beeinflusste Gesetzgebung, ablöste und sich aus drei 
eigenständigen Teilbereichen zusammensetzt (BAMF 5.2021). Die Schwere und Art einer Straftat sowie die 
vorgeschriebene Strafe bestimmen, welches Gericht für die Entscheidung des Falles zuständig ist. Art. 14 des 
Islamischen Strafgesetzbuches (IStGB) unterteilt Verbrechen in vier Strafkategorien gemäß der Scharia: hadd, 
qisas, diyah und ta’zīr (Landinfo/et al. 12.2021). 
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Hadd-Delikte umfassen Unzucht/Ehebruch (zina), Sodomie (levat), lesbische Beziehung (mosaheqeh), 

Beschaffung von Prostitution (qavadī), falsche Anschuldigung der Unzucht/Sodomie (qazf), Verleumdung des 

Propheten (sabb-e nabī), Alkoholkonsum (shorb-e khamr), Raub/Diebstahl, Waffennahme gegen Gott 

(mohārebeh ba khoda), Korruption auf Erden (mofsad/efsad fe-l-arz) und Rebellion (baghei). Zu den hadd-

Strafen gehören die Todesstrafe, Steinigung, Kreuzigung, Auspeitschung, Amputation (von Hand und Fuß), 

lebenslange Haft und Verbannung. Art und Umfang dieser Strafen werden vom islamischen Recht bestimmt 

und gelten als von Gott festgelegt, sie können daher von einem Richter nicht abgeändert oder begnadigt 

werden. Aufgrund der Schwere der Strafen und der Tatsache, dass sie unveränderlich sind, gelten strenge 

Beweis- und andere Anforderungen (Landinfo/et al. 12.2021), wie zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an 

Zeugen. Darüber hinaus gibt es auch die Beweisregelung des „richterlichen Wissens“ (‘elm-e qāzī) 

(Landinfo/et al. 12.2021; vgl. MRAI 19.6.2023), die in vielen hadd-Fällen angewandt wird. Sie bedeutet, dass 

der Richter auf Grundlage von Indizien entscheiden muss, ob der Angeklagte schuldig ist oder nicht. Eine 

Strafrechtsnovelle im Jahr 2013 hat die Anwendung dieser Regelung bei Ehebruchsfällen abgeschwächt. Bei 

Anklagen aufgrund der hadd-Tatbestände mohārebeh und mofsad/efsād fe-l-arz ist das „richterliche Wissen“ 

immer noch einer der Hauptfaktoren zur Ermittlung der Schuld oder Unschuld eines Angeklagten (MRAI 

19.6.2023). 

Iranische Aktivisten und Dissidenten, darunter Angehörige ethnischer und religiöser Minderheiten, werden 

normalerweise mit vage formulierten und weit gefassten Anklagen konfrontiert, die aus dem IStGB 

stammen. Die hadd-Verbrechen „Waffennahme gegen Gott“ (mohārebeh) und „Korruption auf Erden“ 

(efsād fe-l-arz) sind dabei die berüchtigtsten (Landinfo/et al. 12.2021). Manche Interpretationen von 

mohārebeh schließen selbst Messer als Waffen ein. Es kann daher passieren, dass Personen des mohārebeh 

beschuldigt werden, weil sie ein Messer bei sich trugen. Dieser Straftatbestand wird insbesondere gegen 

Minderheitengruppen wie kurdische Gemeindemitglieder verwendet, wenn ihnen Verbindungen zu 

militanten Gruppierungen vorgeworfen werden. Mofsad/efsad fe-l-arz ist dagegen eine völlig andere 

Kategorie. Die Definition dieses Begriffs obliegt dem jeweiligen Richter. Dies kann ein sexuelles Vergehen 

ebenso sein, wie Wirtschaftskriminalität, wenn die Handlung als so schwerwiegend interpretiert wird, dass 

sie eine ernsthafte Bedrohung für die Gesellschaft darstellt (MRAI 19.6.2023). Hadd-Strafen werden im 

zweiten Buch des IStGB (Art. 217–288) behandelt (BAMF 5.2021). 

Qisas-Vebrechen sind sogenannte Talions- oder Vergeltungsstrafen (Landinfo/et al. 12.2021; vgl. BAMF 

5.2021). Sie basieren auf einem Prinzip des islamischen Rechts, den Opfern eine analoge Vergeltung für 

Gewaltverbrechen wie Totschlag oder Körperverletzung zu erlauben unter der Voraussetzung, dass die Taten 

vorsätzlich waren. Angehörige eines Tötungsopfers (nächste Familienangehörige) und Opfer von 

Körperverletzung können alternativ ihre Forderung nach Vergeltung gegen Geldentschädigung (diyah), also 

Blutgeld, zurücknehmen und den Täter freilassen. Sie können dem Täter auch ganz vergeben und auf diyah 

verzichten. Das iranische Rechtssystem betrachtet diese Verbrechen als Angelegenheit zwischen 

Privatpersonen. Die Rolle des Staates besteht darin, die Ermittlungen und Gerichtsverfahren in diesen Fällen 

zu erleichtern und sicherzustellen, dass nachfolgende Bestrafungen in organisierter Form erfolgen. Doch 

selbst wenn die Bluträcher auf ihren Anspruch auf Vergeltung verzichten, kann der Staat eine zusätzliche 

Strafe verhängen, wenn er der Ansicht ist, dass das Verbrechen die öffentliche Ordnung und die Sicherheit 

der Gesellschaft stört. In Fällen von Körperverletzung ist Vergeltung selten. Auch bei Mord ist es für die 

Angehörigen oftmals attraktiver, diyah anzunehmen. Bei nicht vorsätzlicher Körperverletzung oder Totschlag 

ist diyah dagegen grundsätzlich vorgesehen (und nicht nur als Alternative zu Vergeltung, so die Opfer oder 

ihre Angehörigen zustimmen). Diyah wird weiters auch in manchen Fällen der vorsätzlichen 

Körperverletzung angewendet, in denen Vergeltung verboten oder undurchführbar ist (Landinfo/et al. 

12.2021). Qisas-Strafen werden im dritten Buch (Art. 289–447) und im vierten Buch das Blutgeld bzw. diyah 

(Art. 448–728) behandelt (BAMF 5.2021). 

Für alle sonstigen aus Sicht der Rechtsordnung strafwürdigen Taten sind ta’zīr-Strafen (BAMF 5.2021; vgl 

Landinfo/et al. 12.2021) - Ermessensstrafen - und sogenannte „Abschreckungsstrafen“ (mojāzāt-e 
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bāzdārandeh) vorgesehen. Letztere dienen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Während hadd, 

qisas und diyah durch islamisches Recht definiert werden, leiten sich ta’zir und Abschreckungsstrafen aus 

dem staatlichen Recht ab. In diese Kategorien fallen zum Beispiel Straftaten gegen die interne und externe 

Sicherheit des Staates (Art. 498-512 und 610-611 IStGB); Fälschung (Art. 523-542 IStGB); Vergehen gegen 

öffentliche Moral und Anstand (Art. 637-641 IStGB) - beispielsweise ungehörige Beziehungen zwischen 

Männern und Frauen, wie z.B. Berührungen und Küsse (Art. 637), oder unislamische Kleidung (Art. 638); 

Diebstahl (Art. 651-667 IStGB); sowie öffentliche Konsumation von Alkohol, Glücksspiel und Vagabundieren 

(Art. 701-713 IStGB). Ta’zīr-Strafen werden nach Art und Umfang nach Ermessen des Richters (auf der 

Grundlage des kodifizierten Rechts) verhängt (Landinfo/et al. 12.2021). 

Wenn sich Gesetze, die seit der Gründung der Islamischen Republik erlassen wurden, mit einer spezifischen 

Rechtssituation nicht befassen, rät die Regierung den Richtern, ihrer Kenntnis und Auslegung der Scharia 

(islamisches Gesetz) Vorrang einzuräumen. Bei dieser Methode können Richter eine Person aufgrund ihres 

eigenen „göttlichen Wissens“ [divine knowledge] für schuldig erklären (USDOS 20.3.2023). 

Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis, Rechtsschutz 

Bei Delikten, die im starken Widerspruch zu islamischen Grundsätzen stehen, können jederzeit Körperstrafen 
ausgesprochen und auch exekutiert werden (ÖB Teheran 11.2021). Im iranischen Strafrecht sind also 
körperliche Strafen wie die Amputation von Fingern, Händen und Füßen vorgesehen. Berichte über erfolgte 
Amputationen dringen selten an die Öffentlichkeit. Wie hoch die Zahl der durchgeführten Amputationen ist, 
kann nicht geschätzt werden (AA 30.11.2022). Auf die Anwendung der Vergeltungsstrafen (qisas) der 
Amputation (z. B. von Fingern bei Diebstahl) und der Blendung kann der Geschädigte gegen Erhalt eines 
Abstandsgeldes (diyah) verzichten. Derzeit ist bei Ehebruch noch die Strafe der Steinigung vorgesehen. Auch 
auf diese kann vom Geschädigten gegen diyah verzichtet werden. Im Jahr 2002 wurde ein Moratorium für 
die Verhängung der Steinigungsstrafe erlassen, seit 2009 sind keine Fälle von Steinigungen belegbar (ÖB 
Teheran 11.2021). Stattdessen hat sich die islamische Führung auf die Hinrichtung als Alternative verlegt. Im 
Jahr 2023 wurden beispielsweise zwei Todesurteile aufgrund des Straftatbestands Ehebruch verhängt 
(RFE/RL 3.11.2023). 

Verlässliche Aussagen zur Strafverfolgungs- und Strafzumessungspraxis sind nur eingeschränkt möglich, da 

diese sich durch Willkür auszeichnet. Mitunter bewusst unbestimmte Formulierungen von Straftatbeständen 

und Rechtsfolgen sowie eine unzureichende Kontrolle innerhalb der Justiz ermöglichen ein willkürliches 

Handeln von Richtern. Zudem muss davon ausgegangen werden, dass Gerichte in politischen Verfahren nicht 

unabhängig agieren. Auch willkürliche Verhaftungen kommen häufig vor und führen dazu, dass Häftlinge 

ohne ein anhängiges Strafverfahren festgehalten werden. Wohl häufigster Anknüpfungspunkt für 

Diskriminierung im Bereich der Strafverfolgung ist die politische Überzeugung. Beschuldigten bzw. 

Angeklagten werden grundlegende Rechte vorenthalten, die auch nach iranischem Recht eigentlich 

garantiert sind. Untersuchungshäftlinge werden bei Verdacht einer Straftat unbefristet ohne Anklage 

festgehalten. Oft erhalten Gefangene während der laufenden Ermittlungen keinen rechtlichen Beistand, weil 

ihnen dieses Recht bewusst verwehrt wird oder ihnen die finanziellen Mittel fehlen. Insbesondere bei 

politisch motivierten Verfahren gegen Oppositionelle erfolgt die Anklage oft aufgrund konstruierter oder 

vorgeschobener Straftaten. Die Strafen sind in Bezug auf die vorgeworfene Tat oft unverhältnismäßig hoch, 

besonders bei Verurteilungen wegen Äußerungen in sozialen Medien oder Engagement gegen die Hijab-

Pflicht (Kopftuchzwang) (AA 30.11.2022). 

Hafterlass ist nach Ableistung der Hälfte der Strafe möglich. Amnestien werden unregelmäßig vom 

Revolutionsführer auf Vorschlag des Chefs der Justiz im Zusammenhang mit hohen religiösen Feiertagen und 

dem iranischen Neujahrsfest am 21. März ausgesprochen (AA 30.11.2022). 

Rechtsschutz ist nur eingeschränkt gegeben (AA 30.11.2022). Es gibt Fälle von Rechtsanwälten, welche 

Dissidenten vertraten und daraufhin inhaftiert und mit einem Berufsverbot belegt worden sind (FH 

10.3.2023). Anwälte, die politische Fälle übernehmen, werden systematisch eingeschüchtert oder an der 
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Übernahme der Mandate gehindert, zum Teil auch selbst inhaftiert und verurteilt (AA 30.11.2022). Eine 

Rechtsanwältin, die in der Vergangenheit Angeklagte in politischen Fällen vor Revolutionsgerichten vertreten 

hat, berichtete unter anderem von permanenter Überwachung, sobald derartige Fälle übernommen werden. 

Auch drohen manchen Rechtsanwälten derzeit sehr lange Haftstrafen (MRAI 19.6.2023). Der Anwalt 

Amirsalar Davoudi, der u. a. politische Gefangene vertrat und öffentlich Missstände im Justizsystem 

anprangerte, wurde 2019 beispielsweise zu 30 Jahren Haft verurteilt (IHRNGO 1.12.2022), was auf andere 

Anwälte äußerst abschreckend wirkt (MRAI 19.6.2023). 

Der Zugang von Verteidigern zu staatlichem Beweismaterial wird häufig eingeschränkt oder verwehrt. Die 

Unschuldsvermutung wird - insbesondere bei politisch aufgeladenen Verfahren nicht beachtet. Zeugen 

werden durch Drohungen zu belastenden Aussagen gezwungen. Insbesondere Isolationshaft wird genutzt, 

um politische Gefangene und Journalisten psychisch unter Druck zu setzen. Gegen Kautionszahlungen 

können Familienmitglieder die Isolationshaft in einzelnen Fällen verhindern oder verkürzen. Fälle von 

Sippenhaft existieren, meistens in politischen Fällen. Üblicher ist jedoch, dass Familienmitglieder unter Druck 

gesetzt werden, um im Sinne einer Unterlassung politischer Aktivitäten auf die Angeklagten einzuwirken (AA 

30.11.2022). Während es an allen iranischen Gerichten bestimmte Probleme gibt, sind die 

Revolutionsgerichte besonders dafür berüchtigt, selbst die grundlegendsten Rechte nicht einzuhalten (MRAI 

19.6.2023). Strafverfahren vor den Revolutionsgerichten finden oft hinter verschlossenen Türen unter dem 

Vorsitz von Geistlichen statt, ohne dass Standardgarantien eines Strafverfahrens, wie etwa die Gewährung 

von Zeit und Zugang zu Anwälten zur Vorbereitung einer Verteidigung, gewährleistet sind (Conversation 

13.1.2023). Laut Menschenrechtsgruppen und internationalen Beobachtern werden vor 

Revolutionsgerichten, die im Allgemeinen die Fälle politischer Gefangener anhören, routinemäßig grob 

unfaire Gerichtsprozesse ohne ordnungsgemäße Verfahren abgehalten; es werden vorab festgelegte Urteile 

verkündet und Hinrichtungen für politische Zwecke befürwortet. Diese unlauteren Praktiken treten 

Berichten zufolge in allen Phasen der Strafverfahren vor den Revolutionsgerichten auf (USDOS 20.3.2023). 

Die Revolutionsgerichte haben sich bei der Verurteilung von Personen im Zusammenhang mit den Protesten 

seit September 2022 auf unter Folter oder durch andere Zwangsmittel erzwungene Geständnisse als 

Beweismittel gestützt, unter anderem auch bei Todesurteilen (UNHRC 7.2.2023). 

Anwälte benötigen vor Revolutionsgerichten in der Regel schon alleine dafür eine Erlaubnis der Richter, um 

den Gerichtssaal betreten zu können. Anwälten von Personen, die in der Vergangenheit wegen mohārebeh 

angeklagt waren, wurde manchmal die Teilnahme am Prozess verweigert. In anderen sicherheitsrelevanten 

Fällen durften sie teilnehmen, aber ihr Recht auf eine angemessene Verteidigung wurde eingeschränkt 

(Landinfo/et al. 12.2021). Eine Novelle der Strafprozessordnung im Jahr 2015 höhlte die ohnehin begrenzten 

Beschuldigtenrechte bei Prozessen wegen Vergehen gegen die nationale Sicherheit weiter aus. Den 

Beschuldigten und ihren Anwälten wurde mit der Novelle beispielsweise das Recht auf eine Kopie der 

Gerichtsakten verweigert (MRAI 19.6.2023) undAngeklagte dürfen zumindest im Anfangsstadium des 

Verfahrens (AA 30.11.2022) - dem Untersuchungsstadium (MRAI 19.6.2023) - nur aus einer Liste mit vom 

Staat zugelassenen und damit mutmaßlich systemfreundlichen Anwälten auswählen (AA 30.11.2022; vgl. 

MRAI 19.6.2023). In dieser bedeutsamen Prozessphase werden oftmals sensible Informationen aufgedeckt, 

diese Einschränkung der Auswahl gibt Anlass zur Sorge über die Fairness und Transparenz der Prozesse (MRAI 

19.6.2023). Die Revolutionsgerichte sehen meist davon ab, das Urteil an die Angeklagten zu übermitteln. In 

der Regel laden sie den Anwalt des Angeklagten vor Gericht und verlesen das Urteil. Solche Urteile sind 

folglich auf der elektronischen Datenbank Adliran nicht zugänglich. Rechtsanwälte dürfen Urteile lediglich 

direkt bei Gericht lesen und sich dort Notizen machen (Landinfo/et al. 12.2021). In Iran gibt es eine als 

unabhängige Organisation aufgestellte Rechtsanwaltskammer (Iranian Bar Association; IBA), deren 

Unabhängigkeit die Judikative einzuschränken versucht. Anwälte der IBA sind staatlichem Druck und 

Einschüchterungsmaßnahmen ausgesetzt (AA 30.11.2022). Um eine Anwaltslizenz zu erhalten, mussten 

Anwärter bislang unter anderem eine Prüfung bei der IBA ablegen (MBZ 9.2023; vgl. Soltani/Shooshinasab 

8.2022). Im August 2023 verabschiedete das iranische Parlament ein Gesetz, das die Kontrolle zur Erteilung 

von Anwaltslizenzen an das Ministerium für Industrie, Bergbau und Handel übertrug (MBZ 9.2023). 
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Doppelbestrafung (ne bis in idem), im Ausland begangene Vergehen, Verurteilung in Abwesenheit 

Einer vertraulichen Quelle des niederländischen Außenministeriums zufolge hält sich der Iran an den 
Grundsatz ne bis in idem, wenn es um ta’zir-Strafen geht. Im Falle von hadd- und qisas-Strafen ist eine 
doppelte Strafverfolgung dagegen möglich. Auch ist es möglich, dass ein Gericht eine ta’zir-Strafe gegen eine 
Person verhängt, der Staatsanwalt jedoch im Nachhinein angibt, dass dies ein Fehler war und das Vergehen 
unter einen hadd-Tatbestand fällt. In diesem Fall kann eine Person zweimal für dieselbe Straftat verurteilt 
werden, in der Praxis kommt dies jedoch selten vor (MBZ 9.2023). 

Iranische Staatsbürger unterliegen auch im Ausland der iranischen Gesetzgebung und können nach Artikel 7 
des IStGB 2013 für Vergehen, die im Ausland begangen wurden, in Iran belangt werden (Landinfo 9.11.2022). 
Das Verbot der Doppelbestrafung gilt in diesem Fall nur stark eingeschränkt. Nach dem IStGB werden Iraner 
oder Ausländer, die bestimmte Straftaten im Ausland begangen haben und in Iran festgenommen werden, 
nach den jeweils geltenden iranischen Gesetzen bestraft. Auf die Verhängung von islamischen Strafen [Anm.: 
hadd- und qisas-Strafen] haben bereits ergangene ausländische Gerichtsurteile keinen Einfluss; die Gerichte 
erlassen eigene Urteile. Insbesondere bei Betäubungsmittelvergehen drohen drastische Strafen (AA 
30.11.2022). Ein von Landinfo im Jahr 2021 befragter Rechtsanwalt zeichnete jedoch ein differenzierteres 
Bild und gab an, dass insbesondere im Ausland begangene Vergehen, welche die innere und äußere Sicherheit 
betreffen, in Iran strafrechtlich verfolgt werden. Laut dem Rechtsanwalt werden beispielsweise 
Alkoholkonsum oder „unzüchtiges“ Verhalten iranischer Staatsbürger im Ausland in Iran nicht strafrechtlich 
verfolgt (Landinfo 9.11.2022). In jüngster Vergangenheit sind keine Fälle einer Doppelbestrafung bekannt 
geworden (AA 30.11.2022). 

Es kommt in der Praxis vor, dass Personen in Iran in Abwesenheit aufgrund von im Ausland durchgeführten 
Tätigkeiten verurteilt werden, beispielsweise aufgrund von Veröffentlichungen von kritischen Beiträgen in 
den sozialen Medien. Mehrere Quellen berichteten von derartigen Fällen von bekannten Aktivisten im 
Ausland (MBZ 9.2023). Der ehemalige, in Dubai wohnhafte Profifußballer Ali Karimi wurde zum Beispiel von 
den iranischen Behörden in absentia verurteilt, nachdem er nach Mahsa Aminis Tod kritische Texte auf 
Instagram gepostet hatte (MBZ 9.2023; vgl. ArTR 16.12.2022). 

 

 

Sicherheitsbehörden 

Diverse Behörden teilen sich die Verantwortung für die innere Sicherheit. Das Informationsoder 
Geheimdienstministerium [vezarat -e etela’at - VAJA, wobei auch das englischsprachige Akronym MOIS weit 
verbreitet ist] und die Strafverfolgungsbehörden unterstehen dem Innenministerium, das dem Präsidenten 
verantwortlich ist. Die Islamischen Revolutionsgarden [sepah-e pasdaran -e enqhelab -e Islami - IRGC] 
unterstehen direkt dem Obersten Führer Khamenei. Die Basij, eine aus Freiwilligen bestehende 
paramilitärische Gruppierung, agieren zum Teil unter den Revolutionsgarden als Hilfseinheiten zum 
Gesetzesvollzug. Die Revolutionsgarden und die nationale Armee (Artesh) sorgen für die externe 
Verteidigung (USDOS 20.3.2023). Die zivilen Behörden bzw. die Regierung behalten eine wirksame Kontrolle 
über die Sicherheitskräfte (USDOS 20.3.2023; vgl. BS 23.2.2022) und über den größten Teil des Landes, mit 
Ausnahme einiger Grenzgebiete (BS 23.2.2022). Der Oberste Führer hat die höchste Autorität über alle 
Sicherheitsorganisationen (USDOS 20.3.2023). 

Polizei - Strafverfolgungsbehörde NAJA 

Die iranische Polizei wird offiziell „Strafverfolgungsbehörde“ (nīrū-ye entezāmī-ye jomhūrīye eslāmī-ye īrān) 
genannt und ist auch unter ihrem Akronym in Farsi bekannt, nämlich NAJA. Sie unterteilt sich in verschiedene 
Zweige (Landinfo/et al. 12.2021): Kriminalpolizei, Polizei für Sicherheit und öffentliche Ordnung 
(Sittenpolizei), Internet-, Drogen-, Militär-, Luftfahrt- sowie Grenzschutzpolizei, Küstenwache, eine 
Polizeispezialtruppe zur Terrorismusbekämpfung und Verkehrspolizei. Die Polizei hat auch einen eigenen 
Geheimdienst (AA30.11.2022). Ungefähr die Hälfte der Polizeikräfte sind Wehrpflichtige, die in der Polizei 
ihren verpflichtenden Wehrdienst ableisten. Seit dem Jahr 2000 werden bestimmte Verwaltungsaufgaben in 



- 20 - 

teilprivate, der NAJA angegliederte Firmen ausgelagert. Zu den Aufgaben dieser Firmen zählen beispielsweise 
die Ausstellung von Führerscheinen und Schutz- bzw. Wachdienste (Landinfo/et al. 12.2021). 

Zu den Zweigen der NAJA gehört die Polizei für Geheimdienst und öffentliche Sicherheit (polīs-e ettelā’āt va 
amnīyat-e‘ omūmī - PAVA). Eine der Untereinheiten der PAVA ist die Sittenpolizei (polīs-e amnīyat-e akhlāqī). 
Ihr Auftrag ist die Überwachung von Bekleidungsvorschriften für Frauen (u. a. richtig getragene Hijabs) und 
Männer (Vermeidung eines „unislamischen“ Erscheinungsbilds) in der Öffentlichkeit sowie die Überwachung 
(und Verhinderung) von Verhalten gegen die „islamische Moral“ im Allgemeinen. Die Sittenstreife (gasht-e 
ershād [auch: „Belehrungsstreife“]) ist eine Untereinheit der Sittenpolizei. Sie besteht aus männlichen wie 
weiblichen Sicherheitskräften und ist üblicherweise in Polizeiautos auf öffentlichen Plätzen stationiert. Dort 
überwachen sie die Lage und verhaften Personen, insbesondere Frauen, die vorgeblich „unzüchtig“ gekleidet 
sind, oder versuchen, eine Vermischung der Geschlechter zu unterbinden [Anm.: So die betroffenen Männer 
und Frauen nicht nah miteinander verwandt sind] (Landinfo/et al.12.2021). Die Sittenpolizei wird beschuldigt, 
Frauen willkürlich wegen Übertretungen zu verhaften. Der Tod einer jungen Frau, die zuvor von der 
Sittenpolizei wegen eines angeblich unkorrekt getragenen Hijabs festgenommen worden war, hat zuletzt 
monatelange Proteste ausgelöst (DW 4.12.2022). Nach dem Ausbruch der landesweiten Proteste im 
September 2022 verschwand die Sittenpolizei weitgehend von den Straßen. Der Regierung schien klar zu sein, 
dass die Ordnungshüter in ihren allgegenwärtigen weißen Transportern den Unmut der Öffentlichkeit noch 
stärker auf sich ziehen würden (USIP 6.9.2023). Anfang Dezember 2022 berichteten Medien, dass die 
Sittenpolizei aufgelöst werden soll (DW 4.12.2022; vgl. Tagesschau 11.3.2023), was als Zugeständnis an die 
Protestbewegung gewertet wurde (Tagesschau 11.3.2023). Tatsächlichwurde die Sittenpolizei jedoch nie 
aufgelöst. Die iranische Regierung hielt bezüglich der Umsetzung der Bekleidungsvorschriften an ihrer 
Position fest, indem sie die Durchsetzung der Vorschriften später wieder verstärkte. Im Juli 2023 setzte sie 
die Sittenpolizei wieder ein (USIP 6.9.2023; vgl. RFE/RL 20.7.2023). 

Revolutionsgarden 

Die Revolutionsgarden (auch bekannt als Pasdaran oder Sepah) sind sowohl militärische Kampftruppe, 
Sicherheitsbehörde und Geheimdienstorganisation als auch eine soziale und kulturelle Macht und ein 
industrielles wie wirtschaftliches Konglomerat. Ihr Einfluss hat in allen genannten Bereichen im vergangenen 
Jahrzehnt zugenommen (Landinfo/et al. 12.2021). Die Revolutionsgarden nehmen eine Sonderrolle ein. Ihr 
Auftrag ist formell der Schutz der Islamischen Revolution. Als Parallelarmee haben die Revolutionsgarden 
neben ihrer herausragenden Bedeutung im Sicherheitsapparat im Laufe der Zeit Wirtschaft, Politik und 
Verwaltung durchdrungen und sich zu einem Staat im Staate entwickelt. Militärisch kommt ihnen eine höhere 
Bedeutung als dem regulären Militär zu. Sie verfügen über eine fortschrittlichere Ausrüstung als die reguläre 
Armee, eigene Gefängnisse und Geheimdienste, die auch mit Inlandsaufgaben betraut sind, sowie über 
engste Verbindungen zum Revolutionsführer (AA 30.11.2022). Die Revolutionsgarden unterhalten auch eine 
eigene Bodenkampftruppe, Luftwaffe und Marine sowie mehrere Einheiten für nicht-konventionelle 
Kriegsführung und verdeckte Operationen. Den Revolutionsgarden unterstehen auch die Basij. Die Quds-
Einheiten (sepāh-e qods) sind für alle verdeckten und militärischen Auslandseinsätze der Revolutionsgarden 
zuständig (Landinfo/et al. 12.2021). Heute sollen die Revolutionsgarden über ca. 190.000 Soldatinnen und 
Soldaten verfügen, während die regulären Streitkräfte 420.000 Mann unter Waffen haben. Hinzu kommen 
noch einmal 450.000 Reservisten als Teil der Basij-Milizen, die ebenfalls den Revolutionsgarden unterstellt 
sind (IRJ 1.2.2021), wobei Schätzungen über die Zahl der Basij weit auseinandergehen und bis zu mehreren 
Millionen reichen (ÖB Teheran 11.2021). 

Die Revolutionsgarden spielen eine dominante Rolle in der iranischen Wirtschaft (FH 10.3.2023). In den 
vergangenen Jahrzehnten haben sie ihren ökonomischen Einfluss massiv ausgebaut. Sie besitzen ein 
Baukonglomerat, das bei vielen strategischen Infrastrukturprojekten und milliardenschweren Investitionen 
federführend ist: Khatam-al-Anbia. Die Revolutionsgarden betreiben gigantische Wirtschaftsunternehmen, 
bauen Kraftfahrzeuge, Autobahnen, Eisenbahnstrecken und U-Bahnen. Sie sind eng mit der Öl- und 
Gaswirtschaft des Landes verflochten, bauen Staudämme und sind im Bergbau aktiv. Wie groß der Anteil der 
iranischen Volkswirtschaft insgesamt ist, den die Revolutionsgarden inzwischen kontrollieren, lässt sich nicht 
sagen. Genaue Statistiken und Daten dazu fehlen (DW 7.3.2023). Die Unternehmen der Revolutionsgarden 
sind jedenfalls breit aufgestellt. Unter anderem betreiben sie auch Hotelketten, Versicherungen, private 
Banken und entwickeln Kriegsgerät (LMD 2020a). Sie betreiben den Imam Khomeini International Airport in 
der iranischen Hauptstadt und verfügen damit allein durch Start- und Landegebühren über ein äußerst 
lukratives Geschäft. Auch an den anderen Flug- und Seehäfen im Land kontrollieren die Truppen der 
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Revolutionsgarden Irans Grenzen. Sie entscheiden, welche Waren ins Land gelassen werden und welche 
nicht. Sie zahlen weder Zoll noch Steuern (DW 18.2.2016). Mittlerweile sind die wirtschaftlichen Aktivitäten 
der Revolutionsgarden außerhalb des normalen Marktgeschehens so umfangreich, dass der Privatsektor in 
vielen Bereichen nicht mehr existiert. Er wurde verdrängt und ist gegenüber der Marktbeherrschung der 
Garden nicht mehr wettbewerbsfähig (IRJ 1.2.2021). 

Die Revolutionsgarden sind nicht nur in Iran, sondern auch in der Region aktiv. Es gibt nur wenige Konflikte, 
an denen sie nicht beteiligt sind. Libanon, Irak, Syrien, Jemen – überall mischen die Revolutionsgarden mit 
und versuchen, die islamische Revolution zu exportieren. Ihre Al-QudsBrigaden sind als Kommandoeinheit 
speziell für Einsätze im Ausland ausgebildet (Tagesschau 8.6.2017). 

Wichtigste Nachrichten- und Geheimdienste 

Die beiden wichtigsten Geheimdienste Irans sind das MOIS und der Geheimdienst der Revolutionsgarden 
(USIP 17.2.2023). Das MOIS ist mit dem Schutz der nationalen Sicherheit, Gegenspionage und der 
Beobachtung religiöser und illegaler politischer Gruppen beauftragt. 

Aufgeteilt ist dieser in den Inlandsgeheimdienst, Auslandsgeheimdienst und den technischen 
Aufklärungsdienst. Der Inlandsgeheimdienst beobachtet die politische Opposition und übt Druck auf diese 
aus (AA 30.11.2022). Eine der Einheiten des MOIS trägt den Namen Herasat (sāzmāne herāsat-e koll-e 
keshvar). Sie hat in allen Zivilorganisationen und Universitäten Zweige zur Identifizierung von 
Sicherheitsbedrohungen für das Regime (Landinfo/et al. 12.2021; vgl. TWI 5.1.2018). Die 
Geheimdienstorganisation der Revolutionsgarden (sāzmān-e ettelā’āt-e sepāh-e pāsdārān-e enqelāb-e 
eslāmī) wurde im Zuge der Proteste im Jahr 2009 gegründet (Landinfo/et al. 12.2021). Laut dem Iran-Experten 
Walter Posch ist die Organisation allerdings nur nominell und aus historischen Gründen Teil der 
Revolutionsgarden, in Wirklichkeit ist sie ein eigenständiger Dienst (Posch/Chatham 5.5.2023). 

Die Missionen des MOIS und des Geheimdienstes der Revolutionsgarden überlappen sich deutlich (USIP 
17.2.2023; vgl. Landinfo/et al. 12.2021), da beide Institutionen umfangreiche Aufgabenbereiche haben. Die 
Hauptaufgabe des MOIS wie des Geheimdienstes der Revolutionsgarden ist es, die Islamische Republik an 
der Macht zu halten. Die Überwachung von Dissidenten im In- und Ausland und die Unterdrückung 
organisierter Opposition sind wichtige Aufgabenfelder der Dienste (USIP 17.2.2023). Das MOIS ist laut dem 
Verfassungsschutz der Bundesrepublik Deutschland der Hauptakteur iranischer Nachrichtendienstaktivitäten 
in Deutschland. In seinem Fokus stehen insbesondere iranische Oppositionsgruppen. Darüber hinaus sind 
auch die geheimdienstlich agierenden Quds-Kräfte in Deutschland aktiv (BMIH/BfV 20.6.2023). Das Netzwerk 
iranischer Nachrichtendienste ist auch in Österreich präsent (BMI/DSN 2022). Bei ihren Operationen im 
westlichen Ausland stützen sich die iranischen Nachrichten- und Geheimdienste auch auf Dritte, wie zum 
Beispiel Kriminelle (WP 1.12.2022a). Der Leiter des MOIS hat einen Kabinettsposten inne und ist dem 
Präsidenten verantwortlich. Der Geheimdienst der Revolutionsgarden fällt dagegen unter die militärische 
Befehlskette und untersteht direkt dem Obersten Führer (USIP 17.2.2023). 

Behörden zur Überwachung von Internetaktivitäten 

Zur Überwachung des Internets wurde der „Hohe Rat für den Cyberspace“ gegründet. Er setzt sich aus 
hochrangigen Militärs und Politikern zusammen (DlF 26.9.2022; vgl. RSF o.D.a). Dem Innenministerium 
unterstellt ist darüber hinaus die Cyberpolizei (polīs-e fazā-ye toulīd va tabādol-e ettelā’āt - FATA), 
wortwörtlich die „Polizei für virtuellen Raum und Informationsaustausch“ (Landinfo/et al. 12.2021), die auf 
der EU-Menschenrechtssanktionsliste steht. Sie beschäftigt sich mit Internetkriminalität mit Fokus auf 
Wirtschaftskriminalität, Betrugsfällen, Verletzungen der Privatsphäre im Internet sowie der Beobachtung von 
Aktivitäten in sozialen Netzwerken und sonstigen politisch relevanten Äußerungen im Internet (AA 
30.11.2022). Die Ausforschung von Verkäufern von Virtual Private Network (VPN)-Zugängen zählt ebenfalls 
zu den Aufgaben der FATA (Landinfo/et al. 12.2021). Nach eigenen Angaben beschäftigt die FATA rund 42.000 
Freiwillige, die Aufgaben bei der Überwachung des virtuellen Raums sowie bei der Erstellung und Bewerbung 
von Inhalten übernehmen (Medium 18.2.2019; vgl. Landinfo 9.11.2022). Das Aufgabenfeld der FATA 
überlappt sich mit jenem des Zentrums zur Überwachung Organisierter Kriminalität (markaz-e barrasī-ye 
jarā’em-e sāzmān-yāfteh - CIOC) und dem Cyberverteidigungskommando der Revolutionsgarden (qarārgāh-
e defā’-e sāiberī). Diese beschäftigen sich jedoch in stärkerem Ausmaß mit Fragen der nationalen Sicherheit, 
wie zum Beispiel der Verbreitung von Onlinematerial kurdischer Parteien und politischer Bewegungen, oder 



- 22 - 

der Verbreitung des christlichen Glaubens in den sozialen Medien. Die FATA beschäftigt sich demgegenüber 
eher mit „einfachen“ Verbrechen, darunter auch Sittenverbrechen (Landinfo/et al. 12.2021). Unter anderem 
überwacht sie die Inhalte von als apolitisch wahrgenommenen Influencerinnen in den sozialen Medien 
bezüglich der Einhaltung der Hijab-Pflicht (Medium 18.2.2019). Darüber hinaus spielen auch die Basij eine 
Rolle bei der Überwachung von Internetaktivitäten (Landinfo 9.11.2022). 

Basij 

Die Basij sind laut einer Quelle die größte zivile Milizorganisation der Welt, mit vierundzwanzig Abteilungen 
und vier Hauptkategorien an Mitgliedern: reguläre, aktive, Kader- und Spezialmitglieder. Sie bilden ein 
Netzwerk, das aus Basij-Basen, Distrikten und Regionen besteht. Die Basij-Basen sind aufgrund ihrer großen 
Sichtbarkeit (50.000 Standorte im gesamten Iran) das eigentliche Rückgrat der Organisation an der Basis (TWI 
5.1.2018). Die Basij haben unter anderem in Schulen und Universitäten Stützpunkte, wodurch die 
permanente Kontrolle der iranischen Jugend gewährleistet ist (ÖB Teheran 11.2021). Sie sind auch in 
Moscheen stationiert (DW 7.3.2023). Jeder Basij-Distrikt kontrolliert zehn bis fünfzehn Stützpunkte und 
beherbergt lokale Sicherheits- und Militärkräfte. Diese Distrikte werden wiederum von regionalen 
Abteilungen der Revolutionsgarden kontrolliert. Nicht alle Basij-Mitglieder sind an politischen Repressionen 
beteiligt. Dennoch verfügt die Organisation über mehrere Sicherheits- und Militäreinheiten, die sich aus 
aktiven oder freiwilligen Mitgliedern zusammensetzen (TWI 5.1.2018). Das Regime setzt eine ausgewählte 
Gruppe an Basij in Zivil für Sicherheitsagenden und zur „Kontrolle bei Massenansammlungen“ ein (Kayhan 
14.10.2022). Diese Einheiten sind bewaffnet und werden in Zivil zur gewaltsamen Unterdrückung von 
Demonstrationen eingesetzt. So spielen sie bei der Unterdrückung der Protestaktionen [ab September 2022] 
eine Schlüsselrolle (DW 7.3.2023). 

Die meist jungen Freiwilligen absolvieren normalerweise eine begrenzte Ausbildung, um als Hilfskräfte für 
die lokale Sicherheit zu dienen und die staatliche Kontrolle über die Gesellschaft durchzusetzen, indem sie 
Demonstrationen unterdrücken und Informationen sammeln (IRINTL 1.7.2022).Alle Basij-Mitglieder, die über 
15 Jahre alt sind, müssen als Teil ihres Dienstes ein zweimonatiges Militärtraining bei den Revolutionsgarden 
absolvieren (FP 30.1.2023). In die Basij einzutreten eröffnet vielen jungen Menschen Perspektiven für Bildung 
und Beruf. Um von einer Mitgliedschaft in vollem Maße zu profitieren und dadurch in den Genuss von 
Krediten, kürzerem Wehrdienst und besseren Berufsaussichten zu kommen, müssen spezielle 
Trainingsprogramme absolviert werden, die mindestens sechs Monate dauern (SWP 19.4.2023). 

Die Basij-Organisation ist in verschiedene Zweige mit unterschiedlichen Spezialisierungen unterteilt (USIP 

6.10.2010; vgl. ABC News 13.10.2022). Der Sicherheitsapparat der Basij umfasst bewaffnete Brigaden, 

Aufstandsbekämpfungseinheiten und ein umfangreiches Netzwerk an Informanten (ABC News 13.10.2022), 

wobei der Geheimdienst der Revolutionsgarden auf Letzteres zurückgreifen kann (TWI 5.1.2018). Darüber hinaus 

gibt es auch Zweige wie zum Beispiel die Schüler-Basij [basij-e danesh-amouzi], Studenten-Basij [basij-e 

daneshjouyi] oder die Arbeiter-Basij [basij-e karegaran], die ein Gegengewicht zu zivilgesellschaftlichen 

Organisationen wie Gewerkschaften oder Studentenvereinigungen bilden sollen (USIP 6.10.2010). Die 

Studenten-Basij (auf Englisch Student Basij Organisation, SBO) ist der bedeutsamste Zweig der Basij. Sie war unter 

anderem in die gewaltsame Niederschlagung der Proteste an den Universitäten ab September 2022 involviert 

und in dieser Untergruppierung befinden sich die radikalsten Mitglieder der Basij (NLM 20.4.2023; vgl. IRINTL 

22.5.2023). Mitglieder der Studenten-Basij bilden auch den Kern von wissenschaftlichen Projekten der 

Revolutionsgarden, wie zum Beispiel deren atomare und ballistische Programme. Die Mitgliedschaft in der 

Gruppierung ist auch hilfreich, um eine Arbeitsstelle in der öffentlichen Verwaltung oder bei den 

Sicherheitsbehörden zu finden (NLM 20.4.2023). 

Reguläre Armee – Artesh 

Das reguläre Militär (Artesh) erfüllt im Wesentlichen Aufgaben der Landesverteidigung und 
Gebäudesicherung (AA 30.11.2022). 

Behandlung der Zivilbevölkerung 
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In Bezug auf die Überwachung der Bevölkerung ist nicht bekannt, wie groß die Kapazität der iranischen 
Behörden ist. Die Behörden können nicht jeden zu jeder Zeit überwachen, haben aber eine Atmosphäre 
geschaffen, in der die Bürger von einer ständigen Beobachtung ausgehen (DIS 23.2.2018). Die kurdische 
Region ist das am stärksten militarisierte Gebiet Irans. Die Regierung überwacht die Bevölkerung dort durch 
ein Netzwerk von Kontrollpunkten (DIS 7.2.2020). Angehörige der Sicherheitskräfte können Misshandlungen 
begehen, ohne befürchten zu müssen, bestraft zu werden. Straffreiheit innerhalb des Sicherheitsapparates 
ist weiterhin ein Problem. Menschenrechtsgruppen beschuldigen reguläre und paramilitärische 
Sicherheitskräfte (wie zum Beispiel die Basij), zahlreiche Menschenrechtsverletzungen zu begehen, darunter 
Folter, Verschwindenlassen und Gewaltakte gegen Demonstranten und Umstehende bei öffentlichen 
Demonstrationen. Die Regierung unternimmt nur wenige Schritte, um Beamte, die 
Menschenrechtsverletzungen begehen, zu identifizieren, zu untersuchen, strafrechtlich zu verfolgen und zu 
bestrafen. Die Straflosigkeit bleibt auf allen Ebenen der Regierung und der Sicherheitskräfte allgegenwärtig 
(USDOS 20.3.2023). 

Mit willkürlichen Verhaftungen kann und muss jederzeit gerechnet werden, da die Geheimdienste (der 
Regierung und der Revolutionsgarden) sowie Basij de facto willkürlich handeln können. Bereits auffälliges 
Hören von (insbesondere westlicher) Musik, ungewöhnliche Bekleidung, Partys oder gemeinsame 
Autofahrten junger nicht miteinander verheirateter Männer und Frauen können den Unwillen zufällig 
anwesender Basij bzw. mit diesen sympathisierenden Personen hervorrufen. Willkürliche Verhaftungen oder 
Misshandlung durch Basij können in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden (ÖB Teheran 
11.2021). Bei der brutalen Durchsetzung von Regeln wie der Kopftuchpflicht für Frauen, die im September 
2022 Auslöser der Proteste war, stehen nicht unbedingt die regulären Polizeieinheiten im Fokus, sondern 
„überambitionierte Freiwillige“, die sich normalerweise aus den Basij-Milizen rekrutieren. Sie nennen sich die 
„Hezbollahis“, also „Parteigänger Gottes“ und vertreten dabei das islamische Prinzip des „Gebieten des 
Guten, Verbieten des Schlechten“ (al-amr bi-l-maʿrūf wa-n-nahy ʿani-l-munkar) [Anm.: nicht gleichzusetzen 
mit der libanesischen Hisbollah]. Die Polizei hat wenig Anreiz, Frauen vor Willkür zu schützen und sich mit 
den übereifrigen, politisch bestens vernetzten Hezbollahis anzulegen, die sich als Schutzherren der 
öffentlichen Moral aufspielen. Sie lassen die Miliz gewähren und vertrauen darauf, dass sich die Gewalt im 
Rahmen hält (Zenith 21.9.2022). 

Es wird sowohl von „großer“ Korruption durch hochrangige Vertreter der Sicherheits- und Strafvollzugsbehörden 

berichtet (FP 28.2.2023; vgl. IrWire 4.6.2021) als auch von der Zahlung von Bestechungsgeldern („Teegeld“) an 

Polizeibeamte, beispielsweise zur Vermeidung von Strafen wegen Geschwindigkeitsübertretungen oder 

Drogenbesitzes. Manchmal werden auch Mitglieder der Revolutionsgarden und Basij oder Richter bestochen, um 

Strafen wegen schwerwiegenderer Taten zu verhindern, oder um Gerichtsprozesse zu beeinflussen. Umgekehrt 

zahlen auch Einbruchsopfer manchmal Bestechungsgelder an Polizisten, um die „Chancen auf die Fassung des 

Diebes zu erhöhen“ (IrWire 28.4.2021). Die Bestechung von Militärangehörigen, Polizeibeamten und anderen 

Mitgliedern der Strafvollzugsbehörden in Iran wurde als „systemisch“ bezeichnet. Begünstigende Faktoren sind 

unter anderem die Anwerbung von Personen mit Vorstrafen als Polizeibeamte. Auch Ungleichheiten und 

Lohndiskriminierung spielen eine Rolle, ebenso wie das Fehlen einer angemessenen Aufsicht durch 

verantwortliche Beamte. Die Polizei leidet zudem an „ineffizienter Organisation“ (IrWire 6.9.2021). 

Folter und unmenschliche Behandlung 

Folter ist nach Art. 38 der iranischen Verfassung (AA 30.11.2022) und dem Strafgesetzbuch verboten, ebenso 
wie die Verwendung von unter Zwang erlangten Geständnissen in Gerichtsprozessen (UNHRC 13.1.2022). 
Dennoch sind psychische und physische Folter sowie unmenschliche Behandlung bei Verhören und in Haft, 
insbesondere in politischen Fällen, durchaus üblich (AA 30.11.2022; vgl. USDOS 20.3.2023) bzw. weit 
verbreitet (ÖB Teheran 11.2021; vgl. AI 29.3.2022a). Folter wird in politischen Fällen nicht nur geduldet, 
sondern mitunter angeordnet (AA 30.11.2022). Ziel der Folter sind einerseits Geständnisse, auf die das 
iranische Justizsystem stark angewiesen ist (IrWire 17.2.2023; vgl. AA 30.11.2022). Ehemalige Gefangene 
berichten, dass sie während der Haft geschlagen und gefoltert wurden, bis sie Verbrechen gestanden haben, 
die von Vernehmungsbeamten diktiert wurden (FH 10.3.2023). Andererseits dient die systematische und 
weitverbreitete Anwendung von Folter der Abschreckung. Das dritte Motiv für die Folter, das mit zuvor 
genanntem verbunden ist und ausschließlich für politische Gefangene gilt, ist die öffentliche Zurschaustellung 
von gebrochenen Persönlichkeiten. Die Folterung von politischen Gegnern mit dem Ziel, falsche Geständnisse 
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zu erlangen und diese öffentlich zu verbreiten, ist eine Botschaft an die Gesellschaft, dass die Regierung jeden 
Widerstand niederschlagen kann (IrWire 17.2.2023; vgl. AA 30.11.2022). Durch Folter erzwungene 
„Geständnisse“ wurden im staatlichen Fernsehen ausgestrahlt und regelmäßig für Schuldsprüche 
herangezogen (AI 29.3.2022a). 

Der Tod einer jungen Frau im September 2022, nachdem sie von der Moralpolizei in Teheran wegen eines 
„unangemessen“ getragenen Hijabs verhaftet worden war, führte zu weitverbreiteten Protesten, wobei in 
jüngster Zeit mehrere Vorfälle bekannt wurden, bei denen die Polizei unrechtmäßig Gewalt gegen Frauen 
anwandte, die sich nicht an die auferlegten Bekleidungsvorschriften für Frauen hielten (HRW 16.9.2022). Im 
Zuge der Niederschlagung der Proteste festgenommene Personen waren Berichten zufolge mitunter der 
Folter ausgesetzt, teilweise mit Todesfolge, (BBC 19.12.2022; vgl. RFE/RL 3.2.2023, NDR 1.2.2023, IrWire 
17.2.2023) ebenso wie sexuellem Missbrauch und Vergewaltigungen (USDOS 20.3.2023). Laut einer 
Untersuchung von IranWire [Anm.: regimekritische Nachrichtenorganisation] lassen sich die Todesursachen 
von Gefangenen oder vor Kurzem aus der Haft Entlassenen, darunter auch Protestteilnehmern, in folgende 
Hauptkategorien unterteilen: 1. verweigerte medizinische Behandlung; 2. unmittelbare Zufügung extremer 
und qualvoller körperlicher Verletzungen; 3. unmittelbare Zufügung extremer und qualvoller mentaler und 
emotionaler Schäden. Die Ursache für den Tod von Gefangenen kurz nach der Entlassung ist in den meisten 
Fällen Selbstmord, der auf die Haftbedingungen oder die Angst vor einer Rückkehr in diese Bedingungen 
zurückzuführen ist (IrWire 17.2.2023). 

Folter wird sowohl seitens der Polizei, im parallelen System der Basij/Pasdaran als auch in Gefängnissen 
angewandt (ÖB Teheran 11.2021). Fälle von Folter wie auch Todesfälle aufgrund von Gewaltanwendung 
wurden überdies in verschiedenen Prozessstadien verzeichnet, beispielsweise während Voruntersuchungen 
und in Haftzentren von ermittelnden Polizeieinheiten (Agahi), dem Geheimdienstministerium, der regulären 
Stadtpolizei sowie von Grenz- und Einwanderungspolizei, Cyber-Polizei, den Revolutionsgarden (UNHRC 
13.1.2022) wie auch der Moralpolizei (HRW 16.9.2022). Menschenrechtsorganisationen verwiesen häufig auf 
Haftanstalten, in denen politische Gegner grausam und über längere Zeit gefoltert wurden, insbesondere in 
den Abteilungen Nr. 209 und Nr. 2 des Evin-Gefängnisses, die Berichten zufolge von den Revolutionsgarden 
kontrolliert werden (USDOS 20.3.2023) bzw. dem Geheimdienstministerium unterstehen und in dem 
politische Gefangene inhaftiert sind (AA 30.11.2022). Die Behörden unterhalten angeblich auch inoffizielle 
Geheimgefängnisse und Haftanstalten außerhalb des staatlichen Gefängnissystems, in denen es zu 
Misshandlungen kommt (USDOS 20.3.2023). Straflosigkeit ist nach wie vor ein weitverbreitetes Problem bei 
allen Sicherheitskräften (USDOS 20.3.2023). 

Gerichte verhängen weiterhin körperliche Strafen, wie zum Beispiel Auspeitschungen, Blendung, Steinigung 
und Amputation. Diese werden von der iranischen Regierung als „Strafe“ und nicht als Folter betrachtet 
(USDOS 20.3.2023). Bei Delikten, die im Widerspruch zu islamischen Grundsätzen stehen, können jederzeit 
Körperstrafen ausgesprochen und auch exekutiert werden. Bereits der Besitz geringer Mengen von Alkohol 
kann zur Verurteilung zu Peitschenhieben führen (eine zweistellige Zahl an Peitschenhieben ist dabei 
durchaus realistisch). Die häufigsten Fälle, für welche die Strafe der Auspeitschung durchgeführt wird, sind 
illegitime Beziehungen, außerehelicher Geschlechtsverkehr, Teilnahme an gemischt-geschlechtlichen 
Veranstaltungen, Drogendelikte und Vergehen gegen die öffentliche Sicherheit. Auch werden 
Auspeitschungen zum Teil öffentlich vollstreckt (ÖB Teheran 11.2021). 

Religionsfreiheit 

In Iran leben schätzungsweise rund 87,6 Millionen Menschen (CIA 7.3.2023), von denen nach offiziellen 
Angaben ungefähr 99 % dem Islam angehören. Etwa 90 % der Bevölkerung sind demnach Schiiten, ca. 9 % 
sind Sunniten und der Rest verteilt sich auf Christen, Juden, Zoroastrier, Baha‘i, Sufis, Ahl-e Haqq (Yaresan) 
und nicht weiter spezifizierte religiöse Gruppierungen (STDOK 3.5.2018; vgl. USDOS 15.5.2023). Im Rahmen 
einer vielbeachteten und breit diskutierten (NYMAG 21.10.2022) Onlinebefragung der Organisation Gamaan 
aus dem Jahr 2020, an der sich 40.000 innerhalb Irans lebende Iraner sowie rund 10.000 im Ausland lebende 
Iraner beteiligt haben, wurden folgende Einstellungen bzw. religiösen Ausrichtungen angegeben: nur rund 
32% der Bevölkerung bekennen sich zum Schiitentum, 5 % zum Sunnitentum und rund 8 % zum 
Zoroastrismus. 9 % identifizierten sich dagegen als Atheisten, 7% als „spirituell“ und 6 % als Agnostiker. 
Andere gaben an, dem Sufismus, Humanismus, Christentum, dem Baha’i-Glauben oder dem Judentum zu 
folgen (Anteile zwischen rd. 0,1 und 3%) und rund 22 % der Befragten wollten sich mit keiner der genannten 
Gruppierungen identifizieren (GAMAAN 25.8.2020). Auch wenn nicht genau gesagt werden kann, inwiefern 
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die von Gamaan vorgelegten Zahlen auf die Gesamtbevölkerung Irans umlegbar sind, zeigt sich eine deutliche 
Diskrepanz zum nationalen Zensus. Aus der Studie lässt sich eine erosionsartige Fragmentierung des 
religiösen Feldes zumindest bei den befragten Iranerinnen und Iranern ablesen. Interessant ist unter 
anderem die Vielfalt an verschiedenen Glaubensbekenntnissen von Konfessionslosigkeit und Atheismus, 
beides eigentlich Tabus in einer offiziell islamischen Gesellschaft wie der iranischen, über Zoroastrismus und 
Trends zu spirituellen und esoterischen Sekten, bis hin zum Agnostizismus, zu sufischen Bewegungen, den 
Bahai und zum Christentum. Letztere stellen laut der Studie lediglich eine relativ kleine Gruppe dar (BAMF 
5.2022). 

Nachstehender Karte können die Hauptsiedlungsgebiete der größten Glaubensgruppen in Iran entnommen 
werden. Demnach leben Sunniten mehrheitlich in den Grenzregionen im äußersten Nordwesten Irans, im 
Norden in einem Gebiet an der Grenze zu Turkmenistan [Provinz Golistan] sowie im Süden bei Bandar-e 
Abbas [Provinz Hormuzgan] und an der Grenze zu Pakistan sowie dem Südwesten Afghanistans [in Iran: 
Provinz Sistan und Belutschistan]. Der größte Teil des Landes wird mehrheitlich von Schiiten bewohnt. 
Minderheitengruppen wie Zoroastrier, Bahai, Juden und Sikhs werden auf der Karte nicht dargestellt; 
insbesondere in urbanen Zentren ist die Bevölkerung sehr heterogen und kann auf dieser Karte nicht 
dargestellt werden (BMI/BMLVS 2017). 

Laut Verfassung ist Iran eine islamische Republik und der schiitische Zwölfer- oder Ja’afari-Islam ist die 
offizielle Staatsreligion. Die Verfassung schreibt vor, dass alle Gesetze und Vorschriften auf „islamischen 
Kriterien“ und einer offiziellen Auslegung der Scharia beruhen müssen. In der Verfassung heißt es, dass die 
Bürger alle menschlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte „in Übereinstimmung 
mit islamischen Kriterien“ genießen sollen (USDOS 15.5.2023). Für Frauen bedeutet dies beispielsweise unter 
anderem eine allgemeine Kopftuchpflicht in der Öffentlichkeit, die zuletzt im Zuge der Proteste anlässlich des 
Todes von Mahsa Amini von vielen Protestierenden abgelehnt wurde und in den Fokus der 
Auseinandersetzung zwischen dem Regime und seinen Gegnern geriet (Tagesschau 6.10.2022). Gleichwohl 
dürfen die in Art. 13 der iranischen Verfassung anerkannten ’Buchreligionen’ Christentum, Judentum und 
Zoroastrismus ihren Glauben in ihren Gemeinden relativ frei ausüben (AA 30.11.2022; vgl. ÖB Teheran 
11.2021). In Fragen des Ehe- und Familienrechts genießen sie verfassungsrechtlich Autonomie (AA 
30.11.2022). 
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Die Lehrpläne aller öffentlichen und privaten Schulen müssen einen Kurs über die schiitischen Lehren enthalten. 

Sunnitische Schüler und Schülerinnen, sowie jene, die einer anerkannten religiösen Minderheit angehören, 

müssen die Kurse über den schiitischen Islam belegen und bestehen, obwohl sie auch separate Kurse über ihre 

eigenen religiösen Überzeugungen belegen können. Anerkannte religiöse Minderheitengruppen, mit Ausnahme 

der sunnitischen Muslime, dürfen Privatschulen betreiben (USDOS 15.5.2023). 

Anhänger religiöser Minderheiten unterliegen Beschränkungen beim Zugang zu höheren Staatsämtern. Lediglich 

schiitische Muslime dürfen in vollem Umfang am politischen Leben teilnehmen (AA 30.11.2022; vgl. MRG 

24.11.2022). Nichtmuslime sehen sich darüber hinaus im Familienund Erbrecht nachteiliger Behandlung 

ausgesetzt, sobald ein Muslim Teil der relevanten Personengruppe ist (AA 30.11.2022). Auch anerkannte religiöse 

Minderheiten (Zoroastrier, Juden, Christen) werden diskriminiert. Sie sind in ihrer Religionsausübung jedoch nur 

relativ geringen Einschränkungen unterworfen. Sie haben gewisse rechtlich garantierte Minderheitenrechte (ÖB 

Teheran 11.2021). Im Parlament sind beispielsweise fünf der insgesamt 290 Sitze für ihre Vertreterinnen und 

Vertreter reserviert: zwei für armenische Christen, einer für Juden, einer für Zoroastrier und einer für assyrische 

Christen (Zeit online 19.1.2023; vgl. FH 10.3.2023). Nichtmuslimische Abgeordnete dürfen jedoch nicht in 

Vertretungsorgane oder in leitende Positionen in der Regierung, beim Geheimdienst oder beim Militär gewählt 

werden (USDOS 15.5.2023) und ihre politische Vertretung bleibt schwach (FH 10.3.2023). Wichtige politische 

Ämter stehen ausschließlich schiitischen Muslimen offen (ÖB Teheran 11.2021; vgl. OpD 18.1.2023). Sunniten 

werden v.a. beim beruflichen Aufstieg im öffentlichen Dienst diskriminiert (ÖB Teheran 11.2021). Für nicht 

anerkannte religiöse Gruppen gibt es keine rechtlichen Schutzgarantien. 

Diese Gruppierungen - z.B. Baha’i, Sabäer-Mandäer, Yaresani [Anm.: auch Ahl-e Haqq] (MRG 24.11.2022; vgl. 

BAMF 5.2022), Anhänger fernöstlicher oder esoterischer Philosophien und Kulte (IRINTL 25.1.2022), konvertierte 

evangelikale Christen, Sufi (Derwisch-Orden), Atheisten - werden in unterschiedlichem Ausmaß verfolgt (ÖB 

Teheran 11.2021; vgl. OpD 18.1.2023). 

Das Ministerium für Kultur und islamische Führung und das Ministerium für Nachrichtenwesen und Sicherheit 

(MOIS) überwachen religiöse Aktivitäten. Die Revolutionsgarden überwachen auch Kirchen (USDOS 15.5.2023; 

vgl. OpD 18.1.2023). Die iranische Regierung verfolgt Angehörige religiöser Minderheiten bisweilen unter dem 

Vorwand, diese seien eine Gefahr für die nationale Sicherheit, und nicht, weil sie beispielsweise Christen sind 

(CNEN 4.2.2023). Führende Vertreter von Minderheitengruppen und Aktivisten werden oftmals unter dem 

allgemeinen Vorwurf der Bedrohung der „öffentlichen Moral“ oder der nationalen Sicherheit zu langen 

Haftstrafen oder zum Tod verurteilt (MRG 24.11.2022; vgl.OpD 18.1.2023).Auch oppositionelle schiitische 

Geistliche und muslimische Sekten sind der Verfolgung ausgesetzt (ÖB Teheran 11.2021). Zur Sanktionierung von 

Vergehen wie „Irrlehre“, „Abweichung“ und „Propaganda“ durch Geistliche besteht ein Sondergericht, das über 

eine eigene Polizei, Strafprozessordnung, Gefängnisse und einen eigenen Strafkatalog verfügt, zu dessen Strafen 

etwa Verbote, Seminare abzuhalten oder die Kleriker-Robe in der Öffentlichkeit zu tragen ebenso gehören wie 

Verbannung, Haftstrafen und Todesurteile (Qantara 16.5.2023). Das Sondergericht für Geistliche untersteht 

direkt dem Revolutionsführer und ist, wie auch die Revolutionsgerichte, in der Verfassung nicht vorgesehen 

(USDOS 15.5.2023). 

Ethnische und religiöse Minderheiten, die jahrzehntelang unter systemischer und systematischer 

Diskriminierung und Verfolgung gelitten haben, waren von der Welle der Repression seit Beginn der Proteste im 

September 2022 unverhältnismäßig stark betroffen (UNHRC 7.2.2023). Im Zuge der Proteste übten auch 

prominente sunnitische Stimmen wie Kak Hasan Amini, einer der profiliertesten sunnitischen Geistlichen Irans, 

oder Moulana Abdulhamid aus Belutschistan, Führer der sunnitischen Gemeinschaft im Osten des Irans, Kritik 

am Regime (Posch 2023). Zum tödlichsten Zwischenfall im Rahmen der Proteste kam es nach einem 

Freitagsgebet Moulana Abdulhamids in Zahedan, als Sicherheitskräfte das Feuer auf Protestierende eröffneten 

[Anm.: s. Unterkap. „Sunniten“ für weitere Informationen] (UNHRC 7.2.2023; vgl. USIP 9.3.2023). 
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Im Jänner 2023 wurde ein sunnitischer Geistlicher aus dem Umfeld von Moulana Abdulhamid verhaftet, dem die 

Behörden „Manipulation der öffentlichen Meinung“ sowie „Kommunikation mit ausländischen Personen und 

Medien“ vorwarfen (USIP 9.3.2023). Unter anderem verwehrten die iranischen Behörden Angehörigen von 

getöteten Protestteilnehmerinnen und Protestteilnehmern, Begräbnisse nach ihren religiösen Riten zu vollziehen 

(UNHRC 7.2.2023). Obwohl diese Vorkommnisse nicht völlig neu waren, kam es im Zuge der Proteste auch 

vermehrt zu Übergriffen auf schiitische Geistliche, die aufgrund der umfassenden Politisierung von Religion mit 

dem iranischen Regime gleichgesetzt werden und als Vollstrecker von dessen politischen Zielen fungieren (INSS 

18.5.2023; vgl. Qantara 16.5.2023). 

Religiöse Minderheiten und Nichtgläubige berichteten auch von eingeschränkten Arbeitsmöglichkeiten, der 

Verweigerung oder Schwierigkeiten, Genehmigungen für die Gründung eigener Unternehmen zu erhalten, sowie 

eingeschränkten Bildungsmöglichkeiten und verhetzenden Äußerungen (IrWire 27.2.2023). Muslimische 

Geistliche rufen manchmal zu Gewalt gegen religiöse Minderheiten auf (OpD 18.1.2023). Dabei ist die iranische 

Gesellschaft weniger fanatisch als ihre Führung (OpD 18.1.2023; vgl. NLM 23.2.2023). Dies ist zum Teil auf den 

weitverbreiteten Einfluss des gemäßigteren Sufi-Islams zurückzuführen sowie auf den Stolz des iranischen Volkes 

auf seine vorislamische persische Kultur (OpD 18.1.2023). Dennoch wird mitunter von bedrohlicher 

Diskriminierung von Nicht-Schiiten seitens des familiären oder gesellschaftlichen Umfelds berichtet (ÖB Teheran 

11.2021; vgl. OpD 18.1.2023). 

Nach Einschätzung des australischen Außenministeriums sind nicht praktizierende iranische Muslime einem 

geringen Risiko behördlicher oder gesellschaftlicher Diskriminierung ausgesetzt, insbesondere in den 

Großstädten (DFAT 24.7.2023). Der Besuch von Moscheen ist in Iran beispielsweise nicht weit verbreitet, 

verglichen mit anderen muslimischen Ländern(Moaddel/FTJ 2022; vgl. MRAI 19.6.2023), und Personen werden 

nicht per se als Atheisten betrachtet, weil sie keine Moscheen aufsuchen. Dies gilt auch im ländlichen Bereich. 

Auch halten sich viele Iraner im Privaten nicht strikt an die Fastenregeln des Ramadan. Solange die Fastenregeln 

nicht in der Öffentlichkeit gebrochen werden, führte dies bislang üblicherweise zu keinen Problemen (MRAI 

19.6.2023). Der Konsum von Speisen und Getränken sowie Rauchen in der Öffentlichkeit während des Ramadan 

kann nach dem iranischen Strafgesetzbuch (IStGB) jedoch mit Strafen wie Peitschenhieben sowie Haft geahndet 

werden. Während des Ramadan 2023 wurden Dutzende Geschäfte in Teheran wegen Verstößen gegen die 

Fastenregeln von der Polizei geschlossen und die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, Verstöße gegen das 

Fasten in der Öffentlichkeit zu melden (IRINTL 27.3.2023). 

Nach dem Gesetz dürfen Nicht-Muslime nicht missionieren oder versuchen, einen Muslim zu einem anderen 

Glauben zu bekehren. Das Gesetz betrachtet diese Aktivitäten als Bekehrungsversuche, die mit dem Tod bestraft 

werden können (USDOS 15.5.2023). Nicht einmal Zeugen Jehovas missionieren in Iran (DIS 23.2.2018). Das 

Parlament höhlte das Recht auf Religionsund Glaubensfreiheit im Jänner 2021 weiter aus, indem es zwei neue 

Paragrafen in das IStGB aufnahm, wonach die „Diffamierung staatlich anerkannter Religionen, iranischer 

Bevölkerungsgruppen und islamischer Glaubensrichtungen“ sowie „abweichende erzieherische oder 

missionarische Aktivitäten, die dem Islam widersprechen“ mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren 

und/oder einer Geldstrafe geahndet werden können. Im Juli 2021 wurden drei Männer, die zum Christentum 

konvertiert waren, auf dieser Grundlage zu langjährigen Haftstrafen verurteilt (AI 29.3.2022b). Das Regime 

betrachtet auch fernöstliche oder esoterische Philosophien und Kulte kritisch (IRINTL 25.1.2022). Unter anderem 

wurde auch ein Yogalehrer wegen „Propaganda gegen die Heiligtümer des Islam“ vor einem Revolutionsgericht 

angeklagt, wobei seine Rechtsanwältin angab, die Behörden hätten seine Tätigkeit als Meditations- und 

Yogalehrer fälschlicherweise als islamfeindlich interpretiert (RFE/RL 7.11.2023). 

Menschen, deren Eltern von den Behörden als Muslime eingestuft wurden, laufen Gefahr, willkürlich inhaftiert, 

gefoltert oder wegen „Apostasie“ mit der Todesstrafe belegt zu werden, wenn sie andere Religionen oder 

atheistische Überzeugungen annehmen (AI 29.3.2022b; vgl. ÖB Teheran 11.2021), auch wenn Fälle von 

Hinrichtungen aus diesem Grund in den letzten Jahren nicht bekannt wurden. In der Praxis werden kaum mehr 

Verurteilungen wegen Apostasie registriert. Bei keiner der Hinrichtungen in den letzten Jahren gab es Hinweise 

darauf, dass Apostasie ein bzw. der eigentliche Verurteilungsgrund gewesen ist (ÖB Teheran 11.2021). 
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Bewegungsfreiheit 

Das Gesetz sieht die Bewegungsfreiheit im Land, Auslandsreisen, Emigration und Repatriierung vor. Im Prinzip 

respektiert die Regierung diese Rechte, es gibt jedoch einige Einschränkungen, besonders für Frauen und 

Flüchtlinge. Die Regierung verlangt von allen Bürgern für Auslandsreisen eine Ausreisebewilligung (USDOS 

20.3.2023). Bestimmte Gruppen, wieAngestellte in sensiblen Bereichen, iranische Studenten im Ausland und 

alle Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren, die ihren Militärdienst noch nicht abgeleistet haben, benötigen 

eine besondere Ausreisebewilligung (Landinfo 21.1.2021 vgl. CGRS-CEDOCA 10.5.2023). Bürger, die auf 

Staatskosten ausgebildet wurden oder Stipendien erhalten haben, müssen diese entweder zurückzahlen, 

oder erhalten befristete Ausreisebewilligungen. Die Regierung schränkt auch die Reisefreiheit von einigen 

religiösen Führern, Mitgliedern von religiösen Minderheiten und Wissenschaftlern in sensiblen Bereichen ein. 

Journalisten, Akademiker, oppositionelle Politiker, Künstler sowie Menschen- und Frauenrechtsaktivisten 

sind von Reiseverboten und Konfiszierung der Reisepässe betroffen (USDOS 20.3.2023). 

Zur rechtmäßigen Ausreise aus der Islamischen Republik Iran benötigen iranische Staatsangehörige einen 

gültigen Reisepass und einen Nachweis über die Bezahlung der Ausreisegebühr (gestaffelte Gebühr: derzeit 

4 bis 8 Millionen Rial [Stand 31.3.2023: 8,7 bis 17 Euro - Wechselkurse schwanken stark]). Die illegale Ausreise 

erfolgt zumeist auf dem Landweg unter Umgehung der Grenzkontrollen in die Türkei (AA 30.11.2022). 

Verheiratete Frauen dürfen nicht ohne die Zustimmung ihrer Männer ins Ausland reisen (USDOS 20.3.2023; 

vgl. FH 10.3.2023). Unverheiratete Frauen über 18 Jahren brauchen nicht die Zustimmung ihres Vaters oder 

Vormunds, um einen Pass zu bekommen oder ins Ausland zu reisen (CGRS-CEDOCA 10.5.2023). 

Ein vom Staatsanwalt bei Gericht eingebrachter Antrag auf ein Ausreiseverbot kann von der Person, gegen 

die ein Ausreiseverbot verhängt worden ist, nicht im SANA-System eingesehen werden (MBZ 9.2023). 

Zu den Gerichtsurteilen gehört manchmal die interne Verbannung nach der Haftentlassung. So werden 

Personen daran gehindert, in bestimmte Provinzen zu reisen. Frauen benötigten oft die Aufsicht eines 

männlichen Vormunds oder einer Aufsichtsperson, um reisen zu können. Sie werden mitunter behördlichen 

und gesellschaftlichen Schikanen ausgesetzt, wenn sie alleine reisen (USDOS 20.3.2023). 

Ausweichmöglichkeiten 

Soweit Repressionen praktiziert werden, geschieht dies landesweit unterschiedslos. Zivile und militärische 

Verwaltungsstrukturen arbeiten effektiv. Ausweichmöglichkeiten bestehen somit nicht (AA 30.11.2022). 

Rückkehr 

Die iranische Regierung verfolgt seit langem die Politik, keine zwangsweisen Rückführungen zuzulassen. 

Freiwillige Rückführungen sind möglich und werden manchmal von den rückführenden Regierungen oder der 

Internationalen Organisation für Migration (IOM) unterstützt. In Fällen, in denen eine iranische diplomatische 

Vertretung vorübergehende Reisedokumente ausgestellt hat, werden die Behörden über die bevorstehende 

Rückkehr der Person informiert (DFAT 24.7.2023). 

Das Ansuchen um Asyl im Ausland ist an sich nicht strafbar und auch kein Grund, die iranische 

Staatsbürgerschaft zu verlieren (MBZ 31.5.2022). Allein der Umstand, dass eine Person einen Asylantrag 

gestellt hat, löst bei einer Rückkehr keine staatlichen Repressionen aus (AA 30.11.2022). Eine von der 

belgischen Herkunfstländerrechercheeinheit CEDOCA im Jänner 2023 durchgeführte Recherche zu 

diesbezüglichen Fällen blieb ergebnislos (CGRS-CEDOCA 10.5.2023). Im Allgemeinen schenken die Behörden 

abgelehnten Asylwerbern bei ihrer Rückkehr nach Iran wenig Beachtung. Das australische Außenministerium 

geht davon aus, dass ihre Aktivitäten (einschließlich Beiträgen in sozialen Medien über Aktivitäten vor Ort) 

von den Behörden nicht routinemäßig untersucht werden. Die Behörden können allerdings in den sozialen 

Medien einsehbare Aktivitäten von in Australien (oder anderswo) bekannten Iranern überprüfen (DFAT 
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24.7.2023) und laut einem von CEDOCA befragten Experten wird es immer üblicher, dass die Behörden 

Rückkehrer anweisen, ihre Konten in sozialen Netzwerken offenzulegen (CGRSCEDOCA 10.5.2023). Einer vom 

niederländischen Außenministerium befragten Quelle zufolge befragen die Behörden fast jede Person, von 

der sie wissen, dass sie einen Asylantrag gestellt hat, um herauszufinden, was der Grund für den Asylantrag 

war und ob sich die Person nicht politisch oder religiös betätigt hat. Ob Rückkehrer im Ausland einen 

Asylantrag gestellt haben, können die Behörden beispielsweise durch Angehörige oder Freunde der 

Betroffenen erfahren, durch abgehörte Kommunikation oder aufgrund einer Durchsicht von Inhalten in den 

sozialen Medien (MBZ 9.2023). An Personen, die seitens iranischer Sicherheitsbehörden als ernsthafte 

Regimegegner identifiziert wurden, besteht ein Verfolgungsinteresse (AA 30.11.2022). 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Rückkehrer aufgrund der Protestbewegung ab September 2022 

verstärkt von den Sicherheitsdiensten überprüft werden. Bereits vor den aktuellen Protesten ist es in 

Einzelfällen zu einer Befragung durch die Sicherheitsbehörden über den Auslandsaufenthalt gekommen, 

deren Ausgang sich zum Beispiel der Kenntnis des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik Deutschland 

entzieht. Bisher ist dem Auswärtigen Amt kein Fall bekannt, in dem Zurückgeführte im Rahmen dieser 

Befragungen psychisch oder physisch gefoltert worden sind (AA 30.11.2022). Eine andere Quelle betont, dass 

aus Europa zurückkehrende Asylwerber gefährdet sind, von den iranischen Behörden befragt, verhaftet und 

in manchen Fällen auch gefoltert und getötet zu werden, wenn die Behörden sie mit politischem Aktivismus 

in Verbindung bringen (DIS 7.2.2020). 

Es gibt leicht unterschiedliche Ansichten darüber, was das Interesse der Behörden an einem abgelehnten 

Asylwerber wecken könnte. Allgemein herrscht der Eindruck vor, dass diejenigen, die vor ihrer Ausreise aus 

Iran Gegenstand negativer behördlicher Aufmerksamkeit waren, bei ihrer Rückkehr mit Reaktionen rechnen 

müssen. Als weiterer Faktor wird die Art der Informationen genannt, welche Behörden über die Aktivitäten 

einer Person im Ausland erhalten haben, und ob diese Aktivitäten dem Regime schaden - oder ihm 

möglicherweise nützen - könnten (Landinfo 21.1.2021). Einer Quelle zufolge spielt der ethnische oder 

religiöse Hintergrund oder die sexuelle Orientierung eines Rückkehrers für sich genommen keine Rolle. Einer 

anderen Quelle zufolge können diese Faktoren eine kumulierende Wirkung haben (MBZ 31.5.2022; vgl. MBZ 

9.2023). 

Insbesondere in Fällen, in denen Iran illegal verlassen worden ist, muss mit einer Befragung gerechnet 

werden. Im Rahmen der Befragung wird der Reisepass regelmäßig einbehalten und eine Ausreisesperre 

ausgesprochen (AA 30.11.2022). Wenn Personen mit einem Laissez-Passer anstelle eines regulären 

Reisedokuments ins Land zurückkehren, kann dies zu Befragungen führen, da dies bedeuten könnte, dass die 

betroffenen Personen illegal ausgereist sind und/oder um internationalen Schutz im Ausland angesucht 

haben (CGRS-CEDOCA 10.5.2023; vgl. MBZ 9.2023). Eine juristische Quelle in Iran vom Dezember 2020 

erklärte, dass im Falle einer illegalen Ausreise die häufigste Strafe eine Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe 

auf Bewährung ist, es sei denn, die Person wird zusätzlich anderer Straftaten verdächtigt. Wenn die Person 

Iran illegal verlassen hat, um einer strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen, oder in kriminelle Aktivitäten wie 

Schmuggel, Menschenhandel oder Aktivitäten militanter Gruppen an der Grenze verwickelt ist, ist die 

Reaktion wesentlich schärfer (CGRS-CEDOCA 10.5.2023). 

Einige Mitglieder der iranischen Diaspora kehren regelmäßig nach Iran zurück, zum Beispiel für einen Urlaub 

oder um Verwandte zu besuchen (MBZ 9.2023). Es hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, ob jemand 

nach der Rückkehr befragt wird. Oft wird erst im Laufe der Zeit klar, ob eine echte Bedrohung vorliegt (MBZ 

31.5.2022). Iranreisende - sowohl iranische als auch z. B. deutsche Staatsangehörige - müssen seit einiger Zeit 

verstärkt damit rechnen, dort willkürlich verhaftet und möglicherweise auch angeklagt zu werden (BMIH/BfV 

20.6.2023). Politische Aktivisten und andere, die als Bedrohung angesehen werden, werden beobachtet und 

haben das Gefühl, sich nicht frei bewegen zu können (MBZ 31.5.2022). Ferner häufen sich seit 2022 gezielte 

nachrichtendienstliche Ansprachen zum Zweck einer Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit iranischen 

Nachrichtendiensten. Dies gilt insbesondere für Personen, die durch iranische Stellen mit einer 
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oppositionellen Gruppierung in Verbindung gebracht werden oder bei denen Kontakte zu Personen aus der 

oppositionellen Szene vermutet werden. Zudem besteht die Gefahr, dass Mobilfunkgeräte und Informations- 

und Kommunikationshardware ausgelesen oder manipuliert werden (BMIH/BfV 20.6.2023). Es gibt auch 

Berichte, dass Einzelpersonen unter Druck gesetzt werden, die Passwörter ihrer Social-Media-Konten 

herauszugeben. Dadurch erhalten die Behörden Zugang zu sozialen Netzwerken innerhalb und außerhalb 

Irans (MBZ 9.2023). Eine Befragung von aus dem Ausland zurückkehrenden Iranerinnen und Iranern kann bei 

der Ankunft am Flughafen durch Geheimdienstmitarbeiter erfolgen (IRINTL 7.1.2022; vgl.MBZ 31.5.2022), 

oder zu einem späteren Zeitpunkt, in der Wohnung des Befragten und durch die lokalen Behörden (MBZ 

31.5.2022). Ebenso kommt es vor, dass es Rückkehrern nach ihrer Ankunft am Flughafen erlaubt wird, nach 

Iran einzureisen, und sie dann zu einem späteren Zeitpunkt von den iranischen Behörden strafrechtlich 

verfolgt werden. Einer Quelle zufolge nehmen die Behörden Rückkehrer in der Regel nicht gleich bei der 

Ankunft am Flughafen fest, weil sie dort sichtbar sind und von den vielen anwesenden Personen mit ihren 

Handys gefilmt werden könnten. Den Rückkehrern wird dann am Flughafen zum Beispiel gesagt, dass etwas 

mit ihrem Pass nicht stimmt oder dass ein Bußgeld aussteht, und dass sie sich später an einem bestimmten 

Ort und zu einer bestimmten Zeit melden sollen (MBZ 9.2023). 

Es gibt nur wenige Informationen über die Situation von Iranern, die nach Iran zurückkehren, im Allgemeinen 

und von zurückgekehrten Antragstellern auf internationalen Schutz im Besonderen (CGRS-CEDOCA 

10.5.2023). Zum Thema Rückkehrer gibt es nach wie vor kein systematisches Monitoring, das allgemeine 

Rückschlüsse auf die Behandlung von Rückkehrern zulassen würde (ÖB Teheran 11.2021; vgl. CGRS-CEDOCA 

10.5.2023). In Einzelfällen konnte im Falle von Rückkehrern aus Deutschland festgestellt werden, dass diese 

bei niederschwelligem Verhalten und beim Abstandnehmen von politischen Aktivitäten, mit Ausnahme von 

Einvernahmen durch die iranischen Behörden unmittelbar nach der Einreise, keine Repressalien zu 

gewärtigen hatten. Allerdings ist davon auszugehen, dass Rückkehrer keinen aktiven Botschaftskontakt 

pflegen, der ein seriöses Monitoring ihrer Situation zulassen würde. Auch IOM Iran, die in Iran 

Unterstützungsleistungen für freiwillige Rückkehrer im Rahmen des ERIN-Programms anbietet, unternimmt 

ein Monitoring nur hinsichtlich der wirtschaftlichen Wiedereingliederung der Rückkehrer, nicht jedoch im 

Hinblick auf die ursprünglich vorgebrachten Fluchtgründe und die Erfahrungen mit Behörden nach ihrer 

Rückkehr (ÖB Teheran 11.2021). 

Das iranische Außenministerium hat im Dezember 2021 ein Webportal eingerichtet, auf dem Iraner, die sich 

im Ausland aufhalten und eine Rückkehr nach Iran erwägen, ihre Daten hochladen können, woraufhin ihnen 

mitgeteilt wird, ob sie sicher und ungehindert ein- und ausreisen können oder ob es offene Fälle gegen sie 

gibt. Allerdings ist nicht jeder in der iranischen Diaspora davon überzeugt, dass dieses System funktioniert 

und dass er oder sie ohne Bedenken nach Iran reisen kann. Ein Grund dafür ist, dass nicht alle iranischen 

Nachrichtendienste koordiniert zusammenarbeiten und daher immer die Möglichkeit besteht, dass 

Rückkehrer dennoch aufgegriffen werden (IRINTL 7.1.2022; vgl. MBZ 9.2023).  

Nach derzeitigem Kenntnisstand können Asylantragsteller bzw. anerkannte Flüchtlinge Kontakt mit 

iranischen Auslandsvertretungen aufnehmen, um beispielsweise einen neuen iranischen Pass zu beantragen. 

Fälle von daraus folgenden Repressalien gegen die Antragsteller oder ggf. gegen deren Familien in Iran sind 

bislang nicht bekannt (AA 30.11.2022). Im April 2022 kündigte das Amt für Personenstandswesen an, 

hinkünftig „smarte“ Identitätsnachweise an im Ausland lebende Iraner auszustellen. Antragsteller können 

sich unter anderem im iranischen Konsulat in Wien registrieren lassen, um den Identitätsnachweis zu erhalten 

(TEHT 10.4.2022). 



- 31 - 

Das Verbot der Doppelbestrafung gilt nur stark eingeschränkt. Iraner oder Ausländer, die bestimmte Straftaten 

im Ausland begangen haben und in Iran festgenommen werden, werden nach dem iranischen Strafgesetzbuch 

(IStGB) bestraft. Auf die Verhängung von islamischen Strafen haben bereits ergangene ausländische 

Gerichtsurteile keinen Einfluss; die Gerichte erlassen eigene Urteile. Insbesondere bei 

Betäubungsmittelvergehen drohen drastische Strafen. In jüngster Vergangenheit sind jedoch keine Fälle einer 

Doppelbestrafung bekannt geworden (AA 30.11.2022). 

Iran erkennt Doppelstaatsbürgerschaften nicht an (RFE/RL 2.3.2023; vgl. BBC 7.6.2022) und ist dafür bekannt, 

Doppelstaatsbürger als Geiseln zu nehmen, und sie in seinen Verhandlungen mit anderen Ländern als 

Verhandlungsmasse einzusetzen (IRINTL 7.1.2022). Eine Reihe von Doppelstaatsbürgern, die nach Iran 

zurückkehrten, werden so im Land festgehalten (CHRI 22.1.2022; vgl. BBC 7.6.2022).  

 

II.2. Beweiswürdigung: 

II.2.1. Zu den Feststellungen zur Person des BF: 

Die Feststellungen zur Identität des BF beruhen auf den Ergebnissen seines ersten Verfahrens; 

es sind im gegenständlichen Verfahren dazu keine Änderungen hinzugekommen, außer 

folgende: 

Was die genaue Anzahl seiner Kinder betrifft, lauteten die Feststellungen im ersten Verfahren 

auf Basis der Angaben des BF, dass er einen Sohn hat. Im gegenständlichen Verfahren 

behauptete der BF nunmehr, dass er zwei Söhne und eine Tochter hat. Die genaue Anzahl 

seiner Kinder kann daher nicht festgestellt werden. 

Der Aufenthalt der Angehörigen und insbesondere, dass seine beiden Brüder, die zur Zeit der 

Zuerkennung des Asylstatus in der Türkei aufhältig waren, jetzt wieder im Iran bei der Familie 

sind und am Bazar arbeiten, und es ihnen – auch finanziell – gut geht, folgt aus den Aussagen 

des BF in der mündlichen Verhandlung (VHS, 4: „R: Wie geht es Ihren Angehörigen im Iran? 

Was arbeiten Ihre Angehörigen im Iran? BF: Es geht ihnen gut. Mein Vater ist Pensionist, meine 

Mutter ist ein wenig krank. Meine Schwester lebt im Iran. Ich habe zwei Brüder, auch diese 

leben im Iran. Es geht ihnen gut. R: Wie ist die wirtschaftliche Situation? BF: Ist nicht schlecht, 

sie ist gut. R: Was arbeiten Ihre Brüder? BF: Sie sind freiberuflich im Bazar tätig.“).  

Dass sich auch in Bezug auf den Gesundheitszustand des BF und seine bereits im Iran 

bestehende Diabetes-Erkrankung und deren Behandlung im Iran und in Österreich keine 

Änderungen ergeben haben, hat der BF ebenfalls ausgesagt (VHS, 3). 

Die Feststellungen zum Leben des BF im Herkunftsland (Geburts- und Wohnort, Schulbildung, 

Beschäftigung und finanzielle Lage) ergeben sich aus den gleichbleibenden Aussagen des BF 

während des Verfahrens (ua. VHS, 4f). 
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II.2.2. Zum Leben des BF in Österreich und den Verurteilungen des BF: 

Die Einreise des BF in das österreichische Bundesgebiet und die Zuerkennung des Asylstatus 

ergibt sich aus dem unstrittigen Akteninhalt, insbesondere dem Erkenntnis vom 22.08.2022, 

W 259 2207152-1 und dem angefochtenen Bescheid. 

Die strafgerichtliche Verurteilung des BF ergibt sich aus dem im Akt enthaltenen Strafurteilen 

(AS 215ff, 219ff, 131ff, 139ff).  

Die Feststellungen zur Haft des BF folgen aus der Verständigung vom Strafantritt (AS 151). 

Der Umstand, dass sich der BF aus der Haft wegen seines Drogenkonsums für eine Therapie 

beworben, aber noch keinen Therapieplatz erhalten hat, folgt aus dem Angaben des BF, 

ebenso, dass er Psychopharmaka und Schlaftabletten erhält (VHS, 19). 

Dass das schwerwiegende Fehlverhalten des BF und des sich daraus ableitbaren 

Persönlichkeitsbildes auf eine sozialschädliche Neigung zur Missachtung der österreichischen 

Rechtsvorschriften schließen lässt und er aufgrund der Schwere seiner Straftat und seines 

Persönlichkeitsbildes als Gefahr für die Gemeinschaft einzuschätzen ist, sowie, dass sein 

weiterer Aufenthalt im österreichischen Bundesgebiet eine erhebliche Gefährdung der 

öffentlichen Ordnung und Sicherheit darstellt, ergibt sich aus folgenden Überlegungen:  

Anhand der seinen Verurteilungen zugrundeliegenden Taten zeigt sich, dass der BF mehrfach 

und bewusst über einen langen Zeitraum gegen die österreichische Rechtsordnung verstoßen 

hat, wobei der lange Tatzeitraum bei der Verurteilung wegen Suchtgifthandel auch 

erschwerend gewertet wurde. 

Die massive kriminelle Energie des BF geht insbesondere dadurch hervor, dass er eben über 

einen langen Tatzeitraum diverse, auch „harte“ Drogen, u.a. Heroin und Crystal Meth, an 

zahlreiche Abnehmer verkauft hat. Es werden im Urteil in den Fakten I.1.a-l alleine zwölf 

Abnehmer namentlich aufgezählt, und im Faktum I.1.m. wird dem BF der Verkauf an weitere 

unbekannte Abnehmer zur Last gelegt. Weiters hatte der BF deutliche Mengen an Suchtgift 

zu Hause gelagert, mit dem Vorsatz, es zu verkaufen.  

Suchtgifthandel ist als schwerwiegende Straftat einzustufen, zumal sich in der 

Suchtgiftkriminalität eine besondere Gefährlichkeit manifestiert und damit üblicherweise eine 

hohe Begleitkriminalität und eine große Wiederholungsgefahr einhergeht. Zudem handelt es 

sich bei Suchtgifthandel um eine besonders sozialschädliche Straftat, zumal durch die 

Handlungen eine Gesundheitsgefährdung im großen Ausmaß entstehen kann und besonders 
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schutzwürdige Jugendliche gefährdet sind. Im konkreten Fall kommt hinzu, dass der BF seine 

Drogensucht nicht adäquat behandelt bzw. therapiert hat, und die Gewinnerzielungsabsicht 

beim BF erschwerend zu werten war. 

Fallbezogen ist darüber hinaus festzuhalten, dass der massive Drogenhandel nicht das einzige 

Fehlverhalten des BF im Österreich ist, sondern er dazu auch wegen Sachbeschädigung, 

Körperverletzung, Falschaussage, Verleumdung, gefährlicher Drohung und wegen des 

Vergehens der pornographischen Darstellung Minderjähriger verurteilt wurde. Er hat daher 

seit seiner Einreise gegen eine Vielzahl von Straftatbeständen verstoßen und zahlreiche 

Rechtsgüter verletzt. Auch bereits erfolgte Verurteilungen hielten den BF vor weiteren 

Straftaten nicht ab.  

Das Fehlverhalten des BF ist sohin als äußerst gravierend und als massive Gefahr für die 

öffentliche Ordnung und Sicherheit zu werten. 

Wie die Angaben des BF in der mündlichen Verhandlung zeigten, hat sich der BF nach wie vor 

nicht angemessen mit seinen Taten auseinandergesetzt und leugnet bzw. verharmlost diese 

(VHS, 8ff). 

Was die Verurteilung wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aus dem Jahr 2017 

anlangt, redet sich der BF auf eine Auseinandersetzung unter Freunden im Asylheim unter 

Einfluss von Alkohol aus (AS 8). Er bestreitet die Verurteilung zwar nicht, aber seine Aussagen, 

er habe „Fehler gemacht“, wirken stereotyp und einstudiert.  

Hinsichtlich der zweiten Verurteilung (wegen Verleumdung, Falschaussage, gefährliche 

Drohung) ist dem BF primär in Erinnerung geblieben, dass er damals lediglich Zeuge in einem 

Verfahren gewesen wäre und seine Verurteilungen nur damit zusammenhängen. Er habe 

wieder nur den „Fehler begangen“, auf eine Frage des Richters falsch zu antworten, außerdem 

sei das verbüßt und erledigt. Eine Schuldeinsicht in alle diesbezüglichen Verurteilungen lässt 

der BF vermissen. 

Auch in Bezug auf die Verurteilung wegen Drogenhandel immerhin unbedingt zu vier Jahren 

und sechs Monaten sagte der BF zwar stereotyp aus, Fehler gemacht zu haben, leugnet aber 

einen Drogenhandel gänzlich bzw. behauptet vollkommen gegen die im Urteil dargelegten 

Fakten, dass er nur Drogen eines Freundes bei sich zu Hause deponiert gehabt habe, und nur 

zwei Mal zwei Personen gekommen seien, mit denen er etwas geraucht habe und denen er 

Drogen übergeben habe, Geld habe er dafür aber nicht erhalten. Zudem betont der BF ebenso 



- 34 - 

vollkommen tatsachenwidrig, dass er Dritten keinen Schaden zugefügt habe, sondern nur 

selbst geraucht habe. 

Der BF hat sich offenkundig mit den schweren Folgen, die der Suchtgifthandel mit sich bringt, 

wie etwa körperlichen Schäden oder Tod, der mit dem Suchtgiftkonsum einhergehen kann, 

besonders bei Jugendlichen, abgefunden und dies wissentlich in Kauf genommen, um für sich 

Vorteile zu lukrieren. Der BF zeigte keinerlei Skrupel, Suchtgift, auch „harte“ Drogen, in 

großem Ausmaß über mehrere Monate hinweg zu verkaufen. Angesichts dessen liegt die 

Befürchtung nahe, dass der BF auch in Zukunft weitere Straftaten, insbesondere im 

Zusammenhang mit Suchtgiftkriminalität, begehen würde, um sich seinen Lebensunterhalt zu 

finanzieren, zumal die Gewinnerzielungsabsicht beim BF erschwerend gewertet wurde, 

obwohl er auch in der mündlichen Verhandlung diese leugnete.  

Es ist jedenfalls nicht auszuschließen, dass der BF im Suchtgifthandel nunmehr eine 

vermeintlich schnelle, zuverlässige Einkommensquelle entdeckt hat und nach Entlassung aus 

der Haft erneut rückfällig wird, zumal der BF seine Sucht noch nicht behandelt hat. Wie 

festgestellt, hat sich der BF für eine Therapie angemeldet, aber noch keinen Therapieplatz 

erhalten. 

Schließlich wurde der BF auch wegen des Vergehens der pornographischen Darstellung 

Minderjähriger verurteilt, weil er schuldig erkannt wurde, eine Lichtbilddatei, zeigend eine 

wirklichkeitsnahe Abbildung einer geschlechtlichen Handlung (Oralverkehr) einer 

unmündigen Person auf seinem Handy gespeichert zu haben. Auf diese Verurteilung 

angesprochen leugnete der BF diese schlichtweg, mit dem Hinwies, dass er selbst eine 13-

jährige Tochter habe (was im ersten Verfahren so nicht zur Sprache kam, zumal im ersten 

Verfahren davon ausgegangen wurde, dass der BF nur einen Sohn hat). 

Das Fehlverhalten des BF ist sohin als äußerst gravierend und als massive Gefahr für die 

öffentliche Ordnung und Sicherheit zu werten. 

Aufgrund der Vielzahl der Verurteilungen insgesamt, dem langen Tatzeitraum, der 

mangelnden Einsicht des BF, dem Umstand, dass er seine Drogensucht bislang nicht adäquat 

therapiert hat und nach wie vor nicht ansatzweise die ganze Verantwortung für seine Taten 

übernimmt, ist das Verhalten des BF als schwerwiegendes Fehlverhalten zu qualifizieren und 

ergibt sich daraus abgeleitet ein Persönlichkeitsbild, das auf eine sozialschädliche Neigung zur 

Missachtung der österreichischen Rechtsvorschriften schließen lässt. 
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Der BF ist aufgrund der Schwere seiner Straftat und seines Persönlichkeitsbildes als Gefahr für 

die Gemeinschaft einzuschätzen. 

Ein weiterer Aufenthalt des BF im österreichischen Bundesgebiet stellt somit eine erhebliche 

Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit dar.  

II.2.3. Die Feststellungen zur im vorliegenden Zusammenhang maßgeblichen Situation im 

Herkunftsstaat des BF stützen sich auf die zitierten Quellen. Es handelt sich dabei um Berichte 

diverser anerkannter staatlicher und nichtstaatlicher Einrichtungen bzw. Organisationen und 

bieten diese ein in inhaltlicher Hinsicht grundsätzlich übereinstimmendes und ausgewogenes 

Bild zur Situation im Iran. Angesichts der Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der 

Plausibilität der überwiegend übereinstimmenden Aussagen besteht kein Grund, an der 

Richtigkeit der Angaben zu zweifeln. Insoweit den Feststellungen Berichte älteren Datums 

zugrundeliegen, ist auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter 

Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen vorliegenden Berichte 

aktuelleren Datums für die Beurteilung der gegenwärtigen Situation fallrelevant nicht 

wesentlich geändert haben. Diesen Berichten ist der BF nicht substantiiert entgegengetreten. 

Im Entscheidungszeitpunkt stellt sich die Sicherheitslage im Iran als hinreichend sicher dar. Ob 

eine Rückkehr der BF in den Iran im konkreten Fall möglich ist, ist für den jeweiligen Fall zu 

beurteilen. 

II.3. Rechtliche Beurteilung: 

Zu A)  

II.3.1. Gemäß § 6 Bundesverwaltungsgerichtsgesetz (BVwGG) entscheidet das 

Bundesverwaltungsgericht durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen 

die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist. 

Da in den anzuwendenden gesetzlichen Bestimmungen keine gegenteiligen Bestimmungen 

enthalten sind, liegt gegenständlich somit Einzelrichterzuständigkeit vor. 

Gemäß § 17 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) sind, soweit in diesem 

Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über Beschwerden gemäß Art. 

130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles, 

die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung – BAO des Agrarverfahrensgesetzes - AgrVG 

und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 – DVG und im Übrigen jene 

verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß 



- 36 - 

anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 

vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte. 

II.3.2. Zur Aberkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I. des angefochtenen 

Bescheides): 

II.3.2.1. Mit dem angefochtenen Bescheid erkannte das BFA dem BF gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 AsylG 

2005 den Status des Asylberechtigten ab und stellte gemäß § 7 Abs. 4 AsylG 2005 fest, dass 

ihm die Flüchtlingseigenschaft kraft Gesetzes nicht mehr zukommt.  

Die Aberkennung des Status des Asylberechtigten erfolgte fallgegenständlich, wie im 

angefochtenen Bescheid dargelegt, da der BF wegen Suchtgifthandels, eines besonders 

schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt wurde, er eine Gefahr für die Allgemeinheit 

darstelle und der damit verbundene Eingriff in die Rechte des BF als verhältnismäßig 

anzusehen sei. Die Voraussetzungen für die Aberkennung des Status des Asylberechtigten 

seien gegeben.   

Die Beschwerde hält dagegen, dass der BF trotz Verurteilung wegen Drogenhandel keine 

Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Es liege auch keine besonders schwere Straftat vor. 

II.3.2.2. Gemäß § 7 Abs. 1 AsylG 2005 ist der Status des Asylberechtigten einem Fremden von 

Amts wegen mit Bescheid abzuerkennen, wenn ein Asylausschlussgrund nach § 6 vorliegt (Z 

1); einer der in Art. 1 Abschnitt C der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten 

Endigungsgründe eingetreten ist (Z 2) oder der Asylberechtigte den Mittelpunkt seiner 

Lebensbeziehungen in einem anderen Staat hat (Z 3). 

Die Aberkennung nach § 7 Abs. 1 Z 1 AsylG ist gemäß Abs. 4 leg. cit. mit der Feststellung zu 

verbinden, dass dem Betroffenen die Flüchtlingseigenschaft kraft Gesetzes nicht mehr 

zukommt. Dieser hat nach Rechtskraft der Aberkennung der Behörde Ausweise und Karten, 

die den Status des Asylberechtigten oder die Flüchtlingseigenschaft bestätigen, 

zurückzustellen. 

II.3.2.3. Gemäß § 6 Abs. 1 AsylG 2005 ist ein Fremder von der Zuerkennung des Status eines 

Asylberechtigten ausgeschlossen, wenn und so lange er Schutz gemäß Art. 1 Abschnitt D der 

Genfer Flüchtlingskonvention genießt (Z 1); einer der in Art. 1 Abschnitt F der Genfer 

Flüchtlingskonvention genannten Ausschlussgründe vorliegt (Z 2); aus stichhaltigen Gründen 

angenommen werden kann, dass der Fremde eine Gefahr für die Sicherheit der Republik 

Österreich darstellt (Z 3), oder er von einem inländischen Gericht wegen eines besonders 

schweren Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden ist und wegen dieses strafbaren 
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Verhaltens eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeutet. Einer Verurteilung durch ein 

inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, die 

den Voraussetzungen des § 73 StGB, BGBl. Nr. 60/1974, entspricht (Z 4). 

Nachdem der BF gegenständlich im Bundesgebiet wegen eines Verbrechens (Drogenhandel) 

rechtskräftig verurteilt wurde, hat die Behörde zu Recht das Vorliegen des 

Asylausschlussgrundes gem. § 6 Abs. 1 Z 4 AsylG 2005 geprüft. 

II.3.2.4. Gemäß § 17 Abs. 1 StGB sind Verbrechen vorsätzliche Handlungen, die mit 

lebenslanger oder mit mehr als dreijähriger Freiheitsstrafe bedroht sind. 

Unter den Begriff des „besonders schweren Verbrechens“ im Sinn von § 6 Abs. 1 Z 4 AsylG 

2005 fallen nur Straftaten, die objektiv besonders wichtige Rechtsgüter verletzen. 

Typischerweise schwere Verbrechen sind etwa Tötungsdelikte, Vergewaltigung, 

Kindesmisshandlung, Brandstiftung, Drogenhandel, bewaffneter Raub und dergleichen; dabei 

handelt es sich um eine demonstrative und keineswegs abschließende Aufzählung von 

Delikten in Zusammenhang mit Art. 33 Abs. 2 GFK (vgl. VwGH 28.10.2021, Ra 2020/19/0317, 

VwGH Ra 2020/19/0003, mwN). 

Drogenhandel zählt daher schon grundsätzlich zum Kreis der Verbrechen, die als „besonders 

schwere Verbrechen“ in Betracht kommen. 

Bei der Beurteilung, ob ein „besonders schweres Verbrechen“ vorliegt, kommt es nicht allein 

auf die Strafdrohung an. Es genügt nicht, wenn ein abstrakt als „schwer“ einzustufendes Delikt 

verübt worden ist. Die Tat muss sich im konkreten Einzelfall als objektiv und subjektiv 

besonders schwerwiegend erweisen, wobei unter anderem auf Milderungsgründe Bedacht zu 

nehmen ist. Bei der Beurteilung, ob ein „besonders schweres Verbrechen“ vorliegt, ist daher 

eine konkrete fallbezogene Prüfung vorzunehmen und sind insbesondere die Tatumstände zu 

berücksichtigen (vgl. VwGH 28.10.2021, Ra 2020/19/0317, VwGH 29.8.2019, Ra 

2018/19/0522, mwN). 

Art. 14 Abs. 4 Buchst. b der StatusRL sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die einem Flüchtling 

zuerkannte Rechtsstellung aberkennen können, wenn er eine Gefahr für die Allgemeinheit des 

Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält, weil er wegen einer besonders schweren 

Straftat rechtskräftig verurteilt wurde.  

Zu Auslegung dieser Bestimmung hat der österreichische Verwaltungsgerichtshof ein 

Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH gerichtet (EU 2021/0007, Ra 2021/20/0246). In 

seinem rezenten Urteil vom 06.07.2023, C-663/21, legt der EuGH dar, dass die Anwendung 
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von Art. 14 Abs. 4 Buchst. b StatusRL von der Erfüllung zweier unterschiedlicher 

Voraussetzungen abhängt, nämlich zum einen, dass der betreffende Drittstaatsangehörige 

wegen einer „besonders schweren Straftat“ rechtskräftig verurteilt wurde (erste 

Voraussetzung), und zum anderen, dass festgestellt wurde, dass er eine Gefahr für die 

Allgemeinheit des Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält (zweite Voraussetzung). 

Eine „besonders schwere Straftat“ im Sinne dieser Bestimmung (erste Voraussetzung) ist eine 

Straftat, die angesichts ihrer spezifischen Merkmale eine außerordentliche Schwere aufweist, 

da sie zu den Straftaten gehört, die die Rechtsordnung der betreffenden Gesellschaft am 

stärksten beeinträchtigen. Bei der Beurteilung, ob eine Straftat, wegen der ein 

Drittstaatsangehöriger rechtskräftig verurteilt wurde, einen solchen Schweregrad aufweist, 

sind insbesondere die für diese Straftat angedrohte und die verhängte Strafe, die Art der 

Straftat, etwaige erschwerende oder mildernde Umstände, die Frage, ob diese Straftat 

vorsätzlich begangen wurde, Art und Ausmaß der durch diese Straftat verursachten Schäden 

sowie das Verfahren zur Ahndung der Straftat zu berücksichtigen. Der Gerichtshof hat dabei 

entschieden, dass die Anwendung von Art. 14 Abs. 4 Buchst. b der Status-RL nur gerechtfertigt 

sein kann, wenn eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer Straftat erfolgt, die für sich 

genommen unter den Begriff „besonders schwere Straftat“ fällt, was voraussetzt, dass sie den 

in der vorstehenden Randnummer des vorliegenden Urteils genannten Schweregrad aufweist, 

wobei dieser Schweregrad nicht durch eine Kumulierung einzelner Straftaten erreicht werden 

kann, von denen keine als solche eine besonders schwere Straftat darstellt. 

Was die zweite Voraussetzung anlangt kann nach EuGH eine Maßnahme im Sinne von Art. 14 

Abs. 4 Buchst. b der Status-RL nur erlassen werden, wenn der betreffende 

Drittstaatsangehörige eine tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr für ein 

Grundinteresse der Allgemeinheit des Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält. Im 

Rahmen der Beurteilung des Vorliegens einer solchen Gefahr hat die zuständige Behörde eine 

Prüfung aller Umstände des jeweiligen Einzelfalls vorzunehmen. 

Außerdem ist die Gefahr, die von dem betreffenden Drittstaatsangehörigen für ein 

Grundinteresse der Allgemeinheit des Mitgliedstaats, in dem er sich aufhält, ausgeht, gegen 

die Rechte abwägen, die nach der Status-RL den Personen zu gewährleisten sind, die die 

materiellen Voraussetzungen von Art. 2 Buchst. d dieser Richtlinie erfüllen, um festzustellen, 

ob der Erlass einer Maßnahme im Sinne von Art. 14 Abs. 4 Buchst. b der Richtlinie eine 

Maßnahme darstellt, die in einem angemessenen Verhältnis zu dieser Gefahr steht. 
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Klargestellt hat der EuGH in diesem Erkenntnis auch, dass die Aberkennung der 

Flüchtlingseigenschaft nach Art. 14 Abs. 4 der Status-RL keine Stellungnahme zu der 

gesonderten Frage erfordert, ob diese Person in ihr Herkunftsland abgeschoben werden darf. 

Daher sind die Folgen, die eine etwaige Rückkehr des Drittstaatsangehörigen in sein 

Herkunftsland für ihn oder für die Allgemeinheit des Mitgliedstaats hätte, in dem er sich 

aufhält, nicht bei Erlass der Entscheidung, die Flüchtlingseigenschaft abzuerkennen, sondern 

gegebenenfalls dann zu berücksichtigen, wenn die zuständige Behörde beabsichtigt, gegen 

diesen Drittstaatsangehörigen eine Rückkehrentscheidung zu erlassen. 

Eine Rückkehrentscheidung darf allerdings dann nicht erlassen werden, wenn feststeht, dass 

eine Abschiebung in das vorgesehene Zielland nach dem Grundsatz der Nichtzurückweisung 

(non-refoulement) auf unbestimmte Zeit ausgeschlossen ist (vgl. EuGH vom 06.07.2023, C-

8/22). 

In Folge des EuGH-Urteils vom 06.07.2023, C-663/21, hat der Verwaltungsgerichtshof iZm der 

Aberkennung des Asylstatus gem. § 6 Abs. 1 Z 4 AsylG 2005 Folgendes klargestellt (VwGH 

25.07.2023, Ra 2021/20/0246):  

„Zusammengefasst ergeben sich folgende Kriterien für die Beurteilung nach § 6 Abs. 1 Z 4 AsylG 

2005 unter Bedachtnahme auf die unionsrechtlichen Vorgaben des Art. 14 Abs. 4 lit. b 

StatusRL:  

Der Fremde muss wegen eines Verbrechens im Sinn des § 17 StGB rechtskräftig verurteilt 

worden sein. Es muss sich bei der der Verurteilung zugrundeliegenden Straftat um eine solche 

handeln, die angesichts ihrer spezifischen Merkmale insofern eine außerordentliche Schwere 

aufweist, als sie zu den Straftaten gehört, die die Rechtsordnung der betreffenden Gesellschaft 

am stärksten beeinträchtigen. Dazu gehören beispielsweise Tötungsdelikte, Vergewaltigung, 

Kindesmisshandlung, Brandstiftung, Handel mit Suchtgiften und Suchtmitteln, bewaffneter 

Raub, die Verletzung des Rechtsgutes der sexuellen Integrität von Kindern und aus 

terroristischen Motiven begangene Straftaten. Bei der Beurteilung, ob jene Straftat, 

derentwegen ein Drittstaatsangehöriger rechtskräftig verurteilt wurde, einen solchen 

außerordentlichen Schweregrad aufweist, sind sämtliche besondere Umstände des Einzelfalls 

einzubeziehen, insbesondere die für diese Straftat angedrohte und verhängte Strafe, die Art 

der Straftat, die erschwerenden und mildernden Umstände, die Art und das Ausmaß der durch 

diese Straftat verursachten Schäden sowie das Verfahren zur Ahndung der Straftat - etwa ob 

hinsichtlich eines Delikts auch bei geringerer Strafdrohung die Durchführung des 

Hauptverfahrens des Strafverfahrens einem Geschworenengericht (§ 31 Abs. 2 StPO) 
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überantwortet ist - zu berücksichtigen. Da jene Straftat, für die der Fremde verurteilt wurde, 

für sich genommen den genannten Schweregrad aufweisen muss, ist es nicht statthaft, diesen 

Schweregrad durch die Kumulierung verschiedener Straftaten, von denen keine als solche eine 

besonders schwere Straftat darstellt, zu bejahen. 

Bei der Beurteilung, ob der Fremde „wegen dieses strafbaren Verhaltens eine Gefahr für die 

Gemeinschaft bedeutet“, ist zu prüfen, ob der betreffende Fremde eine tatsächliche, 

gegenwärtige und erhebliche Gefahr für ein Grundinteresse der Allgemeinheit des 

Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält. Dabei kann - unter Beachtung der weiteren 

Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Z 4 AsylG 2005 (wie etwa, dass zwingend eine Verurteilung 

wegen eines Verbrechens im Sinn des § 17 StGB vorliegen muss) sowie der sonstigen Vorgaben 

des Art. 14 Abs. 4 lit. b StatusRL - auf die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zum 

identen, in § 67 Abs. 1 zweiter Satz FPG enthaltenen Maßstab zurückgegriffen werden. Im 

Rahmen der Gefährdungsprognose ist auf Grund konkreter Feststellungen zu den 

maßgeblichen Umständen eine Beurteilung dahin vorzunehmen, ob und im Hinblick auf welche 

Umstände die Gefährdungsannahme gerechtfertigt ist. Es ist nicht auf die bloße Tatsache der 

Verurteilung des Fremden, sondern auf die Art und Schwere der zugrunde liegenden Straftat 

und auf das sich daraus ergebende Persönlichkeitsbild abzustellen. Für eine nachvollziehbare 

Gefährdungsprognose ist es nicht ausreichend, wenn lediglich das Gericht, die Urteilsdaten, 

die maßgeblichen Strafbestimmungen und die verhängte Strafe angeführt werden. Je nach 

Lage des Einzelfalls wird es mitunter auch nicht ausreichend sein, die im Urteilstenor des 

Strafgerichts zum Ausdruck kommenden Tathandlungen wiederzugeben, sondern sich als 

notwendig darstellen, darüber hinausgehende Feststellungen zu treffen, um die 

Gefährdungsprognose in einer dem Gesetz entsprechenden Weise vornehmen zu können. Dass 

der betreffende Drittstaatsangehörige wegen einer besonders schweren Straftat rechtskräftig 

verurteilt wurde, ist aber von besonderer Bedeutung. Dies kann nach den Umständen der 

Begehung dieser Straftat dazu beitragen, das Bestehen einer tatsächlichen und erheblichen 

Gefahr für ein Grundinteresse der Allgemeinheit zu belegen. Aus Vorstrafen des Fremden darf 

nicht automatisch geschlossen werden, dass das geforderte Maß der Gefahr vorliegt. Je später 

nach der rechtskräftigen Verurteilung wegen einer besonders schweren Straftat eine 

Entscheidung über das Vorliegen des Ausschlussgrundes getroffen wird, desto mehr sind bei 

der Prüfung, ob eine tatsächliche und erhebliche Gefahr zu demjenigen Zeitpunkt besteht, zu 

dem die Entscheidung getroffen wird, die Entwicklungen nach der Begehung einer solchen 

Straftat zu berücksichtigen. 

Weiters ist zu prüfen, ob die Aberkennung des Status des Asylberechtigten in Bezug auf die 

vom Fremden ausgehende Gefahr als verhältnismäßig anzusehen ist. Bei der Abwägung ist 
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einerseits auf die Gefahr, die der Fremde für die Gemeinschaft darstellt, und andererseits auf 

die Auswirkungen des Verlusts jener Rechte, die mit dem Status des Asylberechtigten 

einhergehen, Bedacht zu nehmen. Es ist auch zu prüfen, ob der mit der Aberkennung des Status 

des Asylberechtigten verfolgte Zweck auch durch den Fremden weniger beeinträchtigende 

Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, den Schutz der Allgemeinheit des Mitgliedstaats, in 

dem sich der betreffende Fremde aufhält, in wirksamer Weise herzustellen, erreicht werden 

kann. Dabei ist auch auf sonstige diesen Zweck verfolgende und gegenüber dem Fremden von 

Gerichten oder Behörden angeordnete Maßnahmen Bedacht zu nehmen. Die Folgen, die ein 

Fremder im Fall der Rückkehr in sein Herkunftsland zu gewärtigen hätte, und im Besonderen 

der Umstand, dass eine Abschiebung in das Herkunftsland aus den in § 50 Abs. 1 oder Abs. 2 

FPG genannten Gründen (auf die auch in § 3 und § 8 AsylG 2005 abgestellt wird) nicht zulässig 

ist, sind bei der Prüfung, ob sich die Versagung oder die Aberkennung des Status des 

Asylberechtigten als verhältnismäßig darstellt, nicht zu berücksichtigen.“ 

II.3.2.5. Fallbezogen ergibt sich daraus: 

Zum Vorliegen eines "besonders schweres Verbrechens" bzw. einer „besonders schweren 

Straftat“: 

Mit Urteil des LG Linz vom 08.08.2023 23 Hv 33/23k wurde der BF wegen Verbrechens des 

Suchtgifthandels (§ 28a Abs. 1 5. Fall, Abs. 4 Z 3 SMG), des Verbrechens der Vorbereitung von 

Suchtgifthandel (§ 28 Abs. 1 1. Satz 1. Und 2. Fall, Abs. 2 SMG), des Vergehens des unerlaubten 

Umgangs mit Sichtmitteln (§ 27 Abs. 1 Z 1 1. Und 2. Fall, Abs. 2 SMG und wegen des Vergehens 

der pornographischen Darstellung Minderjähriger (§ 207a Abs. 3 2. Fall StGB) zu einer 

unbedingten Freiheitsstrafe von 4 (vier) Jahren und 6 (sechs) Monaten verurteilt. Mildernd 

waren das teilweise Geständnis und die teilweise Sicherstellung, erschwerend der lange 

Tatzeitraum, das Zusammentreffen von Verbrechen und Vergehen, die Vorstrafe und die 

Gewinnabsicht zu werten. 

Der Verurteilung lag zugrunde, dass der BF in im Urteil näher bezeichneten Tatzeiträumen im 

Jahr 2022 mehreren Personen (12 namentlich genannten und weiteren unbekannten 

Abnehmern) vorschriftswidrig Suchtgift, nämlich Heroin, Crystal Meth, Cannabiskraut und 

Joints, gewinnbringend überließ, bzw. div. Suchtgift in einer die Grenzmenge 49-fach 

übersteigenden Menge mit dem Vorsatz besaß, es gewinnbringend in Verkehr zu setzen. 

Weiters, dass er vorschriftswidrig Suchtgift erworben und zum Eigenkonsum besessen und 

konsumiert hatte (Heroin, Crystal Meth). Schließlich, dass sich der BF sich eine 

pornographische Darstellung einer minderjährigen Person verschafft und am Handy 

gespeichert hatte.  
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Des Verbrechens des Suchtgifthandels nach § 28a Abs. 1 5. Fall, Abs. 4 Z 3 SMG ist mit 

Freiheitsstrafe von einem bis zu fünfzehn Jahren bedroht, das Verbrechend der Vorbereitung 

von Suchtgifthandel (§ 28 Abs. 1 1. Satz 1. Und 2. Fall, Abs. 2 SMG) ist mit Freiheitsstrafe von 

bis zu Jahren bedroht. Damit liegen Verbrechen iSd § 17 Abs. 1 StGB und damit auch iSd § 6 

Abs. 1 Z 5 AsylG 2005 vor, das von einem Strafgericht zu ahnden ist. 

Konkret oblag angesichts der Strafdrohung dem Landesgericht als Schöffengericht das 

Hauptverfahren (§ 32 StPO). Das Landesgericht als Schöffengericht besteht aus zwei Richtern 

und zwei Schöffen im Hauptverfahren. Wenn eine Straftat mit einem Strafrahmen von mehr 

als fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist und die Sache nicht dem Geschworenengericht 

zugewiesen wird, werden die Verhandlungen grundsätzlich vor einem Schöffengericht 

geführt; es handelt sich somit um besonders qualifizierte Verstöße gegen die Rechtsordnung.  

Der Verwaltungsgerichtshof stellte bereits mehrfach klar, welche Delikte typischerweise unter 

den Begriff des "besonders schweren Verbrechens" zu subsumieren sind (vgl. zuletzt VwGH 

15.03.2022, Ra 2022/20/0035). Demnach sind typischerweise schwere Verbrechen etwa 

Tötungsdelikte, Vergewaltigung, Kindesmisshandlung, Brandstiftung, Drogenhandel, 

bewaffneter Raub und dergleichen. Es muss sich um Straftaten handeln, die objektiv 

besonders wichtige Rechtsgüter verletzen (VwGH 23.09.2009, 2006/01/0626; VwGH 

03.12.2002, 99/01/0449; VwGH 06.10.1999, 99/01/0288; siehe auch die Erläuterungen zu § 6 

AsylG 2005, ErläutRV 952 BlgNR 22. GP 36, zuletzt auch VwGH 18.10.2018, Ra 2017/19/0109). 

Der Verwaltungsgerichtshof hat auch mehrfach festgehalten, dass es sich dabei um eine 

demonstrative Aufzählung von Delikten in Zusammenhang mit Art. 33 Abs. 2 GFK handelt (vgl. 

VwGH 4.11.2021, Ra 2021/14/0330, mwN). 

Die vom Verwaltungsgerichtshof als typischerweise schwere Verbrechen qualifizierten Delikte 

sind allesamt solche, die von einem Geschworenengericht oder Schöffengericht zu ahnden 

sind und bei deren Verwirklichung objektiv besonders wichtige Rechtsgüter verletzt werden.  

Das Verbrechen war darüber hinaus objektiv und subjektiv besonders schwerwiegend, die 

konkreten Tatumstände weisen in diese Richtung. Die vom BF begangene Tat weist konkret 

eine außerordentliche Schwere auf, da sie zum einen über einen langen Tatzeitraum begangen 

wurde, was auch als Erschwerungsgrund zu werten war, und die Tat in einer die das 

Fünfundzwanzigfache der Grenzmenge übersteigenden Menge begangen wurde, weshalb die 

Qualifikation gem. § 28a Abs. 4 Z 3 SMG zur Anwendung gelangte und die angedrohte Strafe 

damit bis zu fünfzehn Jahren beträgt. Zudem hat der BF diverse, „harte“ Drogen an zahlreiche 
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Abnehmer (zwölf namentlich genannte und weitere Unbekannte) mit 

Gewinnerzielungsabsicht weitergegeben. 

Nachdem es sich bei der Suchtgiftkriminalität um eine besonders gefährliche Art der 

Kriminalität handelt und bei der die Wiederholungsgefahr erfahrungsgemäß besonders groß 

ist (Hinweis E 17. Jänner 2006, 2006/18/0001), ergibt sich bereits aus der mehrmonatigen 

Begehung durch den BF eine besondere Schwere des Verbrechens, zumal an der Verhinderung 

des Suchtgifthandels ein besonderes öffentliches Interesse besteht (VwGH 30.08.2017, Ra 

2017/18/0155). 

Ferner ist festzuhalten, dass der BF eine das 49-fache der Grenzmenge überschreitende 

Menge an Drogen an zahlreiche Abnehmer weitergab. Der höchstgerichtlichen Judikatur 

folgend, stellt die Suchtgiftdelinquenz, wenn sie sich auf eine Grenzmenge übersteigende 

Menge bezieht, ein besonders verpöntes Fehlverhalten dar, an dessen Verhinderung auch ein 

großes öffentliches Interesse besteht (VwGH 22.11.2012, 2011/23/0556, mwN.).  

Zwar ist auf Milderungsgründe Bedacht zu nehmen, fallbezogen wurden allerdings nur das 

teilweise Geständnis und die teilweise Sicherstellung berücksichtigt, und überwiegen die 

Erschwerungsgründe (langer Tatzeitraum, Zusammentreffen Verbrechen/Vergehen, 

Vorstrafe, Gewinnerzielungsabsicht). Wie dargelegt, kann beim BF auch nicht von einer 

überzeugenden Reue und Einsicht in das Unrecht der Tat und die Folgen ausgegangen werden. 

Da sich die Straftat des Suchtgifthandels nach § 28a Abs. 1 SMG massiv gegen das objektiv 

besonders wichtige Rechtsgut der öffentlichen Sicherheit und Ordnung richtet, stellt die vom 

BF begangene Straftat daher typischerweise objektiv und im konkreten Fall aufgrund der oben 

beschriebenen konkreten Tathandlungen des BF auch subjektiv ein besonders schweres 

Verbrechen iSd § 6 Abs. 1 Z 4 AsylG dar. 

Den Ausführungen in der Beschwerde, es handle sich gegenständlich nicht um ein besonders 

schweres Verbrechen, kann aus den dargelegten Gründen nicht gefolgt werden. Festzuhalten 

ist auch, dass die Verurteilung wegen Drogenhandel und Vorbereitung von Drogenhandel am 

08.08.2023 erst nach Zuerkennung des Asylstatus (per 22.08.2022) erfolgte, somit bei der 

Zuerkennung denkunmöglich bereits berücksichtigt werden konnte.  

Zur Voraussetzung „tatsächliche, gegenwärtige und erhebliche Gefahr für ein Grundinteresse 

der Allgemeinheit“: 
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Vorauszuschicken ist, dass diesbezüglich auf die Rechtsprechung des Verwaltungs-

gerichtshofes zum identen, in § 67 Abs. 1 zweiter Satz FPG enthaltenen Maßstab 

zurückgegriffen werden kann (VwGH 25.07.2023, Ra 2021/20/0246).  

Zunächst ist von besonderer Bedeutung, dass der BF wegen einer besonders schweren Straftat 

rechtskräftig verurteilt wurde, und diese Tat, wie eben dargestellt, sowohl in subjektiver als 

auch in objektiver Hinsicht eine besondere Schwere aufweist. Die bereits dargestellten 

konkreten Umstände der Begehung dieser Straftat indizieren dabei das Bestehen einer 

tatsächlichen und erheblichen Gefahr für ein Grundinteresse der Allgemeinheit. Zu betonen 

ist, dass allein das frühere Verhalten den Tatbestand einer tatsächlichen, gegenwärtigen und 

erheblichen Gefahr für ein Grundinteresse der Allgemeinheit erfüllen kann, und es auch nicht 

hindert, dass der BF nur eine Verurteilung aufweist (VwGH 25.07.2023, Ra 2021/20/0246). 

Weiters ist fallbezogen auch hinsichtlich des Persönlichkeitsbildes des BF eine positive 

Feststellung bzw. Prognose nicht möglich. Wie dargelegt, indizieren die Vielzahl der 

Verurteilungen des BF insgesamt, der Verstoß gegen mehrere Straftatbestände, der lange 

Tatzeitraum, die mangelnde Einsicht des BF, der Umstand, dass er seine Drogensucht bislang 

nicht adäquat therapiert hat und nach wie vor nicht die ganze Verantwortung für seine Taten 

übernimmt, ein Persönlichkeitsbild, das auf eine sozialschädliche Neigung zur Missachtung der 

österreichischen Rechtsvorschriften schließen lässt. Aspekte, die hinreichend Anhaltspunkte 

für eine nachhaltige positive Persönlichkeitsveränderung des BF zeigen würden, wurden nicht 

dargelegt und sind auch nicht erkennbar. 

Der BF wurde zuletzt am 08.08.2023 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt und büßt 

derzeit seine Strafhaft ab. Ein Wohlverhaltenszeitraum in Freiheit, der allenfalls zu 

berücksichtigen wäre, liegt nicht vor.  

Im Ergebnis erweist sich die vom BF verübte Tat, weswegen er auch verurteilt wurde, sowohl 

objektiv als auch subjektiv als besonders schwer, und geht vom BF eine tatsächliche, 

gegenwärtige und erhebliche Gefahr für das Grundinteresse der Allgemeinheit aus. 

Schließlich ist zu prüfen, ob die Aberkennung des Status des Asylberechtigten in Bezug auf die 

vom BF ausgehende Gefahr als verhältnismäßig anzusehen ist. Bei der Abwägung ist einerseits 

auf die Gefahr, die der Fremde für die Gemeinschaft darstellt, und andererseits auf die 

Auswirkungen des Verlusts jener Rechte, die mit dem Status des Asylberechtigten 

einhergehen, Bedacht zu nehmen. Es ist auch zu prüfen, ob der mit der Aberkennung des 

Status des Asylberechtigten verfolgte Zweck auch durch den Fremden weniger 

beeinträchtigende Maßnahmen erreicht werden kann. 
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Diese Prüfung ergibt fallbezogen, dass die Aberkennung in einem angemessenen Verhältnis 

zu dieser Gefahr steht: Wie bereits dargelegt, hat der BF ein besonders schweres Verbrechen 

verübt und ist als gemeingefährlich einzustufen. Auf Grund der vom BF für die Allgemeinheit 

ausgehenden Gefahr besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse daran, den Aufenthalt 

des BF im Bundesgebiet zu beenden. Angesichts der Gefahr, die der betreffende 

Drittstaatsangehörige für Grundinteressen der österreichischen Bevölkerung darstellt, ist die 

Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft im Ergebnis verhältnismäßig auch iS der Status-RL. 

Gelindere Mittel kommen konkret nicht in Betracht. 

Dabei war, wie bereits dargelegt, nicht darüber hinaus zu prüfen, ob das öffentliche Interesse 

an der Rückkehr des BF in sein Herkunftsland in Anbetracht des Ausmaßes und der Art der 

Maßnahmen, denen er bei einer Rückkehr in sein Herkunftsland ausgesetzt wäre, sein 

Interesse an der Aufrechterhaltung des internationalen Schutzes überwiegt. Die Folgen, die 

eine etwaige Rückkehr des BF in sein Herkunftsland für ihn oder für die Allgemeinheit des 

Mitgliedsstaats hätte, in dem er sich aufhält, sind nämlich nicht bei Erlass der Entscheidung, 

die Flüchtlingseigenschaft abzuerkennen, sondern gegebenenfalls dann zu berücksichtigen, 

wenn die zuständige Behörde beabsichtigt, gegen den BF eine Rückkehrentscheidung zu 

erlassen (vgl. EuGH vom 06.07.2023, C-8/22; VwGH 25.07.2023, Ra 2021/20/0246). 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides ist somit als 

unbegründet abzuweisen, da der BF durch die Schwere der Tat ein besonders schweres 

Verbrechen verwirklicht hat und als eine aktuelle Gefahr für die Gesellschaft und als Gefahr 

für die Allgemeinheit angesehen werden muss. Zusammengefasst sind die Voraussetzungen 

für die Aberkennung des Status des Asylberechtigten beim BF somit gegeben. 

II.3.3. Zur Nichtzuerkennung des Status eines subsidiär Schutzberechtigten (Spruchpunkt II. 

des angefochtenen Bescheides): 

II.3.3.1. Gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 ist einem Fremden der Status des subsidiär 

Schutzberechtigten zuzuerkennen, wenn sein Antrag auf internationalen Schutz in Bezug auf 

die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird und eine Zurückweisung, 

Zurückschiebung oder Abschiebung in seinen Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer 

Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur EMRK 

bedeuten oder für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der 

Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 

innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen würde. 
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Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG 2005 ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder 

der Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. 

Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 2005 sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine 

innerstaatliche Fluchtalternative im Sinne des § 11 leg.cit. offen steht. 

Gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 2005 ist ein Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten, wenn er  nicht schon mangels einer 

Voraussetzung gemäß Abs. 1 oder aus den Gründen des Abs. 3 oder 6 abzuweisen ist, auch 

dann abzuweisen, wenn ein Aberkennungsgrund gemäß § 9 Abs. 2 vorliegt. Diesfalls ist die 

Abweisung mit der Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme und der Feststellung 

zu verbinden, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in 

seinen Herkunftsstaat unzulässig ist, da dies eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 

EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder 

für ihn als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge 

willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit 

sich bringen würde. Dies gilt sinngemäß auch für die Feststellung, dass der Status des subsidiär 

Schutzberechtigten nicht zuzuerkennen ist. 

Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes setzt die Beurteilung eines 

drohenden Verstoßes gegen Art. 2 oder 3 EMRK eine Einzelfallprüfung voraus, in deren 

Rahmen konkrete und nachvollziehbare Feststellungen zu der Frage zu treffen sind, ob einer 

Person im Fall der Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die reale Gefahr („real risk“) insbesondere 

einer gegen Art. 2 oder 3 EMRK verstoßenden Behandlung droht. Es bedarf einer 

ganzheitlichen Bewertung der möglichen Gefahren, die sich auf die persönliche Situation des 

Betroffenen in Relation zur allgemeinen Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat (vgl. 

etwa VwGH 08.09.2016, Ra 2016/20/0053, mwN). 

Die Prüfung des Vorliegens einer realen Gefahr im Sinn des § 8 Abs. 1 AsylG 2005 stellt letztlich 

eine rechtliche Beurteilung dar, die auf Basis der getroffenen Feststellungen zu erfolgen hat. 

Fallbezogen ging die belangte Behörde davon aus, dass der BF aus den Gründen seiner damals 

vorliegenden oppositionellen Gesinnung, die erst 2022 dazu führten, dass dem BF der Status 

eines Asylberechtigten zuzuerkennen war, bei einer Rückkehr in den Iran aktuell noch 

gefährdet iSd § 8 Abs. 1 Z 1 AsylG 2005 sein kann.  
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II.3.3.2. Gemäß § 8 Abs. 3a erster Satz AsylG 2005 hat jedoch die Zuerkennung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten zu unterbleiben, wenn ein Grund für die Aberkennung des Status 

des subsidiär Schutzberechtigten nach § 9 Abs. 2 AsylG 2005 vorliegt. 

Das ist dann der Fall, wenn einer der in Art. 1 Abschnitt F GFK genannten Gründe vorliegt (Z 

1), der Fremde eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Sicherheit der Republik 

Österreich darstellt (Z 2) oder rechtskräftig wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) verurteilt 

wurde (Z 3). 

Konkret stützte die Behörde die Versagung des Status des subsidiär Schutzberechtigten auf § 

§ 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005. 

Nach § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 ist einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten 

von Amts wegen abzuerkennen, wenn er von einem inländischen Gericht wegen eines 

Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt worden ist. Nach § 17 Abs. 1 StGB sind 

Verbrechen vorsätzliche Handlungen, die mit lebenslanger oder mehr als dreijähriger 

Freiheitsstrafe bedroht sind; alle anderen strafbaren Handlungen sind Vergehen. 

Mit der Bestimmung des § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005, die der Umsetzung des Art. 17 Abs. 1 lit. b 

Richtlinie 2011/95/EU (Statusrichtlinie) dient, verfolgte der Gesetzgeber vielmehr das Ziel, 

einen Fremden allein schon wegen der Verurteilung aufgrund einer schweren Straftat von der 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten auszuschließen. Zwar hat der 

Verwaltungsgerichtshof seine Rechtsprechung, wonach bei der Prüfung, ob der Tatbestand 

des § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 erfüllt ist, allein auf das Bestehen einer Verurteilung wegen eines 

Verbrechens abzustellen und weder eine Einzelfallprüfung in Bezug auf die Umstände der 

Taten vorzunehmen noch eine Gefährdungsprognose anzustellen sei, im Hinblick auf die 

Judikatur des EuGH nicht vollumfänglich aufrechterhalten (vgl. VwGH 6.11.2018, Ra 

2018/18/0295). Es ist aber (weiterhin) von § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 (ebenso wie nach Art. 17 

Abs. 1 lit. b Statusrichtlinie) nicht gefordert, über die Einzelfallprüfung im genannten Sinn 

hinaus auch eine Gefährdungsprognose vorzunehmen. 

Der Gesetzgeber hat nämlich nach der in den Materialien zur Schaffung des § 9 Abs. 2 AsylG 

2005 zum Ausdruck gebrachten Intention (RV 330 BlgNR 24. GP, 9) beabsichtigt, Art. 17 Abs. 

1 lit. b Statusrichtlinie mit der Bestimmung des § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 umzusetzen (vgl. 

nochmals VwGH Ra 2018/18/0295). Es ist daher davon auszugehen, dass bei der Auslegung 

der innerstaatlichen Rechtslage nach § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 die unionsrechtlichen Kriterien 

für die Aberkennung von subsidiärem Schutz und die dazu ergangene Rechtsprechung des 

EuGH zum Tragen kommen (vgl. dazu VwGH 22.10.2020, Ra 2020/20/0274). 
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Bei der Beurteilung, ob eine schwere Straftat im Sinn des Art. 17 Abs. 1 lit. b Statusrichtlinie - 

nach dessen Wortlaut wird auf den Umstand einer strafgerichtlichen Verurteilung nicht 

abgestellt - vorliegt, darf sich die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats erst 

dann auf den in dieser Bestimmung vorgesehenen Ausschlussgrund berufen, nachdem sie im 

Einzelfall eine Würdigung der genauen tatsächlichen Umstände, die ihr bekannt sind, 

vorgenommen hat, um zu ermitteln, ob schwerwiegende Gründe zu der Annahme 

berechtigen, dass die Handlungen des Betreffenden, der im Übrigen die Voraussetzungen für 

die Zuerkennung subsidiären Schutzes erfüllt, unter diesen Ausschlusstatbestand fallen (vgl. 

EuGH 13.8.2018, Ahmed, C-369/17, Rn. 55). Mit dem hier in Rede stehenden Grund für den 

Ausschluss vom subsidiären Schutz wird der Zweck verfolgt, Personen auszuschließen, die als 

des sich aus der Zuerkennung dieses Status ergebenden Schutzes unwürdig angesehen 

werden, und die Glaubwürdigkeit des gemeinsamen europäischen Asylsystems zu erhalten 

(vgl. EuGH C-369/17, Rn. 51). Es ist demnach zur Erfüllung des § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 

hinreichend, dass - wie von dieser Bestimmung ausdrücklich gefordert - eine rechtskräftige 

Verurteilung des Fremden wegen eines Verbrechens vorliegt und - wie in Beachtung der 

Rechtsprechung des EuGHs geboten - die vollständige Prüfung sämtlicher Umstände des 

konkreten Einzelfalls ergibt, dass eine schwere Straftat (in Sinn des Art. 17 Abs. 1 lit. b 

Statusrichtlinie) gegeben ist. 

Mit Urteil des LG Linz vom 08.08.2023 23 Hv 33/23k wurde der BF wegen Verbrechens des 

Suchtgifthandels (§ 28a Abs. 1 5. Fall, Abs. 4 Z 3 SMG), des Verbrechens der Vorbereitung von 

Suchtgifthandel (§ 28 Abs. 1 1. Satz 1. Und 2. Fall, Abs. 2 SMG), des Vergehens des unerlaubten 

Umgangs mit Sichtmitteln (§ 27 Abs. 1 Z 1 1. Und 2. Fall, Abs. 2 SMG und wegen des Vergehens 

der pornographischen Darstellung Minderjähriger (§ 207a Abs. 3 2. Fall StGB) zu einer 

unbedingten Freiheitsstrafe von 4 (vier) Jahren und 6 (sechs) Monaten verurteilt. Mildernd 

waren das teilweise Geständnis und die teilweise Sicherstellung, erschwerend der lange 

Tatzeitraum, das Zusammentreffen von Verbrechen und Vergehen, die Vorstrafe und die 

Gewinnabsicht zu werten. 

Im gegenständlichen Fall liegt sohin eine rechtskräftige Verurteilung des BF von einem 

inländischen Gericht wegen Verbrechen (Verbrechens des Suchtgifthandels, § 28a Abs. 1 5. 

Fall, Abs. 4 Z 3 SMG, des Verbrechens der Vorbereitung von Suchtgifthandel, § 28 Abs. 1 1. 

Satz 1. Und 2. Fall, Abs. 2 SMG) vor. Wie bereits ausführlich dargelegt, handelt es sich beim 

Suchtgifthandel um eine besonders schwere Straftat, auch iS der Status-RL. 
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Da der BF ein Verbrechen von erheblicher Intensität begangen hat, war die Nichtzuerkennung 

des Status des subsidiär Schutzberechtigten durch das BFA im Ergebnis richtig und die 

Beschwerde abzuweisen. 

Der BF hat somit den Aberkennungsgrund des § 9 Abs. 2 Z 3 AsylG 2005 verwirklicht, weshalb 

er von der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten ausgeschlossen ist. 

Die Beschwerde gegen Spruchpunkt II., erster Satz des angefochtenen Bescheides war daher 

als unbegründet abzuweisen. 

Im Spruchpunkt II., zweiter Satz de angefochtenen Bescheides wurde gem. § 8 Abs. 3a iVm § 

9 Abs. 2 die Duldung des BF ausgesprochen. 

Liegt ein Fall des § 8 Abs. 3a AsylG 2005 vor, ist der Aufenthalt des Fremden im Bundesgebiet, 

solange die Abschiebung unzulässig ist, gem. § 46a FPG geduldet. 

Wenn die Voraussetzungen der Duldung iSd § 46a Abs. 1 FPG nicht mehr vorliegen, ist die 

Karte für Geduldete zu entziehen. 

Dazu sei angemerkt: 

In der mündlichen Verhandlung sind jedenfalls Anhaltspunkte dafür hervorgekommen, dass 

der BF künftig nicht mehr Gefahr läuft, bei einer Abschiebung in seinen Herkunftsstaat die 

reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 

13 zur EMRK befürchten zu müssen. 

Wie oben dargelegt, waren die Gründe für die Zuerkennung von Asyl, dass der Bruder des BF 

(der sich in Australien aufhält) iranischen Behörden als Gegner der iranischen Regierung 

bekannt war und auch der BF bereits ins Visier der iranischen Behörden geraten war. Iranische 

Sicherheitsbehörden suchten die Familie des BF seit seiner Ausreise aus dem Iran regelmäßig 

auf. Zwei seiner Brüder gingen in die Türkei. Der BF wurde in Österreich Mitglied der „Ahwazi 

democtratic-Popular Front“ und nahm an deren Veranstaltungen teil, so an Demonstrationen 

gegen die iranische Regierung. Während seines Aufenthaltes in Österreich übte der BF 

regierungskritische Tätigkeiten aus und äußerte sich fast täglich regierungskritisch in den 

sozialen Netzwerken. Aufgrund dieser Äußerungen wurden seine Familienmitglieder im Iran 

wiederholt von Vertretern der iranischen Regierung aufgesucht. 

Daran hat sich mittlerweile insofern etwas geändert, als das Interesse der iranischen 

Behörden an der Familie des BF offenbar nachgelassen hat: Zwei Brüder des BF, die zur Zeit 
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der Zuerkennung von Asyl in der Türkei aufhältig waren, sind mittlerweile wieder in den 

Heimatdort zurückgekehrt und arbeiten am Bazar. Dass sie irgendwelche Probleme oder 

Schwierigkeiten mit den iranischen Behörden haben, hat der BF nicht ausgesagt. Im Gegenteil, 

meinte er, dass sie „früher“ (vor der Ausreise des BF) Probleme im Iran hatten. Ebenso hat der 

BF nichts mehr von Problemen der Familie mit den iranischen Behörden berichtete, vielmehr 

ausgesagt, dass es der Familie – auch wirtschaftlich – gut geht. Insbesondere hat der BF nichts 

darüber ausgesagt, dass seine Familie von den iranischen Behörden aktuell noch aufgesucht 

wird, obwohl die Brüder des BF wieder zu Hause sind.  

Der BF hat auch nichts mehr von einer aufrechten Mitgliedschaft in der Partei „Ahwazi 

democtratic-Popular Front“ gesagt; die Teilnahme an Veranstaltungen und Demonstrationen 

ist dem BF aufgrund seiner Haft derzeit und auch künftig bis zur Entlassung aus der Haft nicht 

möglich. Bezüglich der Teilnahme an Demonstrationen ist das Interesse des BF seit 

Zuerkennung des Asylstatus zum Erliegen auch gekommen. Er sagte in der Verhandlung aus, 

„drei oder vier Mal“ vor der Zuerkennung des Asylstatus an Demonstrationen teilgenommen 

zu haben, aber seit der Zuerkennung von Asyl nicht mehr, weil angeblich keine 

Demonstrationen mehr stattgefunden hätten bzw. er in Haft war. Diese Aussage ist vor dem 

Hintergrund zahlreicher Demonstrationen gegen das iranische Regime nach dem Tod von 

Mahsa Amini im September 2022 nicht überzeugend, zumal der BF erst im Dezember 2022 

seine Haft angetreten hat (AS 151, Verständigung Haftantritt). Ein besonderes Interesse an 

der Teilnahme an Demonstrationen gegen das iranische Regime konnte der BF nicht dartun. 

Ebenso wenig ist es dem BF derzeit möglich, auf den Sozialen Medien zu posten, wobei auch 

hierbei angemerkt sei, dass der BF nicht unter seinem Klarnamen postete. 

 

Zu B)  

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die 

gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer solchen Rechtsprechung, des Weiteren 

ist die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich 

zu beurteilen. Das Bundesverwaltungsgericht konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen 
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auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare 

Rechtslage stützen. Die maßgebliche Rechtsprechung wurde bei den Erwägungen zu den 

einzelnen Spruchpunkten zu Spruchteil A wiedergegeben. Insoweit die in der rechtlichen 

Beurteilung angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu früheren Rechtslagen 

ergangen ist, ist diese nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts auf die inhaltlich meist 

völlig gleichlautenden Bestimmungen der nunmehr geltenden Rechtslage unverändert 

übertragbar. 


